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.. Der barmhenige Samariter", Gemälde von Heinri ch Nauen. Wied ergabe 
mit freundlicher Geno hmigung des Wallraf·Ricflarh·Musoums, köln. 

IV. Genler Abkommen lum Schuho von Zh,ilpersonen In krlogn ollon vom 12. August 1949 (8GBI 1954 
11 S. 917), Arl. 65 : Unlor Vorbohalt von vorübergehenden von do r Bosahungsmach, ausnahmswoise 
aus lwlngende n SicherheltsgrUnden auferlegien Maßnahmen a) können die anerkannten nationalen 
Gesellschaften vom Rolen KrOUI • .. Ihre Tätigkoit gemäß den Grunddlhon des Aolen k,eulos fo,t· 
sehen , wie sie von den Inlornatlonalen RotkrOUlkonfe renten lostgelegt wo rden sind. Dio anderen 
Hillsgesellschafton können Ihro humanitäre Tätigkeit unter ähnllchon Bedingungen lortsehen ; 
b) darf die Besahungsmacht koino Veränderungen im Penonal oder in der Zusammensehung dieser 
Gesellschaften verlangon, d ie der oben erwähnten Tätigkeit zum Nachleil gereichen könnten. Die 
gle ichen Reg e ln find en auf d ie Tällgkell und das Pe rsonal von besonderen Organisalionen nich'
militärischen Charakter s Anwendung , welche bereits b estehen od er ge l chaHon werden , um die Lebens. 
b ed i ngungen d e r Zi"ilbevölkerung durch Aulrechterhaltung dor lo ben. wlchtlgen öHentlichen Diensle, 
durch Verteilung "on HIlfssendungen und dUrch Organlsi erung "on Re ttungsaktionen zu slchorn . 

DER SCHUTZ VON ZIVILPERSONEN IN KRIEGSZEITEN 
Zum Art ikel 63 des IV. Genfer Ab kommens 

Am 12. August 1949 wurden in Genf durch 59 Staaten vier Ab
kommen zum Schutz der Kriegsopfer angenommen. Die ersten 
dre i Abkommen befassen sich mit der Behandlung der Verwun
deten, Kranken und Kriegsgefangenen der Streitkräfte. Das 
IV. Genfer Abkommen dient dem Schutz der Zivilpersonen in 
Kr iegszeiten. 
Die Genfer Abkommen von 1949 sind das Ergebnis einer Ent
wicklung, die am 24. Juni 1859 auf dem Schlachtfeld von Solferino 
ihren Anfang nahm. An diesem Tage erlebte der Genfer Bürger 
He nry Dunant die qualvollen leiden der verwundeten österreich i
schen und französischen Soldaten, die schutz los und ohne Für
sorge das Schlachtfeld bedeckten. 1862 erschien sein Buch, das e r 
"Eine Erinnerung an Solferino" nannte. Es hinterließ einen so 
starken Eindruck, daß ein internationaler Kongreß am 29. Okto
ber 1863 in Genf eine Resolution annahm, die die Geburtsurkunde 
des Roten Kreuzes geworden ist. Um den Beschlüssen völkerrecht
lich verbindliche Kraft zu geben, wurde am 22. August 1864 in 
Genf die Konvention zurVerbesserung des loses der verwundeten 
Soldaten des Heeres verabschiedet. Es war die erste völkerrecht
liche Vereinbarung, d ie den Schutz der Kriegsopfer zum Ziel 
hatte. Von nun an hörten die Versuche nicht mehr auf, eine noch 
bessere und vollständigere Regelung herbeizuführen. Der zweite 
Weltkrieg ze igte besonders deutlich, daß die vorhandenen Ab
kommen unzulängl ich waren. Sehr schmerzlich mochte sich vor 
allem dos Fehlen einer Vereinbarung über den Schutz der Zivil
bevölkerung bemerkbar. Noch ehe der Krieg zu Ende ging, unter
nahm dos Internationale Komite e vom Roten Kreuz im Februar 
1945 die ersten Schritte, um an Hand der Kriegserfahrungen die 
alten Genfer Konventionen zu revidieren. 005 Ergebnis dieser 
Bemühungen sind die vier Genfer Konventionen vom 12. August 
1949, zu denen nun erstmals auch eine Konvention zum Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten gehörte. 1954 hat die Bundes
republik ihren Beitritt zu den Abkommen erklärt und ihre inner
staatliche Geltung durch Gesetz beschlossen. Inzwischen sind, 
einschließlich der Länder des Ostblocks, über 70 Staaten, die über 
90 % der Weltbevölkerung repräsentieren, den Abkommen bei
getreten. 
Art. 63 des Abkommens zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegs
ze iten schützt die Tätigkeit der nationalen Gesellschaften vom 
Roten Kreuz, anderer Hilfsgesellschaften sowie die besonderen 
Organisationen nichtmilitörischen Charakters, die dazu dienen, 
die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung durch Aufrecht
erhaltung der lebenswichtigen öffentlichen Dienste, durch Ver
teilung von Hilfssendungen und durch Organisierung von Ret
tungsaktionen zu sichern. Damit sind nun zum erslenmal auch 
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andere Hilfsorganisationen als das Rote Kreuz, die sich bereits 
im vergangenen Krieg in vielen ländern bewöhrt haben, unter 
den Schutz der Konvention gestellt. Zu den letztgenannten gehört 
der luftschutzhilfsdienst, der die Aufgabe hot, im Falle von luft
angriffen eintretenden Notstönden, insbesondere Personen- und 
Sachschäden, vorzubeugen oder abzuhelfen. Um auf jeden Fall 
sicherzustellen, daß der Luftschutzhilfsdienst den Schutz der 
IV. Genfer Konvention genießt, bestimmt § 11 des Ersten Gesetzes 
über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ausdrücklich , 
daß der Luftschutzhilfsdienst auf der Grundlage des Artikels 63 
der IV. Genfer Konvention eingerichtet wird und den in diesem 
Artike l enthaltenen Bestimmungen zu entsprechen hat. Alle mit 
der Einrichtung und Durchführung des Luftschutzhilfsdienstes be
faßten Stellen sind somit an die Regelung des Abkommens ge
bunden. Der luftschutzhilfsdienst darf also weder den Streit
kräften angegliedert werden noch sich in irgendeiner Weise an 
Kampfhandlungen beteiligen. Außerdem darf er, wie der Wort
laut des Art . 63 ergibt, nur zum Schutze der Zivilbevölkerung ein
gesetzt werden, nicht aber zum Schutz von militärischen Anlogen 
oder Einrichtungen. Der Schutz des Abkommens wirkt sich in drei
facher Hinsicht aus: Der Luftschutzhilfsdienst darf bei einer krie
gerischen Besetzung seine Tätigkeit fortsetzen, er dorf in seinem 
personellen Bestand nicht angetastet werden, und schließlich be
hält das Personal den Status der Zivilpersonen, genießt die all
gemeinen Vergünstigungen des Abkommens und unterliegt ins
besondere nicht der Gefangennahme. 
Es soll nicht verkannt werden, daß die Regelung des Art. 63 noch 
monche Fragen offenläßt. Der einschränkende Vorbehalt, der 
die Bestimmung einleitet, kann sich unter Umständen auf die Ar
beit aller Hilfsarganisationen hinderlich auswirken. Dennoch ist 
der Fortschritt und die Verbreitung der Idee internationaler 
Schutzvereinbarungen seit nunmehr einem Jahrhundert dankbar 
zu begrüßen. 
Die Konferenz: von Genf hat ihren vier Abkommen eine Empfeh
lung beigegeben, in der es heißt: 
"Die Konferenz wünscht vor allen Völkern zu betonen: 
daß sie sich in ihren Arbeiten immer ausschließlich von humani
tären Beweggründen leiten ließ und deshalb den heiß empfunde
nen Wunsch ausspricht, die Regierungen mögen in Zukunft nie
mals in die Notwendigkeit versetzt werden, die Genfer Abkom
men z.um Schutze der Kriegsopfer anzuwenden; 
daß es ihr lebhaftester Wunsch ist, daß die großen und kleinen 
Mächte jederzeit eine gütliche Läsung ihrer Streitigkeiten auf 
dem Wege der Zusammenarbeit und der internationalen Ver
ständigung finden, damit endgültig Frieden auf Erden herrsche.11 

S.v. K. 



Der 
Luftschu.zhil.sdiens. 
inwAu.bau 

Von Ministerialdirektor Walter Bargatzky 

Das vorliegende Heft ist dem Luftschutzhilfsdienst gewid
met. Wenn sich auch smon frühere Hefte mit diesem wich
tigen Gebiet befaßt haben, so handelte es sich dabei doch 
immer nur um TeilIragen, die einen Gesamtüberblid< über 
die Planung und über den Stand der Aufstellung kaum 
erlaubten. Nachdem nun im Jahre 1959 erste Aufstellungs
weisungen an die Bundesländer ergangen sind und überall 
mit der Aufstellung von Verbänden und der Werbung von 
freiwilligen Helfern begonnen wurde, ist es an der Zeit. 
diesen Freiwilligen und allen interessierten Stellen eine 
zusammenfassende Darstellung der Aufgaben, der Orga
nisation, der Gliederung, der Stärke und der Ausbildung 
des Luftschutzhilfsdienstes zu gehen. Dies soll in den nach
folgenden Aufsätzen geschehen. 

Zusammen mit dem Aufbau eines wirksamen Luftschulz
warn- und Alarmdienstes und der Schaffung ausreichender 
Vorräte zur ärztlichen Versorgung in einem Verteidigungs
fall gehört der Luftschutzhilfsdienst zu den Schwerpunkten 
der zivilen Notstandsplanung. Bei ihm kommt am sichtbar
sten zum Ausdruck, was die ganze zivile Verteidigung be
herrscht: der Schutz des Menschen und die Hilfeleistung 
gegenüber dem Nächsten im Falle eines Krieges. Bund, Län
der und Gemeinden, ja die gesamte öffentlichkeit werden 
daher immer wieder denen zu danken haben, die sich dem 
Aufbau dieses Werkes zur Verfügung stellen. 

Es darf aber nie verkannt werden, daß der Luftschutzhilfs
dienst in einem Ernstfall auch bei rechtzeitiger Warnung 
vor Luftangriffen und radioaktiven Niederschlägen nur eine 
sehr besmränkte Hilfe leisten kann, wenn wir nimt auch 
über einige andere Schutzvorkehrungen verfügen, vor allem 
über eine einsatzfähige Selbstsrnutzorganisation der Bevöl
kerung und über Smutzräume bei den Wohn- und Arbeits
stätten, die uns wenigstens vor den mittelbaren Folgen 
nuklearer Angriffe bewahren. Daher soll am Anfang dieses 
Heftes die Mahnung steben, bei dem weiteren Aufbau des 
Luftschutzhilfsdienstes stets auch das notwendige Gesamt
programm im Auge zu haben, in das sich der Luftschutz
hilfsdienst sinnvoll einfügen muß. 
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DER LUFTSCHUTZHILFS~ 

Mit der Aufstellung der ersten Verbände 
des überörtlichen LuftsdlUlzhilfsdienstes 
(LSHD), die seit Beginn des Jahre. 1959 in 
allen Bundesländern eingeleitet worden 
ist. können die Planungsarbeiten und 
Vorbereitungen auf diesem Gebiet im we
sentlichen als abgesmlossen angesehen 
werden. Die weitere Planung wird sich 
nunmehr in erster Linie dem örtlldten 
LSI-ID zuwenden müssen, damit auch in 
diesem Bereidt in Kürze mit der Aufstel
lung begonnen werden kann. 

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines 
LSHD wurde bereits bei den ersten Vor
arbeiten für den Aufbau eines zivilen Be
völkerungssdlUtzes in der Bundesrepu
blik von allen beteiligten Stellen des Bun
des. der Länder und der Gemeinden an
erkannt. Bei allen Einsätzen der zivilen 
Luftsmutzkräfte im zweiten Weltkrieg 
hat sim sehr deutlich gezeigt, daß eine 
wirksame Schadensbekämpfung nach 
schweren Luftangriffen ohne einen gut 
ausgebildeten und ausgerüsteten Hilfs· 
dienst und ohne starke überörtliche Re
serven nicht mögHch ist. Oie inzwischen 
weitaus gefährlichere Waffen- und An
griffstechnik stellt noch größere Anfor
derungen an alle Schutzvorkehrungen für 
die Bevölkerung. Die für den LSHD vor
gesehene und teilweise bereits vorge
schriebene Organisation beruht auf einer 
sachverständigen Auswertung und sinn
vollen Synthese der Erfahrungen, die im 
zweiten Weltkrieg beim Einsatz des da
maligen Sicherheits- und Hilfsdienstes 
gewonnen worden sind, und der neueren 
Erkenntnisse, bei denen auch Planung 
und Praxis des Auslandes und die Emp
fehlungen der NATO berücksidltigt wur
den. Eine grundlegende Neuplanung war 
dabei hauptsädllim im Bereim der LS
ABC-Abwehr (vg1. ZB 2/1960, S. 12) not
wendig, um aum insoweit das Organi
sationssmema des früheren Hilfsdienstes, 
das slm In einem Kriege mit konventio
nellen Waffen bewährt hatte , einem 
Kriege mit modernen Massenvernimlungs
mitteln anzupassen. 

Der praktisme Aufbau des Luftschutz
hilfsdienstes stellt allen Beteilig ten große 
Probleme, wenn man die für das Bundes
gebiet geplante vorläufige Sollstärke von 
270000 Führern, Unterführern und Hel
fern berücksichtigt. Eine solche große 
Freiwilligenorganisation, die im Frieden 
laufend zu Ausbildungsveranstaltungen 
bereit sein muß, würde allein im Wege 
staatllmer und kommunaler Werbung 
wohl kaum aufzustellen sein. Diese Auf
gabe kann nur in enger Zusammenarbeit 
mit allen Organisationen, die sim im 
Frieden der Hilfeleistung bei Katastro
phen und der Bereithaltung für humani
täre Aufgaben widmen, befriedigend ge-
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löst werden. Aus diesem Grunde sind seit 
Beginn der Planungen für den LSHD stän
dig Verhandlungen mit allen Hilfsorgani
sationen geführt worden, und es darf 
aum an dieser SteHe dankbar die immer 
gezeigte Bereitschaft zur Mitarbeit im 
LSHD hervorgehoben werden. Wenn 
aum die Hilfsorganisationen, wobei das 
Technisme Hilfswerk, das Deutsche Rote 
Kreuz und die Freiwilligen Feuerwehren 
als Beispiele zu nennen sind, bel ver
schiedenen Gelegenheiten abweichende 
Auffassungen vertreten haben, so ist 
doch jeweils ein gemeinsamer Weg ge
funden worden, weil die Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit von jedem der 
Beteiligten stets bejaht wurde. 

1. Aufgaben und Organisation des LSHD 

Gesetzliche AU!8obenstelJung. Die her
vorragende Bedeutung der Aufstellung 
eines LSHD zeigte sich bel der Verab· 
smiedung des Vorläufigen Luftschutzpro
gramms durm die Bundesregierung am 
11. Juli 1955. In diesem Programm war 
der LSHD in den Katalog der sechs vor
drlnglimen Maßnahmen auf dem Gebiet 
des zivilen Luftsmutzes aufgenommen 
worden, wobei seine Aufgabe wie folgt 
umrissen wurde: 

.. Für die Hilfsrnaßnahmen, die bel einem 
Luftangriff zum Schutz der Bevölkerung 
und für die Bekämpfung der Gefahren 
notwendig sind, Ist die Aufstellung eines 
Luftsdtutzhllfsdlenstes erforderlich. Es 
handelt sich dabei um straft organisierte, 
modern ausgerüstete Einheiten, wie sie 
während des letzten Krieges in Deutsm
land bestanden und auch in anderen Staa
ten vorgesehen sind. Entsprechend der 
Flächenwirkung neuzeitlicher Luftangriffs
mittel ist dabei besonderer Wert auf 
überörtlich verwendbare, motorisierte 
Verbände zu legen." 

Nach Abschluß der notwendigsten Vor
bereitungen für die OrganJsation und 
Ausrüstung des LSHD und nach Einlei
tung der ersten Beschaffungen wurde 
durch die §§ 9 und 10 d es Ersten Geset
zes über Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung (ZBG) vom 9. Oktober 
1957 (BGBI. I S. 1696) die Remtsgrundiege 
für die Aufstellung, Ausbildung und Aus
rüstung des Luftsmutzhilfsdienstes ge
.maffen. Nam § 9 ZBG hat der LSHD 

"die Aurgabe, den im Fall von Lurtangrif
fen eintretenden Notständen, insbeson
dere Personen- und Samsdtäden, vorzu
beugen oder abzuheilen". 

Organisation. Der Aufbau des Luftschutz
hilfsdienstes gehört zu den Aufgaben des 
Bundes, wie dies in § 2 ZBG für die dort 
geregelten Gebiete des zivilen Bevölke-

rungsschutzes ausdrücklich festgelegt 
wurde. Nach dieser Vorsduift werden die 
behördlichen Luftschutzmaßnahmen, so
weit sie nicht dem Bund vorbehalten sind 
(wie z. B. der LuftsdlUtzwarndienst), von 
den Ländern im Auftrage des Bundes 
durchgeführt (Bundesauftragsverwaltung 
Im Sinne der Art. 85 und 87 b des Grund
gesetzes). Die Gemeinden wiederum füh
ren ihre Aufgaben im Aultrage des Lan
des durch. Die Zuständigkeit für den 
LSHD ist nach § 10 ZBG zwismen den Ge
meinden, den Ländern und dem Bund 
dergestalt aufgeteilt, daß den Gemeinden 
die Aufstellung, Ausbildung und Aus
rüstung des örtlichen LSHD, den Ländern 
die Ergänzung durch überörtliche Ver
bände und dem Bund die zentrale Aus
bildung der Führungskräfte obliegen. 

Der örtliche LSHD wird in allen Gemein
den aufgestellt, die wegen ihrer Größe, 
Lage oder sonstigen Bedeutung besonders 
der Gefahr von Luftangriffen ausgesetzt 
sind (vgl. § 9 ZGB). Die zu dieser Kate
gorie der besonders gefährdeten Luft
schutzorte rechnenden Gemeinden sind 
inzwismen durm den Bundesminister des 
Innern bestimmt worden; es handelt sich 
dabei um insgesamt 97 Gemeinden (sog. 
LSHD-Orte). Neben die.en örUimen KräI
ten sind von den Ländern fiberörtlime 
Einsatzreserven aufzusteUen. Die den 
Ländern und Gemeinden bel der Auf
stellung, Ausbildung und Ausrüstung ent
stehenden Kosten werden mit Ausnahme 
der persönlimen und sächlicben Verwal
tungskosten vom Bund getragen (§ 32 
Ab •. 1 ZBG). 
Im Rahmen der Auftragsverwaltung sind 
vom Bund alle grundsätzlichen Vorschrif
ten, Richtlinien und Weisungen für den 
Aufbau des LSHD herauszugeben. Hierzu 
gehören in erster Linie die in § 9 Abs. 2 
ZBG genannten Allgemeinen Verwa]
tungsvorschrlften über Gliederung, Stärke. 
Ausbildung und Ausrüstung des LSHD, 
ferner Dienstvorschriften oder Einzel
weisungen für alle Bereiche der Führung, 
der Aufstellung, der Ausbildung, der LS
ABC-Abwehr, der Wartung und Pflege 
der Ausrüstung usw. Dem Bund obHegt 
weiterhin die zentrale Beschaffung der ge
samten Ausrüstung des LSHD und die 
Auslieferung an Länder und Gemeinden. 
Nach § 2 des Gesetzes zur Errimtung des 
Bundesamtes für zivilen Bevölkerungs
schutz vom 5. Dezember 1958 (BGBI. I 
S. 893) sind aHe Aufsichts- und Weisungs
befugnisse des Bundes gegenüber den 
Ländern vom Bundesamt wahrzunehmen. 
Beim Bundesminister des Innern, der wie
derum dem Bundesamt gegenüber wei
sungsberechUgt Ist, liegt die Zuständig
keit für den Erlaß von Allgemeinen Ver
waltungsvorsduiften, die dabei jeweils 
der Zustimmung des Bundesrates bedür-



ENST Die Grundzüge seiner Organisation und Aufstellung 

fen. Zur Zeit liegt dem Bundesrat der 
Entwurf einer Allgemeinen Verwaltungs
vorsdtrift für die Besdtaffung, Verwal
tung und Verwendung der Ausrüstung 
des Luftsdlutzhilfsdiens tes (A VV-Ausrii
stung-LSHD) zur Zustimmung vor {SR-

Das ZB-Zeichen - ein blaues Dreieck mit 
gelber Beschriftung auf gelbem Grund und 
blauer Umrandung - hat die Zustimmung der 
Innenministerien aller Länder gefunden. Es 
wurde auf Vorschlag des Bgyarischen Staats
ministeriums des Innern gestaltet und wird 
von den Fahrzeugen des luftschuh:hilfsdien
stes, der An:neimi"ellager und der sonsti
gen Einrichtungen im Bereich des zivilen Be
völkerungsschutz.es als Kennzeichen getragen. 

Drucksame 12/59}. Weiterhin soll dem 
Bundesrat in Kürze die besonders wich· 
lige Allgemeine Verwaltungs vorschrift 
über die Organisation des LSHD (AVV. 
Org·LSHD), die bereits mit den Ländern 
und kommunalen Spitzenverbänden abge· 
stimmt worden ist, zugeleitet werden. 

Grundsatz der FreiroilHgkeit. Der LSHD 
wird auf der Grundlage der Freiwilligkeit 
und unter Mitwirkung der bereits ein· 
gangs erwähnten Hilfsorganisationen auf· 
gestellt. Die freiwilligen Führer, Unter· 
führer und Helfer werden im Frieden in 
weitmöglicher Anlehnung an bestehende 
friedensmäßige Einrichtungen der Hilfs· 
organisationen ausgebildet und mit Mit· 
teIn des Bundes ausgerüstet, aber erst im 
Verteidigungsfalle einberufen. Im Frieden 
wird für die Aufstellung nur ein verhält· 
ni smäßig geringes Personal benötigt, so 

in erster Linie Führungs· und Ausbil
dungskräfte mit dem notwendigen Verwal
tungspersonal und weiterhin Hilfskräfte 
zur Wartung und Pflege der Ausrüstung. 
Die nach der personellen Aufstellung der 
ersten Verbände vorliegenden Erfahrun· 
gen werden im weiteren Aufbau des 
LSHD zu berücksimtigen sein, wobei be
reits jetzt zu erwarten ist, daß die Auf
stellung, Betreuung und Ausbildung von 
Massenkräften ohne ausreichende haupt
und nebenamtliche Kader einfach nicht 
möglich ist. Weiterhin dürfte es sich er
weisen, daß die geplanten Sollstärken 
vieler Einheiten und Einrimtungen des 
LSHD ohne eine Notdienstpflidtt nicht zu 
erreichen sein werden, jedenfalls soweit 
diese Einheiten ohne HilIsorganisation 
aufgestellt werden. 

Die Fadldiensto dos LSHD. Der LSHD 
gliedert sich gegenwärtig in amt Farn
dienste mit folgender Aufgabenstellung 
im Verteidigungsfalle: 

Der LS-Brondscbutzdienst (LS-F) hat Men
smen aus Brandgefahr zu retten, Samen 
vor Feuer zu smützen und Brände zu be
kämpfen; 
der LS-8argungsdienst (LS-B) hat Ber
gungs- und Aufräumungsarbeiten zu lei
sten und die zur Behebung von Gefahren 
unaufsmie bbaren Instandsetzungsarbei ten 
durmzuführen; 
der LS-Sanitll:tsdienst (LS-San) hat Erste 
Hilfe zu leisten und für den Abtransport 
Verletzter zu sorgen, er hat weiterhin die 
ärztliche Versorgung und pflegerisme Be
treuung der Bevölkerung zu unterstützen; 
der LS-Veterinärdienst (L5-Vet) hat an 
den notwendigen Maßnahmen zum Smutz 
der Bevölkerung vor geschädigten und 
vergifteten Lebensmitteln tierischer Her
kunft und zur Sicherung der Ernährung 
mitzuwirken; 
der LS-ABC-Dienst (LS-ABC) hat die 
durm Einwirkung radioaktiver, biologi
scher oder chemischer Kampfmittel MO
henden Gefahren festzustell en, den zu
ständigen Stellen zu melden und gegebe
nenfalls zu kennzeimnen; er hat weiter
hin die durch ABC-Kampfmittel eingetre
tenen Smädcn nam seinen Möglimkeiten 
zu beseitigen oder zu mindern; 
der LS-Betreuungsdienst {LS-Bt} hat bei 
aBen Maßnahmen sozialer Betreuung mit
zuwirken, wie z. B. bei der Unterbringung 
Obdadtloser, bel der Ausgabe von Ver
pflegung uud Bekleidung usw.; 
der LS-Lenkungs- und Sozialdienst (L5-L) 
hat bei der Durdtführung von Evakuie
rungs- und UmquartIerungsmaßnahmen 
sowie bei der Flüdttllngslenkung mitzu
wirken; 
der LS-FernmeJdedienst (LS-FM) hat die 
Fernmeldeverbindungen für die Führung 
und den Einsatz des LSHD simerzustel
len. 

Von Oberregierungsrat HeinI Kirchner 

2. Gliederung des LSHD 

Zum Luftsmutzhilfsdienst gehören moto
risierte Einheiten aller Fachdienste, de
ren Ausrüstung weitgehend im Frieden 
beschafft und für einen Verteidigungsfall 
bereitgehalten wird. Daneben bestehen 
ortsfeste, ortsgebundene und bewegliche 
Einrichtungen. In Nr. 67 der AVV-Aus
rüs~ung-LSHD ist ausdrücklich angeord
net worden, daß alle Ausrüstungsgegen
stände aum im Frieden bei Katastrophen, 
Notständen und größeren Unglücksfällen 
den im Katastrophensmutz tätigen Be
hörden und Organisationen zum Einsatz 
freigegeben werden können. Ein solmer 
Einsatz ist bereits mehrfach erfolgt und 
hat gezeigt, daß die Einridltung eines 
LSHD aurn Im Frieden wirksame Hilfe 
leisten kann. 
Taktischo Einheit des LSHD ist in fast 
allen Fachdiensten die Bereitschaft, wie 
z. B. die LS·Feuerwehrbereitscbaft, die 
LS-Sanitätsbereitsebaft usw. Abweiebend 
hiervon werden z. B. beim LS-Veterinär
dienst und beim LS-Fernmeldedienst nur 
Züge gebildet. Die Bereitsdtaften bestehen 
im allgemeinen aus einer Führungs
gruppe, drei Einsatzzügen und einem Ver
sorgungszug. Die Züge wiederum setzen 
sich aus Gruppen zusammen, die bei eini
gen Faebdiensten (z. B. LS-ABC-Dienst) 
noch in Trupps unterteilt sind. Die Be
nennung der Führer und Unterführer 
stimmt mit dieser Einteilung überein, sie 
werden in allen Fällen als Trupp·, Grup
pen-, Zug- und Bereitschaftsführer he
zeimnet. 
Alle Teile des LSHD, die nicht unmittel
bar bei der Schadensbekämpfung zum 
Einsatz gelangen, werden als Einrichtun
gen des LSHD bezeimnet. Ortsfest sind 
dabei diejenigen Einrimtungen, bei denen 
bauliebe Luftschutzmaßnahmen zu treffen 
s ind. Hierzu gehören in erster Linie die
Befehlsstellen des örtlimen Luftsebutz
leiters für den LSHD, die Befehlsstellen 
des LS-Abschniltsleiters und die Rettungs
stellen des LS-Sanitätsdienstes sowie 
ferner die Lösmwasserversorgungsanla
gen des LS-Brandschutzdienstes. Mit dem 
Bau von ortsfesten Einriebtungen wird zur 
Zeit in einigen Bundesländern begonnen. 
Bei den ortsgebundenen Einrichtungen 
sind baulime Luftschutzmaßnahmen in 
der ersten Aufbaustufe nimt unbedingt 
erforderHcb. Zu diesen Einrimtungen 
redlOen u. a. LS-Brandsmutzmaterial
lager, LS-Bergungsgerätelager, LS-Medi
zinaluntersuchungsstellen und LS-ABC
Parks. Soweit Einrichtungen des LSHD 
niebt an einen festen Standort gebunden 
sind (z. B. LS·Zeltrettungsstellen), wer
den sie beweglich aufgestellt. 
Besondere Gliedorungsformen des ört
limen LSHD. Für den Aufbau und die Lei
tung des örtlimen LSHD ist neben den 

3. 



Oie für den lSHO vorge,ehene OrganilOtion beruh, auf ei ..... sadlventändigen Auswertung 
und ,innvollen Synthe,e der Erfahrvngen, die im 2. WeltkrMg beim Einscrtz: des damaligen 
Hilfsdiensles gewonnen worden sind, und de, neueren Erkenntnisse, bei denen ouch Planung 
und Praxis des Auslandes und besonden die Empfehlungen der NATO berücksichligt wurden. 

bereits genannten Vorschriften noch die 
für den gesamten zivilen Luftsch utz gel. 
tende Allgemeine Verwaltungs vorschrift 
über die Leilung des zivilen Luftsdmtzes 
im Luftschutzort (A VV - LS·Ort) als 
Grundlage heranzuziehen. Der Entwur r 
dieser AVV ist in den letzten Wornen ab· 
schließend mit den Löndern und kommu
nalen Spilzenverbänden abgestimmt wor· 
den, so daß mit ei ner baldigen Vorlage 
beim Bundesrat gerernnet werden kann. 
Nadt der A VV - L8-0rt sollen in Ge
meinden mit mehr als 150000 Einwoh· 
nern LS-Abschnitte gebildet werden, wo
hei jeder Absdmilt bis zu 100000 Ein· 
wohner umfassen soll . Dem Leiter eines 
I.S·A bschni ttes werden alle LSI-fD-Ein
heilen seines Bereichs unterstellt. Ihm 
unterstehen weiterhin die Einrimtungen 
seines Abschnittes, soweit diese aus ein
sa tztaktischen Cründen nicht unmittelbar 
dem örtlichen Luftschutzleiter unterstr
hl'n. Dem Stab des LS-Abschni ttsleitcrs 
gehören Fachrührer aller Fachdienste an. 
Bei Luftsdmtzortcn ohne Absdmittsein· 
teilung liegen alle Führungsaufgaben des 
LSIID unmittelbar beim örtlichen Luft
sdmlzleiter. 
Drm örtlichen Luftsmutzleiter obliegt die 
Ccsomtführung des LSI-ID. Seinem Stob 
Rehören die Famdienstleiter aller Fadl
dienste an, die wie die Famführer bei drn 
LS~Abschnitten den Einsatz der Einheiten 
und Einridttungen ihres Fachdiens tes fath
Iidl selbständig anordnen. Diese Füh· 
rungskrüfte müssen auf Grund eigener 
Lagebeurteilung entstheiden, wo und wie 
die Einheiten ihres Fachdienstes einge
setzt werden. Bei der überbelastung des 
örtlimen LuItschutzleiters wie auch des 
LS·Absmnittsleiters mit anderen Auf· 
gaben des ziv ilen Bevölkerungsschutzes 
kann ein Einsalz des LSHD nur dann 
zweckentsprechend angeordnet und auch 
durchgeführt werden, wenn die Fachdienst
leiter bzw. Fach führer in enger Zusam
menarbeit untereinander ihre Führungs· 
aufgaben weitgehend selbständig und in 
rigener Verantwortung durchführen. Der 
örtliche Luftschutzleiter hat erforderlimcn-
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fall s den Einsatz der Fachdiens te zu koor
dinieren und den zusätzlimen Einsatz 
iiberörtlicher Reserven und von lIilfs· 
kommandos der Bundeswehr anzufordern. 
Die Befehlss tellen des örtlichen Luft· 
schulzleiters und RUm der LS~AbschnHts
leiter werden in den Außenbezirken der 
Städte zu errichten sein. Auch die Einhei
tcn des LSHD sollten am Stadtrand oder 
jenseits davon bereitgestellt werden, da~ 
mit die Einsatzfähigkeit dieser Hilfskräfte 
bei einem Luftangriff auf das Stadtgebiet 
nimt unnötig stark in Milleidensdtaft ge· 
zogen wird. 
Zum Stab des örtlichen Luftschutzleiters 
gehören neben den notwendigen Füh· 
rungseinrichtungen noch die LS-Lolsen
ste llen und die LS·Beobachtungs· und 
-Meldes tellen. Die LS· Lotsens tcllen sol· 
len an den Einfallsiraßen der Städte ein· 
gerichtet werden. Bei ihnen melden sich 
a lle auswärtigen Einheiten und Hilfs
kommandos, um hier ihren Einsatzbefehl 
nebst Stadtkarte mit den notwendigen 
Einzeichnungen fü r den Einsatz zu erhal· 
ten. Die auswärtige Einheit wird donn 
von einem Lolsen zum Einsatz- bzw. zum 
BereHstellungsort geführt. 
Besondere Gliederungs/armen heim über· 
örtlimen LSHD. Der überörtlirne LSHD 
dient zunämst als Reserve für den Ein· 
satz bei Croßschadensstellen, bei denen 
die Kräfte des Selbstschutzes und des ört· 
lichen LSIID nicht ausreithen. Weiterhin 
kann er überall dort eingesetzt werden , 
wo Kräfte des örtlilhen LSHD nicht vor· 
handen sind, d. h. in Gemeinden, die nicht 
LSJ ID-Orte sind. Diese Aufgabe erfordert 
neben einer Motorisierung aller Einhei
ten auch eine Verstärkung durch beweg
liche Einrichtungen und die SmafTu ng von 
ausreichenden Materialreserven. Wäh
rend die ersten Planungen den überört
Iimen LSHD nom als reine Einsatzreserve 
für den örtlichen LSHD ansahen, der olle 
notwendigen Einrichtungen und praktisch 
auch seinen Nachsmub am Einsa tzort vor
finden sollte, wird man diese Vorausse t
zung bei einem Krieg mi t modernen Mas
senvernimtungsmitteln nicht mehr unter· 

stellen können. Die Einheiten des über· 
örtl1men LSHD werden u. U. von ihren 
Bereitstellungsräumen aus die vorgesehe· 
nen Einsatzorte wegen Flöchenverseu· 
chung nicht mehr erreichen können oder 
müssen an Orten eingesetzt werden, bei 
denen alle Einrichtungen und Material· 
lager ausgefallen sind. Dies p. rfordert eine 
vollständige Ausstattung des überört· 
lichen LSHD mit eigenen Materiallagem, 
ZeltreltungssteUen, mobilen LS-Medizinal· 
untersudmngsstellen usw., die einen vom 
örtlichen LSHD unabhängigen Einsatz ge· 
währleisten. 
Dieser selbständige Einsatz erfordert auch 
eine weitmögliche Zusammenfassung der 
Famdienstbereitschaften zu gemischten 
LS-Abteilungen. Der Führungsstab dieser 
LS-Abteilung hat nimt nur die Aufgabe, 
die Abteilung oder Teile davon an die 
Smadensstelle heranzuführen und dort 
dem Einsatzleiter zu unterstellen oder di e 
Abteilung selbständig an Orten ohne 
eigene Einsatzleitung zu führen, er wird 
vielmehr in der Lage sein müssen, ganz 
allgemein Führungsaufgaben auf dem Ge· 
hiet des zivilen Bevölkerungsschutzes zu 
übernehmen. Hierzu gehören neben einer 
Lenkung des personellen und maleriellen 
Namschubs auch der Einsatz als Führungs
s tab beim Regierungspräsidenten oder 
in LS-Orten, in denen die örtliche Luft
sdtutzleitung ausgefallen ist. Die LS-Ab· 
tei lungsstäbe müssen deshalb mit den ört
lichen Verhältnissen der Städte ihres lle
reichs vertraut und mit dem notwendigen 
Kartenmaterial und sonstigen Unterlagen 
(z. ß . LS-Ortsanalyse) ausgerüstet sein, 
um im Bedarfsfalle die örtliche LS-Leitung 
übernehmen zu können. Daß dies nur bei 
ein r m Ausfall der örtlidlen Luftschu tzlei· 
tung geschehen kann, sollte nochmals be
lont werden, da auf jeden Fall eine Ver· 
wirrung in den Befehlsverhöllni ssen ver· 
mieden w erden muß. 
Nodt der AVV·Org·LSJ-ID ist beim Vor
liegen besonderer Verhültnisse auch die 
Zusammenfassung von mehreren LS-Ab· 
teilungen zu einem Verband möglich. Dies 
wird vor allem dann erforderlich sei n, 
\Venn in Ausnahmefällen homogene Ab
teilungen (Fachdiens tabteilungen) gebildet 
werden. Die Aufs tellung solmer Fach· 
dienstabteilungen wird allenfalls dann zu 
erwägen sein, wenn in den Bereitstel
lungsräumen für große Ballungsgebiell' 
(z. B. Ruhrgebiet) aus Führungsgründen 
eine Notwendigkeit für den Zusammen· 
schluß mehrerer Bereitschaften des glei· 
chen Famdienstes zu einer LS-Abteilung 
gegeben sein sollte. 
Eine besondere Beurteilung beansprudtl 
der LS-Lenkungs· und Sozialdienst, des· 
sen Bereitsma flen jeweils für den Bercidl 
ein es Landkreises aufgestellt werden und 
dessen Einsa tz weitgehend unabhängig 
von den übrigen Fadtdiensten erfolgt. 
Aus diesemCrunde is t vorgesehen, jeweils 
[ür den Bereich eines Regierungsbezirks 
besondere LS-Abteilungsstäbe für den LS· 
Lenkungs· und Sozialdiens t einzuridlten, 
die mit eigenen Erkundungs· und Trans· 
porteinheiten ausgestattet sind. Beim LS· 
ABC·Dienst ist zu bemerken, daß je Re· 
gierungsbezirk eine L8-ABC·Meßbereit
sma rt und eine LS·ABC·Entgiftungsbe
reitscha ft aufzustellen s ind. Diese beiden 
Bereitsmaften, die im allgemeinen unab
hängig von den übrigen Fachdiensten cin
gesetzt werden, können dem Führungs
stab des Regierungsp räsidenten unmiltel-



bar unterstellt oder den LS-Abteilungs
stäben des LS-Lenkungs- und Sozialdien
stes angegliedert werden. 

3_ Stärke 
Die Sollstärke des Luftschutzhilfsdienstes 
im Bundesgebiet ist nach Absprache mit 
den Ländern und den kommunalen Spit
zenverbänden auf vorläufig 1,5% der Be
völkerungszahl der 97 LSHD-Orte festge
setzt worden. Dies entspricht einer Zahl 
von 270000 Führern, Unterführern und 
Helfern. Unter Berücksichtigung der ge
nannten Schlüsselzahl wird die auf die 
e inzelnen Länder entfallende Stärke vom 
Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 
fes tgesetzt. 
Von dieser Stärke sollen etwa 1/ 3 als über
örtliche Einheiten aufgestellt werden. so 
daß der überörtliche LSHD eine Sollstärke 
von etwa 90000 Helfern haben wird. In 
dieser Stärke ist nicht die Zahl der für 
den LS-Lenkungs- und Sozialdienst erfor
dcrlimen Kräfte enthalten. Diese wird mit 
rund 35000 Helfern zu veransmlagen sein, 
so daß die Sollstärke des gesamten über
örtlimen LSHD zur Zeit 125000 Helfer 
beträgt. 
Nam den ersten Aufstellungsweisungen 
des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungs
smutz verteilt sich die Gesamtstärke (ohne 
LS-Lenkungs- und Sozialdienst) wie folgt 
auf die Länder (die Klammerzahl bezeim
net die Stärke der ersten Aufstellungs
stufe): 

Baden-Württemberg 8168 (3140) 
Bayern 10941 (3355) 
Bremen 3132 (1244) 
I-Iamburg 9080 (3238) 
Hessen 6309 (2582) 
Niedersamsen 7148 (4617) 
Nordrhein-Westfalen 37854 (2758) 
Rheinland-Pfalz 2997 (1158) 
Saarland 1268 (828) 
Smleswig-Holstein 3537 (3537! 

Zusammen 90 434 (26457) 

4. Die Aufstellung des LSHD 
Grundlage der Aufstellung des LuftsdlUtz
hilfsdienstes sind Stärke- und Ausrü
stungsnachweisungen (StAN), die vom 
Bundesamt für zivilen Bevölkerungssmutz 
für alle Einheiten und Einrichtungen des 
LSHD herausgegeben werden. Es ist vor
gesehen, diese StAN nam einer etwa 
zwei- bis dreijährigen Erprobungszeit als 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu 
erlassen. 
Die Aufstellung wird in Stufen durcngc· 
führt, denen ein mit den Ländern und 
kommunalen Spitzenverbänden abgespro
chener Zeitplan zugrunde liegt. Im Rah
men dieser Aufstellungsstufen erläßt das 
Bundesamt für zivilen Bevölkerungssmutz 
Aufstellungsweisungen für den überört
limen LSHD, in denen die Zahl und die 
Stationierungsräume der aufzustellenden 
Einheiten und der zu smaffenden Ein
rimtungen festgelegt werden. Die Auf· 
stellungsweisungen für den örtlidlen 
LSHD werden von den Ländern im Ein
vernehmen mit dem Bundesamt für zi
vilen Bevölkerungssmutz erlassen. 
Uberörtlicher LSHD. Tm Hinblid< auf die 
bereits mehrfam erwähnte Bedeutung der 
überörtlichen Verbünde bei einem Einsatz 
moderner Kriegswaffen und audl aus 
organisatorisdten Gründen ist ab Dezem
ber 1958 zunächst mit der Aufstellung des 

überörtlichen LSHD begonnen worden. 
Nach den Aufstellungsweisungen des 
Bundesamtes für zivilen Bevölkerungs
schutz umfaßt die erste Aufstellungsstufe 
folgende Einheiten: 

LS-B ra ndsm u tzd iens t 
= 78 LS-Feuerwehrbereitsmaften 

LS-Bergungsdienst 
= 54 LS-Bergungsbereitsmarten 

14 LS-Bergungsräumzuge 
LS-Sanitätsdienst 

= 74 LS-Sanitiitsbereitsdtaften 
LS-Veterinii rdicns t 

= 22 LS-Vctcrinürzüge 
LS-ABC-Dienst 

= 16 LS-ABC-Meßbereitsmarten 
LS-Fernmeldedienst 

= 65 LS-Fernmeldezüge (mOL) 

Zur Zeit wird eine zweite Aufstellungs
stufe vorbereitet, fiir die die notwendigen 
Aufstellungsweisungen in Kürze ergehen 
werden. In dieser Stufe soll folgendes 
Ziel erreimt werden: 

1. AuHüllung des überörtlidten LSHD des 
Landes Nordrhein-Westfalen auf etwa 
1/ 4 bis 1/. der Gesamtstärke_ 

2. Aufstellung von LS-ABC-Meßbereit
smarten in den Lündern, in denen dies 
in der ersten Aufstellungsstufe nimt 
vorgesehen war, 

3. Aufstellung von Einheilen des LS-Len
kungs- und Sozial dienstes in allen län
dern, 

4. Abstimmung der bisher erlassenen Auf
stellungsweisungen und Durchführung 
notwendiger Ergänzungen. 

Dieses Aufstellungsprogramm wird etwa 
folgende Einheiten mit einer Sollstörke 
von rund 15 000 Helfern umfassen. wobei 
sim in den Verhandlungen mit den Län
dern jedom noch erhebliche J\nderungen 
ergeben können: 

LS-Brandsmu tzdienst 
= 15 LS-Feuerwehrbereitsmaften 

LS-Bergungsdienst 
= 11 LS-Bergungsbereitsdtaften 

6 LS-Bergungsräumzüge 
LS-Sanitiitsdienst 

= 10 LS-Sanitälsbereitsmarten 
10 LS-Krankenlrnnsportzüge 

LS-ABC-Dienst 
= 27 LS-ADC-Meßbereitsmaften 

LS-Veterinä rdienst 
= 17 LS-Veterinärzüge 

LS-Lenkungs- und Sozialdienst 
= 36 LS-Lenkungsbereitschnften 

LS-Fernmelded ienst 
= 6 LS-f'crnmeldezüge. 

örtlicher LSHD. Im Anschluß an diese 
Aufstellungsstufe soll mit der Aufstellung 
des örtlimen LSJ-IO begonnen werden. Es 
ist anzunehmen, daß bis zum Erlaß der 
ersten Aufstellungsweisungen die wich
tigsten Allgemeinen Verwaltungsvor
smriften [AVV-LS-Ort, AVV-Org-LSHD 
und AVV-Ausrüstung-LSHD) erlassen 
worden sind, damit aum die verwaltungs
mäßigen Voraussetzungen bei den Ge
meinden für die Aufstellung des örtlimen 
LSHD gegeben sind. 
Au/steJlungsstäbe. In den Aufstellungs
weisungen des Bundesamtes für zivilen 
Bevölkerungssmutz für den überörtlimen 
LSHD sind die Länder ermämtigt worden, 
zu ihrer Unterstützung bei der Organi
sation, Werbung. Ausbildung und Inspek
tion des LSHO besondere Landesaufstel
lungsstäbe zu bilden. Diese Stäbe verfü-

gen im allgemeinen über folgendes haupt
amtlimes Personal: 

1 Leiter 
4 Fachdienstleiter 
1 Verwaltungssachbearbeiter 
1 Smreibkraft und 
1 Kraftfahrer. 

Weiterhin sind in vielen Fällen noch für 
den Bereich eines Regierungsbezirks regio
nale Aurstellungsstäbe gebildet worden, 
die etwa folgende Zusammensetzung ha
ben: 

1 Leiter 
3 Sam bearbeiter (für Organisation, Wer-

bung und Ausbildung) 
1 Verwaltungssambearbeiter 
1 Schreibkraft und 
1 Kraftfahrer. 

Gegenwärtig bestehen 10 Landesaufstel
lungsstäbe und 22 Regionalstäbe. Das Per
sonal dieser Stäbe soll später Führungs
funktionen im LSI-IO übernehmen, sei es 
in LS-Abteilungsstäben oder in den Ein
heiten. 
Es ist naturgemäß sehr schwierig, im ge
genwärtigen Zeitpunkt etwas über Er· 
folge oder wesentlidle Hindernisse beim 
Aufbau dieser großen Freiwilligenorgani
sation zu sagen. Durch die Bereitsmaft der 
Hilfsorganisationen wird es sicher mög
lieh sein, einen erheblimen Teil des LSHD 
personell aufzustellen. So hat z. B. das 
Temnisme Hilfswerk bereits vor einiger 
Zeit mitgeteilt, daß die benötigten Kräfte 
des LS-Bergungsdienstes für die erste 
Aufstellungsstufe fast in allen Ländern 
zur Verfügung stehen. Demgegenüber 
werden bei den Famdiensten, die ohne 
Hilfsorganisationen aufzustellen sind, 
große Smwierigkeiten zu erwarten sein, 
wobei nlmt angenommen werden kann, 
daß selbst bei großzügigster Werbung 
genügend Freiwillige zur Mitarbeit bereit 
sein werden. Die Gesamtstärke des LSHO 
wird deshalb nur zu erreimen sein. wenn 
die hauptamtlichen, nebenamtlichen und 
freiwilligen Kader durch Notdienstpflich
tige aufgefüllt werden. Dabei darf noch 
bemerkt werden, daß die früher genannte 
Sollstärke des LSHD nicht als abschlie
ßend angesehen werden kann. da sie so
wohl nach den Erfahrungen des zweiten 
Weltkrieges als aum nach den Erkennt
nissen des Auslandes und der NATO für 
eine wirksame Smadensbekämpfung nicht 
ausreichen würde. 
Abschließend muß noch darauf hinge
wiesen werden, daß die im Bereim des 
zivilen Bevölkerungssdmtzes vorsorglim 
geschaffenen Einrimtungen auch bei Ka
tastrophen, Notständen und größeren Un
glücksfällen im Frieden von erheblichem 
Nutzen sind. Die verschiedenen Unglücks
fälle allein in diesem Jahr wie Bum die 
Erdbebenkatastrophe in Agadir haben ge
zeigt, daß dic Bereithaltung von Spezial
fahrzeugen, von Bergungs- und Instand
setzungsgeräten, von Trinkwasserversor
gungsanlagen, von Arzneimitteln usw. 
eine wirksame zusätzliche Hilfe für die 
von cinem Unglück betroffene Bevölke
rung darstellt. Die für den LSHD erlasse
nen Vorsmriften sehen ausdrückli<h vor, 
daß alle Ausrüstungsgegenstönde bei Ka
tastrophen, Notständen und größeren Un
glü&sfällen den im Kataslrophcnsmutz 
tätigen Behörden und Organisationen zur 
Verfügung gestellt werden können. 
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DER lS-BRANDSCHUTZDIENST 

Von Oberregierungsbaural Dipl.-Ing. Paul Vaulonl 

An der Spitze der Farndienste des LS· 
Hilfsdienstes wird meist der LS-Brand· 
scbutzdienst genannt. Er ist stärkemäßig 
der bedeutendste, wie smon der Feuer
lösmdiensl des zweiten Weltkrieges. der 
auch die smwerste Last der Einsätze zu 
tragen hatte. Dreiviertel aller Schäden, 
die im zweiten Weltkrieg in deutsdlen 
Städten entstanden sind. wurden durm 
Bründe verursamt. Der größte Teil der 
Heimatluftkriegstoten ist mittel- oder 
unmittelbar Bränden zum Opfer gefallen. 
Zu den überaus smweren Mensdlenver
lusten und Samsdtäden haben vor allem 
die verheerenden Feuerstürme und PHl
chenbrände beigetragen. Die Luftangriffe 
wurden mit Hunderten von schweren 

Organisation der lS-Feuerwehr-Be,eitsdtaft. 

Bombern in mehreren Wellen geführt. 
Die Bombendichte erreimte bel vielen 
Angriffen den .. Sättigungswert" von 
80 t/kmt des angegriffenen Gebietes. Es 
waren gemisdtte Angriffe mit etwa der 
Hälfte Spreng- und der anderen Hälfte 
Brandbomben. Durdt die Sprengbomben 
wurden die Gebäude aufgerissen, aufge
lodeert und für die Zündung durdt die in 
sehr großer Zahl abgeworfenen Brand
bomben vorbereitet, während die Selbst
sdtutzkräfte in die Smutzräume gezwun
gen wurden. 

Hat es bei der Größe der möglimerweise 
entstehenden Brände überhaupt einen 
Sinn, einen abwehrenden Brandsmutz im 
LS-Hilfsdienst aufzubauen? Diese Frage 
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muß für den LS-Brandschutzdienst mit 
der gleichen Entsdtiedenheit bejaht wer
den wie für den Selbstschutz. Gerade bei 
Angriffen mit brandstiftenden Mitteln 
muß eine starke Gegenwehr vorhanden 
sein. Während die Wirkung anderer An
griITsmittel meist mit oder kurz nach der 
Detonation aufhört, fängt sie bei den 
Brandbomben erst an ( .. Dynamik" der 
Brände). Die Einzelbrände dehnen sich 
aus, wenn sie nimt rasm und tatkräftig 
genug bekämpft werden, sie wamsen mit 
den Nadtbarbränden zusammen, und es 
kommt zu Reihen-, Blode- und Viertel
bränden. Oft genug standen so im Kriege 
die Lösdtkräfte vor unlösbaren Aufga
ben, bei denen sie sidt auf Rettungs- und 
Defensivmaßnahmen besdtränken muß
ten. Die Gefahren, die unseren Städten 
durch konventionelle Waffen drohen, sind 
durch die Erfindung der Atom- und der 
Wasserstoffbomben noch größer gewor
den. Drei fundamentale Voraussetzungen 
müssen für die erfolgreiche Arbeit des 
LS-Brandschutzdienstes gegeben sein: 

a) In besonders brandempfindlichen Stadt
gebieten sind vorbeugende bouJid18 
Maßnahmen zur Verhinderung von 
Feuerstürmen zu treffen (Verringerung 
der Bebauungsdimte und der Brand
belastung, Schaffung von Brandsdmei
sen und Beseitigung von Feuerbrüdeen). 

b) Der sehr reichliche Bedarf an Lösch
wasser muß allein durch eine vorn 
Druckrohrnetz unabhängigo Lösduuos
seroersorgung (offene Gewässer, Lösch
wasserbrunnen, Löschwasserteidte und 
dgl.) Sichergestellt werden. 

cl Ein starker SeJbstschutz muß aufge
baut, gut ausgerüstet und ausgebildet 
werden. Sein Wert lat deshalb so hoch 
einzuschätzen, weil die Selbstschutz· 
kräfte die Brandbekömpfung in allen 
Gebäuden sofort nach dem Angriff auf· 
nehmen können, wobei ihnen die 
Kenntnis der örtlidlen Gegebenheiten 
zugute kommt. Sie können in vielen 
Fällen mit geringen Mitteln die Brände 
im Entstehen lösdlen. 

Es ist aber aum notwendig, beim Aufbau 
des LS-Brandschutzdiens tes einige grund
sätzliche Lehren zu beachten. die der 
zweite Weltkrieg gebracht hat: 

1. Die Einheiten des LS-Brandschutzdien
stes dürfen nimt in den kritischen Ziel
gebieten der Innenstädte stationiert 
werden. In einer ganzen Reihe von Fäl
len sind im zweiten Weltkrieg die 
Kräfte des FeuerIöschdienstes aktions-

unfähig geworden, weil sie mit ihren 
Fahrzeugen durch Bombentrichter oder 
Häuserlrümmer eingeschlossen waren 
oder selbst Treffer erlitten hatten. 

Diese Erkenntnis hat zu einer Organi
sationsänderung gegenüber früher ge
führt. Der LS-Ort muß, soweit es durch
führbar ist, in sektorartige Abschnitte 
aufgeteilt werden. Die Spitzen der Sek
toren liegen im Kerngebiet des LS
Ortes. Durch jeden Sektor müssen mög
lichst mehrere radiale Einfallstraßen 
führen, die auf Grund ihrer Breite vor
aussichtlich auch nach einem Angriff 
noch befahrbar sind. Ober diese Stra
ßen dringen nach dem Angriff die Ein
heiten des LS-Hilfsdienstes so weit wie 
möglich von außen in die Schadens
gebiete vor. 

2. Oberstes Gesetz des LS-Hilfsdienstes 
ist die Mensmenrettung. Die Einheiten 

Tanldösdtfahn.eug TlF 8 mit einem 2800 I fas
senden Wassertank und eingebauten Pumpen. 

Das lösc:hgruppenfahn.eug lF 16-T5 besitzt 
ein. groB. feuerwehrtechnisc:he Ausrüstung. 

Tanklöschfahn.eug TlF 16. Seine Pump leistung 
beträgt 2400 IImin bei 80 m Fö,derhöhe. 

l 



des LS-BrandsdlUtzdienstes sind daher 
weitgehend mit den dazu erforderlichen 
Geräten ausgestattet, z. B. mit Hitze
schutzkleidung und mit Atemschutz
geräten zum Eindringen in Flächen
brandgebiete. 

Die Fahrzeuge sind größtenteils mit 
Krankentragen ausgerüstet, auf denen 
Verletzte auch in den Fahrzeugen be
fördert werden können. Bergungstücher 
und Sanitätskästen für die Erste Hilfe 
sind ebenfalls zahlreich vorhanden. 

3. Die Fahrzeuge des LS-Brandschutzdien
stes müssen möglimst leimt, wendig 
und geländegängig sein, so daß sie 
aum in gewissem Umfange Trümmer 
überwinden können. Die Fahrzeuge der 
.. Angriffszüge", die versumen müssen, 
mäglicbst tief in die Smadensgebiete 
einzudringen, haben daher Fahrgestelle 
der 1,5-t-Geländeklasse. Die mehr rück
wärts einzusetzenden Fahrzeuge gehö
ren der 4.5-t-Klasse an; sie sind eben
falls geländegängig und haben Allrad
Antrieb. 

Die Einheiten müssen aber auch zum 
raschen Beseitigen besonderer Hinder
nisse in den Straßen ausgerüstet sein. 

4. Zur Vereinfachung von Wartung, Er
satzteilhaltung, Instandsetzung und Aus
bildung müssen die Fahrzeuge weit
gehend vereinheitlimt werden. Inner
halb der einzelnen Fahrzeugklassen 
müssen daher die Fahrgestelle minde
stens länderweise gleim, die Aufbauten 
müssen gegenseitig auswechselbar sein 
(Einheitsaufbau). Bestehende Normen 
und Bauvorsmrilten für Fahrzeuge und 
Geräte des Feuerlöschwesens sind weit
gehend zu beamten. 

5. Der LS-Brandschutzdienst muß in der 
Lage sein, über größere Entfernungen 
den Lösmwassernamschub rasch sicher
zustellen. Diese Forderung hat zur Auf
stell ung besonderer Wasserversorgungs
einheiten Wasserversorgungszüge 
und Wasserversorgungsbereitsrnaften
geführt. Bei günstiger Löschwasserver
sorgung können die Wasserversor
gungseinheiten audt zur unmittelbaren 
Brandbekämpfung eingesetzt werden. 

6. Auf eine reichhaltige Ausrüstung der 
Fahrzeuge mit Druckschläudten, insbe
sondere mit B-Schläuchen, wurde Wert 
gelegt. Die im Schlauch kraftwagen 
(SKW) in Buchten verlegten Schläuche 
lassen sich vom fahrenden Fahrzeug 
aus rasch auslegen. Sie können aber 
auch auf Schiebefädtern über Trümmer 
hinweggetragen werden, die das Fahr
zeug nicht mehr überwinden kann. 
Die Notwendigkeit der Heranleitung 
großer Mengen unabhängigen Lösch
wassers von unerschöpflichen Wasser
bezugsstellen aus hat im zivilen Bevöl
kerungssdtutz zu einer neuen Schlauch
dimension, dem 150-mm-Druckschlauch, 
geführt. Das Problem der Förderung 
und Leitung des Löschwassers madtt 
die Mitführung von Wasserstrahlpum
pen, von Sdtlauchbooten zur Aufnahme 

von Tragkraftspritzen, von zusammen
legbaren Ausgleidtsbehältern und an
deren Gerä ten no twendig. 

Entsprechend der starken Motorleistung 
der Fahrzeuge war es möglich, auch die 
Pumpenleistung gegenüber den üblichen 
kommunalen Lösc::hfahrzeugen zu erhö
hen und damit Pumpenleistungsreser
ven zu schaffen. So leisten im LS-Brand
schutzdienst die festeingebauten Pum
pen der Fahrzeuge der 1,5-t-Gelände
klasse 1600 statt 800 Umin, bei den Fahr
zeugen der 4,5-t-Klasse 2400 statt 1600 
Umin bei 80 m Förderhöhe. 

7. Ein Teil der Fahrzeuge ist auch mit 
tragbaren Kraftspritzen ausgerüstet. 
Damit besteht die Möglichkeit. an Saug
und BrandsteIlen heranzukommen, die 
mit Fahrzeugen nicht erreichbar sind, 
oder beide Pumpen - die tragbare und 
die festeingebaute-hintereinander (zur 
überwindung größerer Strecken oder 
Höhenunterschiede) oder nebeneinan
der (zur Erzielung größerer Förder
ströme) einzusetzen. 

8. Die Einheiten des LS-Brandschutzdien
stes sind im nötigen Umfange unbedingt 
mit Funkgeräten auszustatten. 

Der LS-Brandschutzdienst läßt sich in 
zwei verschiedene Arten von Einheiten 
aufteilen: in die Feuerwehrschne lltrupps 
und die Bereitsch.aften. 

Die LS-Feuerwehrsdmelltrupps sind ge
wissermaßen die vorgesdtobenen Einhei
ten des LS-Brandschutzdienstes. Sie lie
gen am Rande um das mutmaßliche Haupt
sdtadensgebiet und haben die Aufgabe, 
nach dem Angriff die ersten Erkundungen 
in den zugeteilten Gebieten mit je etwa 
10000 Einwohnern durchzuführen und 
schnellstens mittels Funk an die LS-Ab
schni ttsleitung Lageberidl te d urrnzugeben. 
Sie unterstützen sodann die Selbstsdtutz
kräfte. Der LS-Feuerwehrschnelltrupp ist 
besonders befähigt, im beweglidlen Ein
satz an kritischen Stellen Rettungsmaß
nahmen durchzuführen oder Brände nie
derzukämpfen. die über das Leistungsver
mögen des Selbstschutzes hinausgehen. 
Er ist mit dem sebr geländefreudigen und 
leistungsfähigen Tanklöschfahrzeug TLF 8 
ausgerüstet. Es hat einen Tank mit 800 1 
Wasser und eine Schnellangriffseinrich
tung. In Städten mit mehr als 200 000 Ein
wohnern (= 2 LS-Abschnitte) kommt von 
dieser Zahl an, also außerhalb des Stadt
kerngebietes, ein Feuerwehrsdmelltrupp 

Löschfahrzeug LF 1&-T5 im Einsatz. Die Wasserentnahme e rfolgte dabe i aus einem transpa r
tablen Ausgleichsbehölter, de r aus einem besonderen Kunststoffmaterial hergeste llt wird . 



nur noch auf einen Teilabschnitt mit etwa 
20000 Einwohnern. 

Weiter außerhalb, am Stadtrand und In 
manmen Fällen sogar außerhalb der Gren
zen des LS-Ortes, liegen die taktisdten 
Einheiten des LS-Brandschutzdienstes, die 
BereitsdtaHen. 

Es gibt zwei versmiedene Arten von 
Brandsdtutzhereitsmaften, die LS-Feuer
wehrbereitschah und die LS-Wasserver
sorgu ngsberei Isma h. 

Die LS-Feuerwehrbereitsmaft setzt sim 
zusammen aus der Führungsgruppe, den 
drei Einsatzzügen und dem Versorgungs
zug. Von den Einsatzzügen sind die ersten 
heiden sog. Angriffszüge, während der 
dritte Zug ein "Wasserversorgungszug" 
ist. 

Jeder Angriffszug besteht aus vier Fahr
zeugen, und zwar sind die ersten drei -
1 Vorauslöschfahrzeug VLF und 2 Tank
lösmfahrzeuge TLF 6 - Fahrzeuge der 1,5-
t-Geländeklasse; das vierte Fahrzeug -
ein Lösdtgruppcnfahrzeug LF 16-TS - ge
hört der 4,5-t-Klasse an. Das VLF ist eine 
Neuentwiddung. Es bildet die Stoßkeil
spitze, die in die Brandgebiete weitmög
lid1st eindringen muß, und ist u. a. mit 
einer Vorbauseilwinde zum Freimadlen 
der Straßen von sperrigen Trümmern aus
gerüstet. Die Staffelbesatzung des VLF 
hat außerdem Erkundungen und Men
smenrettungcn vorzunehmen, hat den 
Selbstschutz zu unterstützen, z. B. durch 
Abgabe von Lösmwasser, und in Zusam
menarbeit mit den übrigen Kräften des 
Angriffszuges Lösmaktionen durchzufüh
ren. 

Die beiden TLF 8 des Angriffszuges sind 
die gleichen Fahrzeuge wie bei den LS
Feuerwehrsmnelltrupps, nur daß sie, im 
Gegensatzzu den Smnelltruppwagen, nich t 
mit Funkgeräten ausgerüstet sind. 

Da. LF 16-TS ähnelt stark dem nam D1N 
14530 restgelegten Normfahrzeug. Es hat 
gegenüber diesem einen besonders reich-

Einleitung eines Löschangriffs durch einen 
Angriffsr.ug e iner LS-Feuerwehrbereitschaft. 
Im Bild links : ein Tanklöschfahneug TLF 8 mit 
eine r Tragkraftspritze TS 2/5; im Vorder<
grund rechts : ein Löschfahneug LF 1'-T5. 



DER LS-BERGUNGSDIENST 

Von Dr •• lng. Rudolf H. Schmid, Direktor des Technischen Hilfswerks 

500 - 5000 - 15 000 oder mehr? 

Das ist die Todeshilanz von Agarlir, das 
furdltbare Ergebnis von Sekunden, in 
denen die Faust des Schicksals an den 
Grundfesten einer blühenden Stadt rüt
telte. HüHen und Paläste zusammenbre
chen ließ. unter ihren Trümmern Men
smen zermalmend, deren Zahl vielleüht 
nie mehr zuverlässig zu ermitteln sein 
wird. 
Müssen wir. die wir aus der Ferne das 
grausige Geschehen verfolgen, oimt eine 
Lehre daraus ziehen, steigen oiebt fatale 
Erinnerungen an die entsetzlichen Born
bcnnämte in uns ouf, WODD wir die Be
richte über Agadir lesen. die Bilder der 
dortigen Verwüstung betrachten? Können 
wir uns DOm die Todesangst vorstellen, 
von der die lebend Begrabenen befallen 
wurden, die Seelennot der überlebenden, 
die verzweifelt nach ihren Angehörigen 
suchen, mit bloßen Händen im Schutt 
wühlend, getrieben und gehetzt von dem 
Gedanken zu retten, was noch zu retten 
ist? Das Bild der Apokalypse, Sodom und 
Gomorrha im 20. Jahrhundert. 

Und die Nutzanwendung; Können wir 
uns angesichts dieser Sturmwarnung 
wirkli<h mit gutem Gewissen auf den 
"ohne mich"-Standpunkt stellen, soll der 
rettende Helfer an Dir und den Deinen 
vorübergehen und Dir, der Du so stolz 
gesagt hast .. ohne mich", antworten .. ohne 
Dich?" Nein und nimmermehr - so kann 
die Rechnung nicht aufgehen! Muß ein 
Notdienst durch Gesetz erzwungen wer
den, ist nicht das Gleichnis vom barm
herzigen Samariter vie l eindrucksvoller, 
müssen erst Feuersbrünste wüten, Däm· 
me brechen, ganze Städte dem Erdboden 
gleidtgemacht sein, bis die Erkenntnis 
durchdringt, daß es innerhalb der staat
lichen Ordnung Aufgaben gibt, die zwar 
organ isa tori sm durm den Staat gelöst 
werden müssen, an deren Durchführung 
mitzuwirken dem einzelnen aber das 
eigene Gewissen kategoriSch vorschrei
ben sollte? 
Diese Betrachtungen voranzuschicken, er
schien notwendig, weil der Gedanke an 
die moralisme Verpflichtung zur freiwil
ligen Hilfeleistung keineswegs Allgemein
gut ist, sei es, weil die Trägheit des Her
zens mit allen Schattierungen, angefan
gen mit der ausgesprochenen Bequemlim
keit bis zur Oberbeansprumung im Be
rufsleben unüberwindbar zu sein smeint, 
sei es aber auch, weil Unkenntnis der 
bestehenden Planungen, der gegebenen 
Möglimkeiten, wirksame Hilfe zu leisten, 
der vielfadt anzutreffenden Voreingenom
menheit Vorschub leistet, die in den lapi-

daren Ausspruch gipfelt: Es hat ja dom 
alles keinen Zweck I 
o ja, es hätte doch Zwed< gehabt, das 
hat gerade das Beispiel von Agadir wie
derum mit unwiderlegbarer Eindringlich
keit bewiesen. Als schon alle Hoffnung 
aufgegeben war, als unter dem Eindruck 
der durch Hitze und Seuchengefahr her
vorgerufenen ernsten Lage schwerste 
Entschlüsse zu fassen waren, da mußten 
die fieberhaft arbeitenden Rettungskolon
nen feststellen, daß sim unter den Ber
gen von Schutt und Trümmern immer 
noch Lehen regte, immer noeb vereinzelte 
Hilferufe aus den Ruinen an das Ohr der 
Außenwelt drangen, um Erlösung aus 
dem Massengrab flehend. Nom nach 12 
Tagen wurden 5 Menschen lebend gebor
gen, die 12 Tage, 12 Näebte der Todes
angst überstanden hatten. Das Bewußt
sein, dies Rettungswerk vollbracht zu 
haben, ist der smönste Lohn für die tap
feren Helfer. 
Es hieße also völlig an d'en Tatsachen 
vorbeisehen, wollte man an der These 
der Zwecklosigkeit festhalten. Wir haben 
es im Falle Agadir mit einer Katastrophe 
zu tun, die gänzlich unerwartet über die 
Einwohner hereinbrach, und wir erinnern 
uns der durmaus unterschiedlichen Aus
wirkungen, die auch im Bombenkrieg ein
getreten sind, je nachdem sich die Bevöl
kerung mehr oder weniger vorgesorgt 
hatte. Das ergibt sich doch schon aus der 
einfarnen Feststellung, daß selbst in 
Städten mit stärkstem Zerstörungsgrad 
niemals die Zahl der beklagenswerten 
Opfer auch nur annähernd im gleichen 
Verhältnis zur äußeren Verniebtung der 
Gebäude stand. Und es ist ferner erwie
sen, daß Sorglosigkeit und mangelhafte 
Schutzmaßnahmen stets zu einer Erhö· 
hung der Verluste geführt haben. 
Wie das Beispiel des zu guter Letzt noch 
geborgenen Tankwarts in Agadü sehr 
eindringlirn gezeigt hat, können schon 
einige Lebensmittelvorräte eine echte 
Chance für das überleben bedeuten, 
wenn - und damit kommen wir zu der 
entscheidenden Srnlußfolgerung - von 
außen her und unter allen Umständen 
Hilfe kommt, Hilfe, die von Männern ge
bracht wird, die mit den besten techni
seben Mitteln ausgerüstet, von dem fana
tischen Willen beseelt sind, amh den 
letzten Verschütteten noch lebend zu 
bergen. 
Vielleicht ist aum der bisher abseits 
stehende Skeptiker geneigt, zuzugeben, 
daß die Möglichkeit nicht total ausge
smlossen ist, selbst im größten Trümmer
maos auch nam Tagen immer noch über
lebende vorzufinden, und daß nichts be-

Einsatzl Der Gerätekraftwagen hält vor dem 
Gebäude, aus dem Menschen geborgen we .... 
den sollen. Schnelligkeit und Sicherheit 
bestimmen auch hier wesentlich den Erfolg. 

Borgung bedeutet, den Verletzten auf jede 
nur mögliche Art zu erreichen und in Sicher
heit zu bringen. Ist einmal eine Leiter 
zu kurz, so hilft der sogenannte Schulter
stand das letzte Stück zu überwinden. 

drückender wäre als der Gedanke, diese 
so schwer heimgesuchten Menschen ihrem 
traurigen Schicksal zu überlassen, ohne 
wenigstens aum nur den Versuch einer 
Rettung gemamt zu haben. Dann muß 
man sich aber allgemein zu der Erkennt
nis durebringen, daß organisierte und sy
stematisme Hilfe gebracht werden muß, 
zumel niemand bei der Größe etwaiger 
Kriegsschauplätze und der Unberechen
barkeit zahlreimer Faktoren voraussagen 
kann, er bleibe versmont. Wenn es aber 
mieb ebensogut treffen kann wie dich, und 
umgekehrt, dann gehört der ganze Fra
genkomplex längst nimt mehr aussmließ-

9 
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lim zum Aufgabengebiet der Staatsver
waltung, sondern berührt aufs engste den 
Interessenbereich des einzelnen Bürgers. 
Was auf organisatorismem Gebiet on 
grundsätzlichen überlegungen von slaal
licher Seite anzustellen war und weiter
hin sein wird. findet seinen Niederschlag 
in gesetzlichen und verwaltenden Maß
nahmen, zu denen die Aufstellung eines 
Luftsmutzhilfsdienstes als Teilmaßnahme 
jener Vorkehrungen gehört, die man un
ter dem Oberbegriff der zivilen Not
standsmaßnahmen zusammengefaßt, zu 
ergreifen und neben der militärismen 
Verteidigung durmzuführen hat. 
Brandsmutz und Sanitätsdienst sind weit
hin bekannte Begriffe, unter denen sh:n 
die meisten Mensmen ohne große Erläu
terungen etwas vorstellen können. Viel 
jüngeren Datums und eigentlich erst im 
letzten Kriege geboren ist die Erkennt
nis, daß bei der Totalität der Verwüstung, 
die durm die Einbeziehung schlechter
dings des gesamten Landes, wenn nicht 
künftig ganzer Erdteile, in die unmittel
baren Kampfhandlungen hervorgerufen 

Seilbahnen bringen die Verletzten üb. r 
gröBere rtümmerflächen hinweg in die Ob
hut der " Erste-Hilfe"-Organisalionen. Diese 
Transportart ist wichtig bei Personen, die 
innere Ve rletzungen davongetragen haben. 
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werden wird, auch besondere Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, die auf die fach
männische Bergung der in und unter 
Trümmern eingeschlossenen Mitmenschen 
abzielen, der Lebenden, wenn das Schick
sal gnädig war, und der Toten, wenn es 
zum Äußersten kam. 

Es soll hier nicht in Einzelheiten die Glie
derung des LS-Bergungsdienstes in Ber
gungsbereitschaften, Züge und Gruppen, 
die detaillierte Ausrüstung der Bergungs
und Räumzüge mit Fahrzeugen, Gerät, 
Funk, Versorgungseinrichtungen, Schutz
kleidung und persönlimer Ausrüstung der 
Bergungshelfer wiederholt werden. Dar
über liegen schon ausführliche Abhand
lungen vor, die sowohl in dieser Zeit
schrift als auch in anderen einsmlägigen 
FambläHern veröffentlicht waren. Hier 
kommt es vielmehr darauf an, darzulegen, 
daß die Aufstellung eines gut funktionie
renden Bergungsdienstes durchaus sinn
voll, ja notwendig ist. 

Das Bergen, eine überwiegend tedmische 
Aufgabe, setzt viel praktisme Erfahrung 
und handwerkliches Können voraus, wie 
man in dieTrümmergebiete und in das ein
zelne Trümmerobjekt überhaupt eindrin
gen. sich zu den dort Eingeschlossenen 
durmarbeiten und sie schließlich unver
sehrt herausschaffen kann, sofern nicht 
ihre beim Einsturz der Häuser erlittenen 
Verletzungen zusätzlhhe Hilfeleistungen 
durm Notverbände und ganz spezielle 
Methoden der Bergung selbst und des 
Transportes erfordern. Es ist nicht glehh
gültig, ob aus den oberen Stockwerken 
zu bergen ist, von denen vielleimt noch 
einzelne Wände und Teile herabgestürz
ter Decken überlebende einschließen oder 
ob - wie zu erwarten - die Mehrzahl der 
Bewohner in Kellerräumen ZuDumt ge
sucht hat, über denen ein wirrer Haufen 

von Trümmern liegt, der seinerseits alle 
Zugänge und Ausgänge versperrt, die Ge
fahr des Erstickungstodes vergrößernd, 
und der die Ortung, ob und wo noch 
überlebende zu finden sind, erheblim er
smwert. 
Schon diese wen igen durch einige Bilder 
ergänzten lIinweise mögen erkennen las
sen, wie umfangreich und vielseitig die 
Aufgabe des LS-Bergungsdienstes ist, 
welch große Anforderungen an Führer 
und Helfer des Bergungsdienstes gestellt 
werden, sowohl was ihre famliche Vor
bildung als aum ihre körpcrJime und see
lische Widerstandsfähigkeit angeht. Daß 
auch die temnisme Ausrüstung der Auf
gabe angepaßt sein muß, ist selbstver
ständlith. Die Zusammenselzung der Aus
rüstung wird in der Hauptsame durc:h die 
praktischen Erfahrungen sowohl des letz
ten Krieges als auch in normalen Zeiten 
immer wieder vorkommende Einsturz
katastrophen oder Bergungsarbeiten ver
schiedenster Art bestimmt. Für die Ge
räteauswahl ergeben sich aus der Art der 
AufgabensteIlung typlsme Merkmale. 
Grundsätzliche Forderungen sind Schnel
ligkeit und Unabhängigkeit; die Anpas
sung an den Verwendungszweck bestimmt 
Art und Zahl der Geräte und Werkzeuge. 
Die Schnelligkeit des Bergungseinsatzes 
wird durc:h seine Motorisierung erreicht. 
von geländegängige Fahrzeuge sind da
zu erforderlich, denn Helfer und Gerät 
müssen rasch und möglichst nahe an die 
Einsatzstelle herangebradtt werden. Amn 
mit Trümmern bedeckte Straßen, Ab
hänge und offenes Gelände müssen über
wunden werden. Jeder Meter, der zu 
Fuß, beladen mit schwerem Gerät, zu
rückgelegt werden muß, bedeutet zusätz
limen Versmleiß der Helferkräfte, die für 
die ohnedies schwere Arbeit an Ort und 
Stelle zu schonen sind. Hierauf schon bei 
der näheren Erkundung der Smadensob
jekte und der Zugangs wege dorthin Be
dacht zu nehmen, gehört zu den voraus
smauenden Maßnahmen der Führer und 
Unterführer, die ihrer Einheit voraus
eilen. 

Unabhängigkeit der Bergungsbereitsdtaf
ten in versorgungstedtnismer Beziehung 
ist eine Selbstverständlichkeit, da bei 
überörtlichen Einsätzen in zerstörten Ge
bieten sowohl für die Verpflegung der 
Bergungshelfer als aum für Nachschub an 
Treibstoff, Ausrüstung und Verbrauchs
material gesorgt sein muß. Aber auch die 
einsatzmäßige Unabhängigkeit ist in an
deren wichtigen Punkten sicherzustellen, 
zu denen vor allem Burn die eigene Strom
versorgung gehört, einmal für Beleuch
tung der Sc:hadensstellen mit Scheinwer
fern, zum anderen zum Antrieb von elek
trischen Geräten, unter denen wiederum 
Bohr- und Aufreißhämmer von besonde
rer Bedeutung sind. 

Die Anpassung an den Verwendungs
zweck ist sc:hlleßlich weitgehend von Ein
fluß auf die Zusammenstellung der Ge
räte- und Werkzeugsätze, die dement
sprechend auch auf die Einsatzfahrzeuge 
verteilt sind. 



Schweres Gerät, vor allem Stromerzeuger, 
Motorsägen, Brennschneidapparate gehö
ren neben vielen Einzelwerkzeugen, dar
unter auch Hebevorrichtungen, vornehm
lich zum Gerätekraftwagen. Leichtes Ge
rät, in Rucksäcken verpackt, gehört zur 
unmittelbaren Ausstattung des Bergungs
helfers und wird auf dem Mannsdlafts
kraftwagen mitgeführt. Jede aus 1 Grup
penführer,l Stellvertreter und 8 weiteren 
Helfern bestehende Bergungsgruppe kann 
auf diese Weise weitgehend selbständig 
vorgehen; da der Einsatz in der Regel 
zugweise erfolgt, verfügen die 3 Bergungs
gruppen, die einen Zug bilden, neben der 
Ausstattung ihrer 3 Mannschaftswagen 
gemeinsam über die smwere Ausrüstung 
des zum Bergungszug gehörenden Geräte
kraftwagens. 

Wenn der allgemeinen und grundsätz
lichen Forderung nach Beweglichkeit 
durch die Motorisierung der Bergungs
einheiten Rechnung getragen ist, so wird 
damit zugleim eine andere naheliegende 
Forderung erfüllt, daß die Bergungsein
heilen natürlich außerhalb der als mut
maßliche Angriffsschwerpunkte zu erwar
tenden Zielgebiete bereitgestellt werden 
müssen. Das kann bereits bei der Auf
stellungsplanung durch Errichtung über
örtlicher Einheiten geschehen, ein Ge
danke, der auch für andere Sparten des 
Luftschutzhilfsdienstes gilt; aber auch die 
Einheiten des ortsgebundenen LS-Ber
gungsdienstes werden mindestens im 
Ernstfall rechtzeitig an die Peripherie ih
res Standortes zu verlagern und um die
sen herum bereitzustellen sein. 

Soviel nur kurz zur Frage der Beweglich
keit und Aurstellungsräurne, ohne damit 
das Problem der Stärkenverhällnisse zwi
sdlen örtlimen und überörtlimen Ber
gungsbereitschaften zu vertiefen, also 
derjenigen, die in Städten mit vordring
lidIen Luftsmutzaufgaben zur Verfügung 
des örtlichen Luftsmutzleiters aufzustel
len sind, oder derjenigen, die als über
örtlime Bereitschaften unmittelbar von 
der zuständigen Landesregierung und ih
ren nachgeordneten Dienststellen einge
setzt werden. Jede Planung kann nur von 
einstweiligen Annahmen ausgehen, es 
muß aber ausreichend Spielraum bleiben, 
um sich unschwer auch veränderten Er
kenntnissen anpassen zu können. Gleich
gültig, wie die Planung in der Endphase 
aussehen mag, wird man allein für di e 
Bergungsbereitschaften und Räumzüge 
mit einem Kräftebedarf von mindestens 
60000 bis 70 000 Bergungshelfern im Bun
desgebiet zu rechnen haben und mit einer 
Ausstattung von rund 10000 Kraftfahr
zeugen, von denen rund zwei Drittel als 
Spezialfahrzeuge anzusprechen sind, der 
Rest, neben einigem schweren Räumgerät, 
überwiegend aus handelsüblichen Fahr
zeugen für Materialtransporte und Eigen
versorgung der Bergungsbereitschaften 
bestehen kann. 

Immerhin ist das schon eine ganz beamt
liche Streitmacht, aber nur ein Teil des 
insgesamt fast fiinffach größeren Luft-

smutzh ilfsdienstes, und auch dieser er
faßt in der derzeitigen Planung noch kei
neswegs alle Aufgabengebiete, die sich 
voraussichtlich ergeben werden, um nam 
menschlichem Ermessen das überleben 
eines großen Teiles der Bevölkerung 
sicherzustellen und für die überlebenden 
das Weiterleben selbst. 
Vieles läßt sich im Rahmen einer kurzen 
Darstellung nur andeuten; welme Bedeu
tung dem Bergungsdienst zukommt, 
sollte jedoch zu erkennen sein. Wenn 
darüber hinaus der eine oder andere aus 
der Lethargie aufgerüttelt werden sollte. 
seine abwartende Haltung aufgibt und 
dort aktiv mithilft, wo er vielleimt 
wünsml, daß aum ihm einmal geholfen 
werde, so wäre dies ein begrüßenswertes 
Ergebnis. Auch Saulus bedurfte der Er
leuchtung, um ein Paulus zu werden. Wir 
möchten auf das Bekehrungsmittel des 
neuzeitlichen Atomblitzes in diesem Zu
sammenhang nur zu gern verzimten. Ein 
Wort aber sei abschließend nom zu der 
Frage gesagt, woher denn die Männer des 
Bergungsdienstes kommen sollen. Die 
Antwort ist im Grundsätzlichen unsmwer 
zu geben. Nach den Vorstellungen der für 
den Aufbau des Luftschutzhilfsdienstes 
zuständigen Stellen ist man davon ausge
gangen, daß es Hilfsorganisationen gibt, 
deren Zusammensetzung, Ausbildung und 
freiwillige Betätigung an sim sdlOn weit
gehend den Forderungen entspremen, die 
im Luflsmutzhilfsdienst bei der Brand
bekämpfung, dem Sanitätsdienst, der Be
treuung der Ausgebombten und Geflüdl
teten auftreten. Da der Bergungsdienst 
_ wie schon hervorgehoben wurde - tedl
nische Kenntnisse erfordert, war es nahe
liegend, die langjährigen Erfahrungen des 
Temnischen Hilfswerks in der Bekämp
fung von Katastrophenschäden zu ver
werten und das Tedmisme Hilfswerk als 
Hilfsorganisation für die Aufstellung des 
Luftsmutzbergungsdienstes heranzuzie
hen. Vorbereitet auf diese Aufgabe war 
das Technisme Hilfswerk schon durch sei
nen Gründungserlaß im Jahre 1953; der 
Deutsche Bundestag hat dies bei der Er
richtung des Bundesamtes für den zivilen 
Bevölkerungssmutz berücksichtigt. Für 
den Bergungsdienst, der zunächst stufen
weise die überörtlidlen Bereitschaften 
aufstellt, hat diese Mitarbeit des Techni
schen Hilfswerks den großen Vorteil er
bramt, daß überall in kürzester Zeit ge
smlossene Einheiten - Helfer und Füh
rer - zusammenges tellt werden konnten, 
die, mit der Ausrüstung des LS-Bergungs
dienstes ausgestattet, heute smon ein
satzbereit sind. Diesen Stand anzuerken
nen, die Entwicklung zu fördern, neue 
Kräfte zu gewinnen, ist das Gebot der 
Stunde und das Programm der Zukunft. 

Sehr schwierig und gefährlich ist die Ber- .. 
gung von Verletzten aus Kell erräumen mit 
verschütteten Zugängen. Oft muß mit dem 
Preßlufthammer e in Weg durch die ve rsper
renden Steinmassen gebahnt werden. Zum 
Schutz vor etwaigen Rauchvergiftungen be
nutzen die Bergungshelfer Preßluftatmer. 



DER LS-SANITÄTSDIENST 

Von Martin GulImann, Bad Godesberg 

Der zweite Weltkrieg, dessen Ablauf sehr 
wesentlich durm den Einsatz starker Luft
waffenverbände bestimmt wurde, fügle 
der Zivilbevölkerung vornehmlidt durm 
die konzentrierten Angriffe aus der Luft 
gegen unsere Großstädte und Industrie
zentren erhebliche menschliche Verluste 
zu. Sicher ist, daß die menschlichen Ver
luste bei Einsatz neuzeitlicher LuItangriffs
waffen und bei Atomsdllägen gegen Groß
städte weitaus höher sein werden als im 
zweiten Weltkrieg, Sidter aber auch ist. 
daß die mcnsdllidten Verluste einge
schränkt werden können, wenn die Be
völkerung sim luftsmulzmäßig verhält 
und wenn alle nur erdenklichen Luft
smutzmaßnahmen vorsorglidt schon im 
Frieden getroffen und im Angrif(sfall ge
nutzt werden. 
Die Größe und Schwere mensmlicher Ver· 
luste bei der Zivilbevölkerung im Luft· 
angriffsfall, die zahlenmiißige Aufschlüs· 
selung der Verluste auf Tote, Verletzte 
und Verwundete, ihre zahlenmäßige Ver· 
teilung im Schadensgebiet und schließlich 
die Art und Schwere der Verletzungen 
hängen von einer Reihe von Faktoren ab, 
die sich gegenseitig steigernd oder ab
schwöchcnd beeinflussen können: Luft· 
angriffe mit konventionellen Bomben oder 
mit Kernwaffen haben untersdliedliche 
Auswirkungen. Evakuierungen und Um· 
quartierungen bringen einen Teil der Groß· 
stadtbevölkerung aus der unmittelbaren 
Gefahrenzone. Namtangriffe treffen die 
Bevölkerung hauptsämlim in den Wohn· 
stätten, T8gangriffe, zumal zu den Berufs· 
verkehrszeiten, vermehrt auf offener 
Straße oder in überfüllten Verkehrsmit
teln. Schutzraumbauten, Smutzkeller oder 
Behelfsschutz (Splittergräben) bieten die 
Voraussetzungen für gute überlebens
mancen. Die Warn zeiten entscheiden das 
überrasmungsmoment des Luftangriffs . 
Das luftschutzmäßige Verhalten und die 
Luftsdllitzdisziplin der Bevölkerung sind 
ein wertvoller Beitrag zum Selbstschutz. 
Die Lage des Angriffsschwerpunkts und 
die Art, Größe und Menge der Angriffs
mittel beim Einsatz konventioneller Waf
fen oder die Lage des Bodennullpunkts 
sowie die Energie der eingesetzten Kern· 
waffen bei Atomsmlägen sind weitere Fak· 
toren von schwerwiegender Auswirkung. 
Nach einem Luftangriff stehen zunächst 
die Kräfte des Selbstschutzes zur Ver· 
fügung, um bei Schwerverletzten lebens· 
bedrohende Zustände nam Möglichkeit 
zu beheben. Smließlim entscheidet der 
taktism richtige und rasme Einsatz der 
in ausreichender Stärke und am richtigen 
Ort bereitgestellten Verbände des LS· 
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Sanitätsdienstes, wie sich das zahlen· 
mäßige Verhältnis zwischen Angriffs· 
toten und überlebenden Verletzten ent
wickelt . Alle genannten Faktoren be· 
stimmen die Höhe, Sdlwere und Streu· 
ung der Verletzten und Verwundeten, 
denen nach einem Luftangriff Hilfe ge· 
bracht werden muß und deren Leben und 
Gesundheit durm den Einsatz eines gut 
ausgebildeten und ausgerüsteten LS·S 
erhalten werden soll. Bei einem Groß· 
angriff aus der Luft mit konventionellen 
oder mit Kernwaffen ist darüber hinaus 
charakteristisch, daß im Gegensatz zu den 
Schlachten früherer Kriege, wo der Anfall 
von Verwundeten sich zeitlich über eine 
Reihe von Tagen erstreckte, jetzt eine Un· 
zahl von Verletzten sdtlagartig in einem 
einzigen Augenblick oder doch innerhalb 
einer engbegrenzten Zeit entsteht. Allen 
Verletzten sollte nach Möglichkeit ohne 
Verzögerung Erste Hilfe und örztlidle 
Versorgung gebracht werden, um bel dem 
Ausmaß der Katastrophe durch rechtzeiti· 
ges und sachgemäßes Eingreifen noch eine 
möglichst große Zahl von Verletzten ret· 
ten zu können. Der LS·S steht somit vor 
der verantwortungsvollen Aufgabe, einen 
verzweifelten Kampf um Zeitgewinn zu 
bestehen, wobei in keinem Falle die .. Ver· 
letztenlage" vorauszubestimmen ist und 
die verfügbaren Einsatzkräfte nur in sel
tenen Fällen ausreichen werden. Diese 
Schwächen müssen durch einen taktisch 
richtigen Einsatz, durch die Entschluß· 
freudigkeit der örtlichen Luftschutzfüh· 
rung und durch eine plan volle Organisa· 
tion, GUederung und Ausbildung der Ein· 
heilen und Einrichtungen des LS-S nam 
Möglichkeit ausgeglichen werden. 

Der LS·S ist ein Zweig des Luftschutz· 
hiUsdienstes und gehört damit zum öf· 
fentlichen Luftsmutz. Organisation und 
Gliederung der Famdienste des LS·HiUs· 
dienstes richten sich nach den ihm gestell· 
ten Aufgaben. Der LS·S hat nach der AVV· 
Org·LSHD (Entwurf vom 1. 6. 1959) die 
Aufgabe, "im Verteidigungsfall, unbescha· 
det der staatlichen und kommunalen Ge· 
sundheitsämter sowie der für die Lebens· 
mittelüberwamung zuständigen Stellen, 
Erste Hilfe zu leisten und für den Ab
transport Verletzter zu sorgen. Außerdem 
unterstützt er die ärztlime Versorgung 
und pflegerische Betreuung der Bevölke· 
rung, wenn sie durm Luftangriffe gefähr· 
det ist." 

Der LS·S soll nach früheren Planungen 
in einer Gesamtstärke von etwa 56000 
Kräften, die sidt nach neueren überlegun. 
gen auf etwa 70000 Kräfte erhöhen kön· 

nen, aufgestellt werden. Der LS-S unter· 
smeidet zunämst bewegliche Einheiten 
und ortsgebundene bzw. ortsfeste Ein
rimtungen. Von der Gesamtzahl der auf· 
zustellenden Kräfte ist etwa 1/ 4 bis 1/3 für 
überörtliche Einheiten vorgesehen, wäh· 
rend der Hauptteil der Kräfte den Einhei· 
ten und Einrichtungen des örtlichen LS·8 
vorbehalten ist. Zu den beweglichen Ein· 
heiten des LS·S zählen die Bereitschaften 
und Krankentransportzüge, zu den Ein· 
richtungen des LS·S die Rettungsstellen, 
ZeHret tungsstellen, Medizina I untersu· 
chungsstellen, Sanitätslager und Betten· 
namweise. 

Die taktische Einheit des LS·S ist die Be· 
reit schaft. Sie ist vollmotorisiert und glie. 
dert sich in die Führungsgruppe, 3 Sani· 
tätszüge mit je 1 Führungstrupp mit han· 
deisüblichem Pkw sowie 1 Versorgungs· 
zug. Die Gesamtstärke jeder Bereitschaft 
beläuft sich auf zunächst 108 Personen, 
von denen bei örtlhhen Bereitsmaften 
etwa 1/ 3 weiblich sein kann, während bei 
überörtlichen Bereitschaften wegen der 
erhöhten physismen Anforderungen von 
einerTeilbeseuung durch weibliche Kräfte 
abgesehen werden mußte. Da die Bereit· 
schaft ihre Aufgaben ohne Ärzte nicht er· 
füllen kann, sind als Bereitsmaftsführer 
und Führer der Sanitätszüge möglimst 
Ärzte einzusetzen. Die Gliederung und 
materielle Ausstattung der Bereitschaft 
ermöglichen je nach Lage entweder den 
zug weisen oder den geschlossenen Einsatz. 
Auch. der Einsatz einzelner Sanitätsgrup· 
pen ist von Fall zu Fall denkbar. Die Ge
räteausstattung der überörtlidICn und ört
lichen Bereitschaften sollten einheitlich 
gehalten werden. Nur bei der Ausstattung 
mit Sanitäts· Kraftfahrzeugen ergibt sim 
der grundlegende Unterschied, daß bei 
gleicher Transportkapazität die überört· 
liche Bereitsmaft mit 9 Großraum·Kran
kenkraltwagen zu je 12 Krankentragen 
ausgerüstet ist, während die örtliche Be· 
reitsmaft über 18 im Verteidigungs fall aus 
der Wirtschaft beorderten Krankenlast· 
kraftwagen zu je 6 Krankentragen verfü· 
gen soll. Die Großraum·Krankenkraft· 
wagen der überörtlichen Bereitschaften 
sowie die Krankenlastkraftwagen der ört· 
lichen Bereitschaften haben auf dem An· 
marsch zur Schadensstelle sowohl das 
Personal der 3 Sanitätszüge als auch das 
für die erste Einsatzphase dringend be· 
nötigte Sanitätsgerät mitzuführen. Nam 
Entladung am Einsatzort dienen die Fahr· 
zeuge alsbald zum Abtransport der Ver· 
letzten. Die bei den Spezialfahrzeuge 
(Funkkommandowagen und Kranken· 
kraftwagen mit 3 Tragen) jeder Bereit· 
schaft werden ebenso wie die Großraum· 
Krankenkraftwagen der überörtlichen Be· 
reitsehaften bereits im Frieden beschafft, 
während die restlimen Fahrzeuge (3 Pkw, 
1 Kombi, 4 Kräder und die heiden Lkw 
des Versorgungszuges) zwar in der freien 
Wirtschaft zu erfassen, aber erst im Ver
teidigungsfall zu beordern sind. Dem Be· 
reitschaftstührer stehen für die Befehls· 
übermittlung und den Meldedienst 3 Krad· 
melder und 1 Funkspremgerät für die 
Verbindung zur übergeordneten Dienst· 
stelle und zu den 3 Sanitätszügen zur 
Verfügung, während die Zugführer der 
3 Sanitätszüge mit der Bereitschaftsfüh· 



rung und untereinander durch je 1 Funk
sprechgerät in Verbindung stehen. Der 
Versorgungszug, der über einen eigenen 
Kradmelder verfügt, ist für die Versor
gung und den Nachsmub der Bereitschaft 
gedamt. Er führt auf seinen bei den Last
kraftwagen und im Kombi das umfang· 
reime zusätzliche und sperrige Gerät der 
Bereitsmaft, vor allem für die Einrirntung 
des Verbandplatzes mit 1 Operationszelt, 
2 Zelten für je 34 Verletzte, 68 Betten, 
Matratzen, Reservedecken, Reservetragen 
usw. mit, macht die Bereitsrnaft durm 
die als Anhänger mitgeführten beiden 
Aggregate vom elektrismen Stromnetz un
abhängig und stellt die Verpflegung der 
Bereitschaft durm den angehängten Feld· 
komherd simer. Es versteht sich von 
selbst, daß der Versorgungszug eine 
kleine Betriebsstoffreserve für die Kraft· 
fahrzeuge und den Feldkochherd bei sich 
führt. 

Während die Bereitschaft Erste Hilfe und 
erste ärztliche Versorgung zu leisten und 
mit ihren Fahrzeugen den Abtransport 
liegender und sitzender Verletzter durch· 
zuführen hat, übernimmt der Kranken· 
transportzug reine Krankentransportauf
gaben. Er ist wie die Bereitsmaft eine 
selbständige und vollmotorisierte Einheit, 
seinen Aufgaben entsprec:hend aber we· 
sentlic:h einfac:her gegliedert und ausge· 
rüstet. DerKrankentransportzug ist in den 
Zugtrupp (Zugführer im Pkw mit Fahrer 
ohne besondere Führungsorgane und 
-mittel) und in 2 Gruppen zu je 3 handels
üblichen Krankenlastkraftwagen (6 Tra· 
gen· Wagen) mit einer Besetzung von 4 
Personen je KrankenlastkraCtwagen unter. 
teilt. Die Gesamtkopfstärke des Zuges be
trägt somit 26 Personen. Alle Fahrzeuge 
des Krankentransportzuges werden im 
Verteidigungsfall beordert. Der Kranken· 
transportzug kann je nach Lage und Auf· 
trag geschlossen. gruppenweise oder in 
Einzelfahrzeugen eingesetzt werden. Sein 
Einsatz ist u. a. denkbar zur Räumung von 
Krankenhäusern, die entweder besonders 
luftgefährdet sind oder in denen Betten 
für Luftangriffsverletzte frei gemac:ht wer
den müssen. Aum zur Verstärkung der 
T ransportkapazitöt von LS·Sanitätsbereit
schalten können Krankentransportzüge 
herangezogen werden. Schließlich haben 
die Krankentransportzüge die Verlegung 
von Smwerverletzten aus den Rettungs
stellen und Zeltrettungsstellen in die 
Krankenhäuser und Hilfskrankenhäuser 
außerhalb der angegriffenen Stadt durch· 
zuführen. 

Die Rettungsstellen und Zeltrettungsstel
len gehören zu den ortsfesten bzw. orts· 
gebundenen Einrlc:htungen des LS·S. 
Während die Rettungsstellen in Schutz· 
raum bauten unter Erdgleic:he unterge· 
bramt sind, werden die Zeltrettungsstel· 
len in Zelten eingeric:htet. Diese ortsfesten 
bzw. ortsgebundenen Einrichtungen sollen 
gesmädigten Personen Erste Hilfe, vor 
allem aber erste ärztliche Hilfe geben. wo· 
zu für jede Einrimtung 1 Operations raum 
vorgesehen ist. Sie müssen darüber hin· 
aus in der Lage sein, Schwerverletzte bis 
zur Herstellung ihrer Transportfähigkeit 
vorübergehend aufzunehmen und zu pfle
gen. Die Unterbringungsmöglichkeiten 
sind mit einer Kapazität von etwa 80 

liegenden Smwerverletzten je Einrimtung 
vorgesehen. Bei dem hohen Anfall von 
Schwerverletzten im Verteidigungs fall ist 
jedoch anzustreben, die Schwerverletzten 
möglichst bald in Krankenhäuser und 
Hilfskrankenhäuser weiterzuleiten. Die 
Rettungsstelle als ortsfeste Einrichtung 
soll zusätzlich über Umkleideräume. Gas· 
sc:hleusen, Duschanlagen usw. verfügen, 
während die Zeltrettungsstelle als orts· 
gebundene Einrichtung in dieser Bezie
hung zwangsläufig eine einfachere Anlage 
erfordern wird. 

Die Lage der Rettungsstellen wird durm 
die Stadtanalyse bestimmt. Ausweim
rettungsstellen sind friedensmäßig zu er
kunden und vorzubereiten. Die Lage der 
Zeltrettungsstellen richtet sich nach tak· 
tismen Forderungen. Da die Zelt rettungs· 
stellen auf Lastkraftwagen verladen wer
den sollen und damit über kürzere Strek· 
ken transportabel sind. können sie zur 
Verstärkung von Rettungsstellen, als Er· 
satz für durch Feindeinwirkung ausge
fallene Rettungsstellen oder in besonde· 
ren Schadenssdtwerpunkten eingesetzt 
werden. Einrimtung und gerätemäßige 
Ausstattung von Rettungsstellen und Zelt· 
rettungsstellen liegen im einzelnen noch 
nidtt fest. Die personelle Besetzung beider 
Einridttungen ist entspremend den ge· 
meinsamen Aufgaben gleim und umfaßt 
für die einzelne Einrichtung 2 Ärzte, 2 
Vollschwestern, 6 Smwesternhelferinnen, 
1 Sanitätsgruppe (1 /8) und 2 Kradmelder. 
Bei der Zeltrettungsstelle würde zu diesen 
Kräften noch die Besatzung der benötig
ten Lastkraftwagen treten. Für besonders 
wichtige Rettungsstellen ist eine Doppel· 
besetzung zur Ablösung anzustreben. 

Die Medizinaluntersuchungsstelle. die 
erstmalig in der AVV·Org-LSHD (Ent· 
wurf vom 1. 6. 1959) genannt wird. be
findet sich noch im Anfangsstadium erster 
Planung. 

Das Sanitäts lager, das auf örtlicher Ebene 
für jeden luftbedrohten Ort einzurichten 
ist, dient dem Namsmub der Famdienst
ausrüstung für die Einheiten und Einrich
tungen des örtlichen bzw. für die am Ort 
vorübergehend eingesetzten Einheiten 
des überörtlichen LS·S. Die Ausstattung 
des Sanitätslagers ist noch nicht bestimmt. 
sein Umfang wird sich nam der Größe des 
jeweiligen Ortes richten. Die Lage des 
Sanitätslagers ist entspremend der Stadt· 
analyse so weit vom luft bedrohten Ort 
abzusetzen, daß im Luftangriffsfall eine 
Gefährdung des Lagers nach Möglichkeit 
ausgeschlossen ist. Das Sanitätslager ist 
mit 1 Apotheker und 2 Sanitätern als Ge· 
hilfen besetzt. 

Der Bcttennac:hweis, der zu jeder örtlidlen 
Luftschutzleitung gehört, führt laufende 
übersimten über die Anzahl der freien 
Betten der Krankenhäuser und Hilfs
krankenhöuser, auf die der luftbedrohte 
Ort im Luftangriffsfall zurüd<greiIen kann. 
Damit soll eine rasme und reibungslose 
Verteilung der Luftangriffsverletzten auf 
verfügbare Krankenhäuser (HilIskranken
häuser) unter Vermeidung unnötiger 
Krankentransportwege gewährleistet wer· 
den. 

Organisatorism ist der LS·S in gleimer 
Weise wie die übrigen Zweige des LSHD 

aufzubauen. Auf Landesebene ist der 
"Landesleiter des LS·Sanitätsdienstes", 
auf Orts ebene als Fadldienstleiter der 
.. Leiter des LS·Sanitätsdienstes" zu be
nennen. Für die LS-Absrnnitte sind "Farn
führer des LS·Sanitätsdienstes" ein zu· 
setzen. Diese Persönlichkeiten sollen be
amtete Ärzte sein und nach Möglichkeit 
einer Hilfsorganisation für den LS·S 
(Deutsmes Rotes Kreuz, Arbeiter·Sama· 
riter·Bund, Johanniter-Unfall·Hilfe, Ma1te· 
ser-Hilfsdienst) angehören. 

Die vorstehenden Ausführungen sollten 
einen Querschnitt durc:h das Gebiet des 
LS-S geben und konnten eine gesc:hlossene 
Darstellung aller in diesem Zusammen
hang stehenden Fragen nicht vermitteln. 
überdies sind die Probleme des LS·S in 
ständigem Fluß. so daß Entwicklungen in 
der Gesamtauffassung und in den Einzel· 
heilen stets zu erwarten sind. Die prakti· 
sc:hen Erfahrungen der in Aufstellung be
griffenen Bereitsmaften des LS·S werden 
hierzu wertvolle Anregungen bringen. 

Die Zelte des lS·Sanitätsdienstes können 32 
Personen in 16 doppelstöckigen liegen auf
nehmen. Eine Sanitätsbereitschaft ist mit zwe i 
dieser zweckmäßigen liegen ausgerüstet. 

Sinnvoll durchdachte Geräte und gut ausg .. 
bildetes Personal sind Voraussetzung für di e 
Wirksamkeit des luftuhutuanitätsdienstes. 
Unser Bild zeigt : Ausbildung am Beatmer. 



ZENTRALE AUSBILDUNG AUF BUNDE~ 

Von .Oberingenieur Georg Feydt 

Mit der Aufstellung der überörtlichen Be
rcitsmaften des LSHD ist die Ausbildung 
der Bereitschaftsführer zu Beginn des 
Jahres 1960 angelaufen. 
In der klaren Erkenntnis. daß die techni
sche Leistungsfähigkeit der B-Bereitsrnaf
tcn bei der Bergung von verschütteten 
Personen aus zerstörten Gebäuden einzig 
und allein abhängig ist von der plan
vollen Anwendung der taktischen Ober
legungen und der tedmismen Beherr
schung aller Teile der Ausrüstung. muß 
der Lehrplan für die Bereitsmaftsführer 
eine umfassende Ausbildung gewähr
leisten. 
Die Führer einer Bereitschaft dürfen oimt 
nur Verbindungsglieder zur BcCchlsüber
mittlung zwismen den Landesluftsmutz
leitungen, örtlichen Luftsdmtzlcitungcn 
oder Abschnittsleitungen und den LSHD· 
Helfern sein, sondern ihre lIauptaufgabe 
ist darin zu sehen, daß sie aus einer Viel
zahl von Einzelpersonen einsatzfähigc, 
gut ausgebildete und in planvoller Aus· 
bildung zusammengewachsene Bereit· 
schaften heranbilden. Im Einsatz beim 
Ernstfall wird sith einzig und allein in 
einer sinnvollen Zusammenwirkung von 
überlegener Führung, hervorragender Dis· 
ziplin und ausgezeichnetem technischem 
AusbIldungsstand die Bergungsleistung 
der einzelnen Bereitschaften zeigen. 
Ein sohner Idealzustand kann nur dann 
erreicht werden, wenn die Bereitschafts· 
führcr die Fähigkeit besitzen, eine Lage 
schnell und sicher zu beurteilen, und das 
technische Vermögen, unter sorgfältiger 
Beachtung der Einzelheiten und der Fähig· 
keilen ihrer Helfer den Einsatz der 
Kräfte mit dem besten Wirkungsgrad 
planvoll zu befehlen. 
Zusätzlidt verlangt die über die Grenzcn 
cinzelner Länder hinausgehende Wirkung 
der Kernwaffen eine absolut einheitlidte 
Ausbildung dieser Führungskräfte. Um 
diese Einheitlichkeit zu gewährleisten, 
erfolgt die Ausbildung der Bereitschafts· 
rührer an einer zentralen Ausbildungs
stätte des Bundes. 
Die Wahl dieser Ausbildungsstätte fiel 
auf die Bundessdtule des Technisdwn 
llilfswerkes, weil an dieser Sdtule der 
Basisorganisation des Bergungsdienstes 
schon seit 1956 laufend B-Führer-Einfüh· 
rungslehrgänge und B·Führcr·Ergönzungs
lehrgänge durchgeführt wurden. Es waron 
somit die umfangreichen Obungseinrich
tungen und Obungsanlagen an dieser 
Sdlu le bereits vorhanden, die für d ie 
Durdlführung derartiger Lehrgänge uner
läßlidt notwendig sind. Bei Neueinrich
tung einer Schule für die Lehrgänge der 
Bereitschaftsführer des B·Dienstes an an-
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derer Stelle wören verhältnismäßig hohe 
Kosten für die Neuerridttung der vorer
wähnten schuHschen Einrichtungen ent
standen. 
Dem Ausbildungsplan für die Lehrgänge 
liegt der .. Lehrstoffplan für die AusbiI· 
dung der Führer im LS·Bergungsdienst" 
(Entwurf BMI v. 20. 4. 57) zugrunde. 
Es war zunächst vorgesehen, den AusbiI· 
dungsplan den Plänen der tedtnischen 
Schulen des Clvil Defence Corps im Ver
einigten Königreich und in den USA an
zupassen. Die Dauer dieser Lehrgänge be
trägt 4 Wochen. Die starke Anspannung 
der freiwilligen Führungskräfte in den 
technischen Berufen und insbesondere in 
der Bauindustrie Deutschlands ließ bei 
der Freimachung für diesen verhältnis· 
mäßig langen Zeitraum Schwierigkeiten 
erwarten. 
Die Ausbildung ist daher in 2 Stufen vor
gesehen, die im Abstande von etwa 18 
Monaten aufeinander folgen werden. Zu
nächst werden die Lehrgänge der ersten 
Stufe durchgeführt mit einer Dauer von 
10 Tagen. Die Lehrgänge der zweiten 
Stule werden voraussichtlich ebenfalls 10 
Tage umfassen müssen. 
Unter der Voraussetzung, daß die Teil· 
nehmer an den Bercitschaltsführerlehr
gängen zum größten Teil in den Vorjahren 
sdton die B-Führer-Einführungs- und -Er
gänzungslehrgänge an der THW·Schule 
besucht haben oder daß sie berullich als 
Bauingenieure oder Baumeister über die 
notwendigen tedmisch-fachlichen Vor· 
kenntnisse verfügen, liegt der Schwer
punkt des Ausbildungsplanes der ersten 
Stufe auf der laktismen Ausbildung. Bei 
d(!r allgl:meinen und der Fachausbildung 
erfolgt in wenigen Stunden eine Wieder
holung und Vertiefung des Lehrstoffes der 
vorerwähnten Führerlehrgänge der Ba· 
sisorganisation im erforderlidten Um
fang. 
Eine kurzgefaßle Obersidtt soll nun einen 
Einblick. in d n Ablauf der ersten Stufe 
dieses Lehrganges geben. 

Allgemeine Ausbildung 

Die allgemeine Ausbildung umfaßt ins· 
gesamt 10 Unterrichtsstunden. Fünf da
von sind der Erweiterung und Vertiefung 
der Kenntnisse über die Angriffsmittel 
und die SchutzmögHdtkeiten gewidmet. 
Die zweiten fünf Stunden umIassen Vor
träge über die gesetzlichen Bestimmun· 
gen und allgemeinen Verwaltungsvor· 
schriften, über Aurgaben und AuIbau des 
zivilen BevölkerungsschUlzes und seine 
Führung. über den Warndienst und 
Alarmdienst wird durm einen Referenten 
des BzB vorgetragen. 

Fachaus bildung 

Bei der Fachausbildung, deren Gesamt
umfang im Lehrplan 14 Stunden beträgt, 
muß berücksidttigt werden, daß ein Teil 
der Leh rgangsteilnehmer nidtt aus der 
Basisorganisation THW kommt und da
her mit den Fragen der Ausrüstung und 
der Ausbildung, deren Betreuung und 
überwachung in das Aufgabengebiet eines 
Bereitschaftsführers fällt, eingehend ver
traut gemacht werden müssen. 
Für die aus der Basisorganisation hervor· 
gegangenen Führungskräfte bringt dieser 
Teil des Lehrganges eine Erweiterung und 
Vertiefung der Kenntnisse. Beide Arten 
von Lehrgangsteilnehmern erhalten außer· 
dem eine eingehende Einweisung in di(' 
Aufgaben der Führungskräfte des Ber· 
gungsdienstes; sie werden mit den Fragen 
der Einridttung von übungsplätzen und 
übungsan lagen vertraut gemacht, und ihre 
Kenntnisse über den Umfang der prak
tischen Ausbildung werden durdt eine 
fünfstündige Lehrvorführung durch die 
Lehrgruppe der Schule ergänzt und ver· 
tieft. 
Die Fadtausbildung sdtließt ab mit einem 
einstündigen Vortrag eines Gewerberates 
über die gesetzlidten Bestimmungen im 
Umgang, in der Lagerung und beim Trans
port von Sprengstoffen sowie über die 
Unfallverhütung und die Sidterheitsbe· 
stimmungen bei der Sprengausbildung der 
IfeUer. 

Taktisme Ausbildung 

Im Gegensatz zu den Teilen J. und 11. liegt 
der Sdtwerpunkt bei der taktischen Aus
bildung weniger in Vorträgen als in prak
tischen Obungen, Planbespremungen und 
Planspielen. 
Die taktisdte Ausbildung umfaßt 36 Stun· 
den, und der Lehrhetrieb wird der inten· 
siveren Belehrung wegen überwiegend in 
kleineren Gruppen durchgeführt. 
Es würde zu weit führen, die einzelnen 
Fächer hier aufzuzöhlen, jedoch soll ein 
überblick über die Hauptgruppen des 
Lehrstoffes gegeben werden. 
Die erste I-Iauptgruppe beginnt mit der 
Ortskunde des Einsatzgebietes und wid
met sich dann den Grundsätzen für die 
Führung motorisierter Bereitschaften ein
schließlich der damit in engstem Zusam
menhang stehenden Fragen der Alarmie
rung, Bereitstellung, des Marsches und des 
überörtlimen Einsatzes der Bereitschart. 
Die zweite Ilauptgruppe umfsßt die rich· 
lige Beurteilung der Schadens teilen, den 
zweckmäßigen Ablauf der Bergungsarbeit, 
die Redlenverfahren zur Ermittlung des 
Kräftebedarfs, die Fünf·Phasen-Taktik der 



BENE Bereitschaftsführer des LS-Bergungsclienstes in Marienthai 

Bergung und die Ermittlung von Einsa tz
und Aufenthaltszeiten in verstrahlten Ge
bieten. Sie sc:hließt mit einem Vortrag 
über die Zusammenarbeit zwismen L8-
Sanitätsdienst und LS-Bergungsdienst ab. 
In der dritten Hauptgruppe sind alle The
men zusammengefaßt. welme der Vorbe
reitung der führungstechnischen Aufgaben 
dienen, Sie behandelt das Fernmelde
wesen und die Fernmeldemittel des Ber
gungsdienstes und sdtließt übungen im 
Erkundungs- und Meldedienst sowie im 
Abfassen und derDurchgabe vonMeldun
gen nach gegebenen Lagen ein. Zwedc die
ses Unterrimtsteils ist es, die Beherr
sdlUng der Meldetechnik, kurze und klare 
Formulierungen bei der Abfassung sduift
lidler und mündlicher Meldungen, ord
nungsgemäße Erstellung von Lageskizzen 
und das notwendige Verständnis für die 
Anwendung der Fernmeldemittel des 
LSHD zu erzielen. 
Die letzten drei Tage des Lehrganges brin
gen mehrstündige einsatztaktisdIe Obun
gen, PlanbespredlUngen und ein Plan
spiel, mi t dem Ziele, die selbständige 
Durchführung einzelner Führungsaufgaben 
an Hand gegebener Einsatzlagen zu lehren 
und die ridItige AuInahme und Weiter
gabe von Einsatzanordnungen, die durm
dadlle Beurteilung einer Lage. die Ent
schlußfassung und Befehlsformulierung 
sowie das Dispositionsgeschick und die 
Wahrung des überblicks durch den Leh r
gangsteilnehmer beurteilen zu können. 
Eine Einzelbesichtigung im Obungsgelän
de, bei welcher der Leh'rgangsteilnehmer 
vor die Aufgabe gestellt wird, auro selbst 
einmal die Führung eines Zuges oder 
einer Gruppe zu übernehmen, schließt 
den Lehrgang zusammen mit einem Plan
spiel über den Einsatz mehrerer Bereit
schaften nach einem Angriff mit nuklearen 
Waffen auI eine Großstadt ab. 
Das beigefügte Bildmaterial kann nur 
Einzelobjekte aus der Vielzahl der für die 
theoretische und praktische Ausbildung 
an der Bundessmule Marienthal zur Ver
fügung stehenden übungs anlagen und -ein
richtungen geben. Sie werden aber trotz
dem den Eindruck vermitteln, daß ver
sumt wird, so realistisch wie möglich den 
Lehrgangsteilnehmer vor erMtfallmäßige 
Lagen zu stellen, Dies erscheint nam in
ternationalen Ansmauungen besonders 
wimtig unter dem Gesimtswinkel, daß 
smon heute ein Teil der Lehrgangsteil
nehmer über keinerlei praktische Erfah
rungen aus den Zeiten der furchtbaren 
Bombenangriffe des zweiten Weltkrieges 
verfügt und sich daher aum schwer in 
die Lagen hineindenkt, denen er eines 
Tages gegenüberstehen könnte, 

Für die taktische Ausbildung der Führungskräfte des LS-Bergungsdienstes stehen in der Bundes
schule des Technischen Hilfswerks in Marienthai ausgezeichnete Ubungsanlagen und -einrich
tungen zur Verfügung. Unser Bild :r.eigt: Ein gr08es Trümmerhaus mit Einlegemöglichkeit für 17 
verschiedene Bergungslagen der Verlet:r.tendarsteller auf dem Gelände der THW-Bundesschule. 

Dies ist ein Modell eines durch Bombentreffer zentörten Vier-Familien-Hauses für Ubungen 
in der Einsatz.taktik am Ein:r.elobiekt. Die sinnvolle Konstruktion des ausgezeichneten Modells 
gestaHet seine völlige Zerlegung entsprechend den verschiedenen Phasen der Beräumung, 



Um einen geschlossenen Einsotz gröBerer 
Einheiten des luftschutzhilfsdienstes zu .r~ 
möglichen, müssen zentrale Ausbildungs
stäHen geschaR. n werden. Aus dieser Er
kenntnis heraus wurde schon im April 1959 
in Bayern die "landesausbildungsstäHe Bay
ern für den Luftschutzhilfsdienst" einge rich
tet und der Lehrbetrieb voll aufgenommen. 

Mit Beginn des Aufbaues des LuftsdlUtz· 
hilfsdienstes stand neben Fragen der 
Heranziehung des Helferpersonals, der 
Beschaffung der Ausrüstung usw. das 
Problem der Ausbildung der Helfer und 
des Führerpersonals im Vordergrund. 
Die Aufstel1ung erster einsatzbereiter 
Einheiten im Rahmen der ersten Aufstel· 
lungsstufe des Luftschutzhilfsdienstes ist 
für den gesamten weiteren Aufbau von 
ausschlaggebender Bedeutung, erhofft 
man doch, daß von den ersten Einheiten 
eine beträchtliche Werbewirkung ausgeht, 
die den künftigen weiteren Aufbau des 
LlJ.ftschutzhilfsdienstes erleichtern sol1. 
Nachdem vom Bundesminister des In
nern, beginnend im Herbs t 1958, Aus· 
rüstung für den Luftschutzhilfsdienst an 
die Länder übergeben wurde, erschien es 
dem Bayer. Staatsministerium des Innern 
erforderlich, diese alsbald auf die vor
gesehenen Standorte zu verteilen und 
bei der Ausbildung am Ort zu verwen
den. Hierbei mamte sich das fa st völlige 
Fehlen geeigneter, mit den Besonderhei
ten des Geräts vertrauter Ausbilder be
merkbar, die eine grundlegende und ein· 
heitJidle Ausbildung hätten vermitteln 
können. Lediglich in den Standorten des 
LS-Brandschutzdienstes waren dank des 
beachtlichen Ausbildungsstandes der bay
erischen Feuerwehren die erforderlkhen 
Grundlagen vorhanden. Da es im wesent· 
lichen der Gruppenführer ist, der den 
I reIfern seiner Einheit das notwendige 
Fachwissen vermitteln und damit als 
Ausbilder tätig werden soU, war als er
ster Schritt die Ausbildung der Gruppen
führer einzuleiten. Um einen geschlos· 
senen Einsatz größerer Einheiten des 
Luftschutzhilfsdienstes zu ermöglichen, 
muß eine solche Ausbildung zwangsläufig 
nach einheitlichen Gesichtspunkten erfol
gen. Die Errichtung einer zentralen Aus· 
bildungsstätte erschien daher dringend 
erforderlidl. 

Aus dieser Erkenntnis heraus wurde 
mit Genehmigung des Bundesministers 
des Innern im April 1959 in Wolfrats
hausen (ca. 30 km südlich von Münmen) 
die LandesausbiJdungsslötte Bayern für 
den Luftscnurzhilfsdienst errichtet und 
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DIE AUSBILDUNG DES 
LU FTSCH UTZH I LFSDIENSTES 
IN BAYERN 

Von Ministerialrat Dr. Herzog, Münmen 

der Lehrbetrieb aufgenommen. Bereits 
im März 1959 war an der Landesfeuer· 
wehrschule Regensburg ein erster Lehr
gang für Gruppenführer des LS-Brand
sdlUtzdienstes durmgeführt worden, wo
bei wertvolle Erfahrungen gewonnen 
werden konnten. 
Oie Landesausbfldungsstätte Bayern für 
den Luftschutzhilfsdienst Ist die erste und 
bisher einzige ihrer Art im Bundesgebiet. 
Sie gliedert sich in die drei Lehrgangs
gruppen LS-BrandsdlUtzdienst, LS-Ber
gungsdienst und LS-Sanitätsdienst. Die 
Lehrgänge für den LS-Brandscbutzdienst 
werden hlerhei an den Bayer. Landes
feuerwehrschulen in Regensburg und 
Würzburg durchgeführt. da im Gebäude 
der Landesausbildungsstätte in Wolfrats
hausen brandschutztechnische Lehr- und 
Unterrichtsmittel nicht untergebracht wer
den konnten. Von April 1959 an konnten 
in WoUratshausen mit nur kurzen Unter
brechungen Lehrgänge für den LS-Ber
gungsdienst und für den LS·Sanitäts
dienst durchgeführt werden. Insgesamt 
haben bisher über 1000 Lehrgangsteil
nehmer die Landesausbildungsstätte in 
Wolfratshausen (LS-Bergungsdienst und 
LS-Sanltätsdienst) und mehr als 500 Teil
nehmer Lehrgänge für den LS-Brand· 
schutzdienst in Regensburg und Würz· 
burg besucht. Die Lehrgangsteilnehmer 
wurden von den Hilfsorganisationen be· 
nannt. Die Lehrgänge dauern jeweils eine 
Wome. 
Im einzelnen wurden bisher für den LS
B rand sm u tzdienst Unterführe raus wahl
und Maschinis tenlehrgänge. für den LS
Bergungsdienst Grundausbildungs- und 
Gruppenführerauswahllehrgänge und für 
den LS-Sanitätsdienst GruppenCühreraus
wahllehrgänge durchgeführt. 
Da bereits Feuerwehrleute mit Grundaus
bildung zur Verfügung standen, wurden 
In die Unterführerauswahllehrgänge für 
den LS-DrandsdlUlzdienst nur solche Hel
fer entsandt, die von ihrem zuständigen 
Kreisbrandinspekto r als geeignet ausge
wählt wurden. Man konnte sich darauf 
beschränken, sie in den Lehrgängen auf 
ihre Eignung zu überprüfen und mit den 
Besonderheiten des LS-Brandschutzdien
stes vertraut zu machen. 
Als Ergebnis kann rest gehalten werden. 
daß die für drei Brandschutzbereitschaf· 
ten erforderlimen Unterführer nach Ab· 
schluß des ersten Lehrganges zur Verfü· 
gung stehen und darüber hinaus stellver
tretende Unterführer und Unterführer für 
weitere Einheiten vorhanden sind. 
Die durchgeführten Maschinistenlehrgänge 

verfolgten den Zweck, die für die War
tung der Geräte des LS-Brandschutzdien· 
stes ausersehenen Helfer an der neuen 
und wertvollen Geräteausstattung zu 
smulen. 
Für den LS·Dergungsdienst war im Tem· 
nismen Hilfswerk. als der Basisorganisa
tion für den Luftsdtutzhilfsdienst. bis An
fang 1959 nur vereinzelt eine intensive 
Ausbildung betrieben worden. Um die 
Basis für Gruppenführerauswahllehrgänge 
zu schaffen, mußten daher zunächst Grund· 
ausbildungslehrgänge durmgeführt wer
den. Erst im Janunr und Februar 1960 
wurden Gruppenführerauswahllehrgünge 
abgehalten. Bereits in den GrundausbiI· 
dungslehrgängen qualifizierte sidt aber ein 
Teil der Helfer als Gruppenführer. Die 
notwendige Zahl an Gruppenführern für 
eine Bergungsbereitsmaft und darüber 
hinaus eine größere Zahl an Helfern, die 
bei weiterer Schulung zum Gruppenfüh
rer geeignet sind, steht damit zur Ver
fügung. 
Für den LS·Sanitätsdienst besmickten 
das Bayerisme Rote Kreuz, die Johanni· 
ter·Unfallhilfe, der Malteser-Hilfsdienst 
und die Arbeiter-Samariter die Lehrgänge 
mit Helfern; den überwiegenden TeU 
stellte hierbei das Bayerische Rote Kreuz. 
Leider war die Vorbildung, die die ein
zelnen Helfer aus ihren Basisorganisatio
nen mitbrachten, untersdliedllch, so daß 
Im Rahmen der Lehrgänge ein Teil der 
Unterrichtszeit zur Wiederholung der 
Grundausbildung und für eine einheit
liche Ausrichtung aufgewendet werden 
mußte. Das Ergebnis der Lehrgänge lä8t 
jedoch erwarten, daß nam Durchführung 
der notwendigen Zahl weiterer Lehr· 
gänge in absehbarer Zeit die erforderli
chen Gruppenführer für den LS-Sanitäts
dienst der ersten Aufstellungsstufe zur 
Verfügung stehen. 
Eine mehrwöchige Lehrgangspause wurde 
überdies dazu verwendet, um Sanitäter 
für die in Aufstellung begriffenen LS
Brandschutzbereitschaften auszubilden. 
Im Rahmen aller Lehrgänge für den Luft
schutzhilfsdienst wurde dem Fernmelde
dienst und dem ABC-Smutz besonderes 
Augenmerk geschenkt. Die Ausbildung in 
diesen Fädlern beschränkte sich schon nus 
Zeitmangel auf die besonderen Erforder
nisse des jeweiligen Fachdienstes. Es er
scheint aber notwendig, im Hinblick auf 
die Bedeutung des Fernmeldedienstes und 
des ABC-Schutzes für die Bereitschaften 
aller Fachdiens te des Luftschutzhilfsdien
stes künftig Sonderlehrgänge für den 
Fernmeldedienst und den ABC-Schutz 
durchzuführen. Fortsetzung auf Seite 19 



BEFEHL UND GEHORSAM 
- auch im zivilen Bevölkerungsschutz? 

Von Klaus Uebe, Bad Godesberg 

Nad1dem in diesem Heft eingehend und 
umfassend über Organisation, Aufstel
lung, Ausrüstung und Ausbildung des 
LultsdlUtzhilfsdienstes berichtet worden 
ist und klar erkannt werden kann, in
wieweit dies alles sich an bisher im zivi
len und militärischen Sektor Bewährtes 
anlehnt oder eigene, neue, aus der Struk
tur und Situation heraus notwendige 
Wege gegangen werden, ist es interessant, 
zu untersmD.en, ob es zweckmäßig und 
sinnvoll ist, auf dem Sektor der Führung 
im zivilen Bevölkerungssmutz allein 
smon begrifflich den zivilen Charakter 
bis zur letzten Konsequenz besonders zu 
dokumentieren, oder ob auch hiervon an
deren bereits vorhandenen, anderwärts 
bewährten Begriffen - selbst wenn sie 
aus dem Militärischen herkommen soll
ten - ausgegangen werden soll und muß. 
sofern es der Klarheit halber notwendig 
Ist. 

Eine derartige Untersuchung ist deshalb 
im gegenwärtigen Stand von Organisa
tlon. Aufstellung. Ausrüstung und Aus
bildung unaufsdtiebbar geworden. weil in 
der Monatsschrift einer Hilfsorganisation* 
festgestellt wurde, sie als zivile Organi
sation kenne keine .. militärischen Be
griffe". bei ihr gebe es It weder Befehl noch 
Gehorsam! " 

Dieses weniger lapidare als erstaunliche 
Postulat rüttelt an Grundsätzen, die bis
her stillschweigend als Selbstverständ
lichkeiten einlach hingenommen wurden. 
Nun, da wir aufgerüttelt und die bishe
rigen Gepflogenheiten fragwürdig gewor
den sind, müssen sie einmal in ihrer gan
zen Breite und Tiefe untersumt werden. 
Sich mit der Erklärung zufriedenzugeben, 
die Verwendung militärismer Begriffe 
vertrage sich nicht mit der Freiwilligkeit. 
unter der wir angetreten seien und in der 
wir stünden. wäre gar zu billig und 
könnte zudem morgen überholt sein, 
wenn es zur allgemeinen Verteidigungs
oder Notdienstpflidtt kommen sollte. 

Es soll auch ni mt einfach nachgewiesen 
werden, inwieweit selbst bei Institutio
nen rein und unangefochten karitativer 
Zielsetzung Begriff und Inhalt von Be
fehl und Gehorsam wirksam waren und 
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willigkeit zuerst!" 

sein mußten, um ihren Einsatz, ihr Tätig
werden und ihre Leistungen zu ennög
lichen; noch viel weniger soll pathetisch 
gefragt werden: Was denn dann? Was 
waren denn dann unentbehrliche, selbst
verständliche Grundlagen und festgefügte 
Fundamente der Leistungen und der Er
folge z. B. des DRK, der Freiw. Feuer
wehren, des THW usw., und welche an
deren sittlichen, ethischen und morali
schen Werte und Kräfte sted<ten denn 
hinter dem bisherigen Wirken dieser Or
ganisationen, und was soll in Zukunft jed
weden Einsatz sicherstellen? 

Diese Fragen - nun einmal gestellt - so l
len nicht etwa bedeuten. es werde ein· 
fam dafür plädiert. daß im zivilen Bevöl
kerungsschutz als der großen humanitä
ren Institution karitativer Nächstenliebe 
unter allen Umständen Begriffe, die aus 
dem Militärischen kommen, verwendet, 
und weil sie sich bisher vielfach bewährt 
haben, gedankenlos und ungeprüft weiter 
gebraucht werden sollten. Gar eine zwin
gende Notwendigkeit hierzu aus der Mög
lichkeit, ja Wahrscheinlichkeit und dem 
Zwang der Zusammenarbeit zwisdten mi
litärischer Heimatverteidigung und zi
vilem Bevölkerungsschutz in großen Ka
tastrophen und Nöten und der dann er
forderlichen einheitlichen Sprachregelung 
abzuleiten, wäre abwegig! Beispielsweise 
würden die zur Unterstützung des zivi
len Bevölkerungsschutzes zur Verfügung 
gestellten - nennen wir sie mal "Bundes
wehr-HiUskommandos", die der regiona
len oder örtlichen Führungsstelle des zi
vilen Bevölkerungsschutzes einsatzmäßig 
unterstellt werden würden. fest umris
sene, selbständige, in sich gesdtlossene 
Aufträge erhalten und grundsätzlich -
Ausnahmen bestätigen die Regel - nicht 
mit den Kräften des zivilen Bevölkerungs
schutzes durdteinandergewürfelt arbei
ten. Infolgedessen scbaden hier und da 
unterschiedliche andere Begriffe wenig, 
ja, man kann ruhig sagen,gar nicht. sofern 
der Auftrag klar gegeben, einwandfrei 
verstanden, konsequent eingehalten und 
durchgeführt wird. Jedoch müssen in die
sem Fall die Hilfskommandos die orga
nisatorische Gliederung des zivilen Be
völkerungsschutzes im großen sowie 
grundlegende taktism-tedtnische Begriffe 
des Brandschutzes, des Bergungs- und 

Räumdienstes beherrschen und müssen 
grundsätzliche Begriffe des ABC-Dienstes 
wie Ver- und Entstrahlung, Ver- und Ent
seuchung, Ver- und Entgiftung u. a. ange
glichen sein. 

Hior soll vielmehr heute nüdttcrn erwo
gen werden, welche anderen als diese -
wie vielfach ängstlich und schod<iert be
hauptet wird - militärischen Begriffe sich 
als zivile Version anbieten und vollwer
tiger Ersatz sein könnten! 

Diese Untersuchung soll nun aber nicht 
auI die Begriffe des Befehls und des Ge
horsams beschränkt bleiben. Bei anderen 
Begriffen liegen durchaus gleichgelagerte 
Verhältnisse vor, so daß sich generelle Er· 
wägungen lohnen, zumal damit morgen 
ähnliche Gegenüberstellungen unnötig ge
macht werden. Bevor nun eine Auswahl 
einzelner in Frage kommender Begriffe de
finiert und untersucht wird, sei die ins 
Grundsätzliche gehende Anregung erlaubt. 
daß wir ernst und konsequent bestrebt sein 
sollten, alles zu vermeiden, was dazu füh
ren könnte, die Luftschutzleitungen aller 
Ebenen und Stufen als militärische oder 
halbmilitärisdte Stäbe anzusehen und die 
Einheiten des LSHD als Truppe erscheinen 
zu lassen. Einmal ist das vom Gesetzgeber 
nicht beabsichtigt und will das keiner der 
für Aufstellung, Ausrüstung, Ausbildung 
und Einsatz Verantwortlimen. und zwei
tens liegen darin große Gefahren für die 
Arbeit des zivilen Bevölkerungsschulzes 
insgesamt und für jeden einzelnen im zi
vilen Bevölkerungsschutz Tätigen. 

Wir sollten daher auf jede Art Soldaten
spielerei mißtrauisch achten und ängstlich 
darauf bedacht sein, daß nicht etwa im 
zivilen Bevölkerungsschutz verdrängte 
militärische Komplexe abreagiert werden. 
Auf der anderen Seite müssen aber aus 
dem Militärischen kommende Begriffe 
ohne Scheu dann verwendet werden, 
wenn es nicht gleich gute. bessere, ein
deutige andere Begriffe gibt, die im zivi
len Leben üblich sind. 

Und nun die kritischen Untersuchungen! 
Um beim Einfamen anzufangen: .. Trupp ", 
..Gruppe M 

... Zug M sind längst ihres militä
rischen Begriffsinhalts entkleidet. überall, 
wo Menschen geordnet unterteilt werden 
müssen. sind Trupp, Gruppe und Zug 
übliche Bezeichnungen für kleinste und 
kleine Einheiten sowie für eine Unter
abteilung. Ausweichbegriffe gibt es nicht. 
Diese Einteilung verwendet daher das 
DRK gleicherweise wie der ASB, ebenso 
wie Feuerwehr und THW, wie Sport und 
SpieL 

Dagegen ist die "BereitschaIt" als Ein
heitsbezeidmung rein zivil und durchaus 
klar. und die .. Abteilung" als nächsthöhe
rer Begriff wird hüben und drüben ver
wendet. 
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D I~ AUSBILDUNG DES 
LUFTSCH UTZH I LFSD IE NSTE S 
IN BAYERN 

Fortse tzung \Ion Seite 16 

Die Landesausbildungsstätte Bayern für 
den Luftschutzhilfsdiens t wird die Lehr
gänge in den bisherigen Lehrgangsarten 
unter Einschaltung von Sonderlehrgängen 
fortführen. In den nächsten Monaten sol
len voraussidItlic:h auch die ersten Zug
führerlehrgänge durchgeführt werden. 
Darüber hinaus sollen auch in Kürze 
eigene Lehrgänge für die aufzustellen
den LS-ABC-Bereitsmaften aufgenommen 
werden. 
Die an der Landesausbildungsstätte er
folgreich geschulten Gruppenführer tra
gen ihr erworbenes oder aufgefrischtes 
Wissen in die jeweiligen Aufstellungs
standorte. Hier ist es ihre Aufgabe, die 
Helfer zu unterrichten. Jeder Gruppen
führer muß ein Interesse daran haben, 
die Helfer seiner Gruppe möglichst gut 
und umfassend auszubilden. 
Ist die Grundausbildung des Helfers im 
Standort abgeschlossen, so ist als nächste 
Ausbildungsstufe an eine Verbandsaus
bildung zu denken. In diesem Ausbil
dungsabschnitt soll das reibungslose Zu
sammenwirken der Gruppen eines Zuges, 
die Zusammenarbeit der Züge einer Be
reitschaft und nicht zuletzt das organische 
gegenseitige Zusammenwirken aller Fach
dienste des Luftsmutzhilfsdienstes geübt 
und erreicht werden. 
Die Ausbildung in den etwa 50 Standorten 
des Luftschutzhilfsdienstes in Bayern be
ginnt. Die erforderliche Ausbildungszeit 
läßt sich gegenwärtig noch nicht über
sehen. Zusammenfassend kann jedom 
festgestellt werden, daß nach Regelung 
einiger noch offener Fragen in absehbarer 
Zeit mit der Einsatzbereitschaft der vor
gesehenen Einheiten der wesentlichen 
Fachdienste in der ersten Aufstellungs
stufe geremnet werden kann. 
Bayern hat bewußt den aufgezeigten Aus
bildungsgang beschritten. Es steht zu er
warten, daß das gesteckte Ziel eines ein
satzbereiten Luftschutzhilfsdienstes auf 
diesem Wege erreicht wird und durch das 
Auftreten der Einheiten in der öffentlich
keit weitere Helfer gewonnen werden. 

Bisher haben über 100 Lehrgangsteilnehmer 
die LandesausbildungsstäHe in Wolfratshau
sen (30 km südlich von München) besucht. 



A ... Konl'rollpull' 
der Abrüsl'ung 
Wissenschaftler erarbeiten Uberwachungsmethoden 

V. Folge 

Weit über 100 Sitzungen sind seit Beginn 
der Genfer Konferenzen zur Einstellung 
der Kernwaffenversuche abgehalten wor
den. Aber immer noch gesdtieht es, daß 
diese Verhandlungen mit den eigentlichen 
internationalen Konferenzen über eine 
allgemeine Abrüstung verwechselt wer
den. 
Die Sitzungen der in dieser Fortsetzungs
reihe besduiebenen Gremien sowohl der 
Wissenschaftler als auch der beteiligten 
Bevollmädltigten der einze lnen Teilneh
mermämte sind lediglich aus dem Bestre
ben entstanden, durch ein kontrolliertes 
Verbot der Kernwaffenvcfsume der Ge
fahr einer Verseuchung der Erdatrno
sphäre, des Erdbodens, der Gewässer. 
von Futter und Nahrungsmitteln usw. ent
gegenzuwirken. 
Damit ist eindeutig festgelegt. daß diese 
Konferenzen weder der Abrüstung oder 
der Vernimtung bestehender nuklearer 
Waffen dienen nom die weitere Herstel
lung derartiger Kampfmittel zu verhin
dern bestimmt sind. 

Bei ihren Besprechungen im Palast der Na
tionen in Genf haben die Wissenschaftler 
ein wirksomes System a usgearbeitet, mit dem 
die Einha l'ung eines Abkommens übe r die 
Einstellung der Atomwaffenversuche kontro l
liert werden kann . Die Verhandlungsergeb
nisse, die a ls wichtige Vorbereitungsarbeit zur 
interna tionalen Ab rüstungsve rei nbarung gei
ten sind jedoch für di e Regierungen der be
teil'ig ten Staaten nicht bindend. Unser Bild 
zeigt die Wissenschaftle r im Kon fe renzsaal. 

Ihre Bedeutung für die atomare Rüstung 
der Atommämte is t trotzdem nimt von 
der Hand zu weisen. Denn mit dem Ver
suchsstopp werden auch aUe Experimente, 
die sogenannte saubere Bombe mit der 
weniger schädigenden Strahlenwirkung 
zu bauen, bzw. zu vervollkommnen. 
enden. 

Tedmisme Mittel noch unzureichend 

Doch bis zur Einigung und einer wirk
samen Kontrolle über die Nichtfortsetzung 
der Kernwaffenversuche smeint es noch 
ein weiter Weg. 
Als die Experten der drei Atommächte, 
die sich am 19. Dezember 1959 vertagt 
hatten, am 12. Januar in Genf wieder zu
sammentrafen, wurde noch immer keine 
Einigung über die Möglimkeiten der Ent
deckung unterirdischer AtomwBffenexplo
sionen erzielt. 
Wie in einem GutBmten der amerikani
schen Samverstöndigen zusammengefaßt 
ist, würde ein Abkommen über ein Ver
bot von unterirdismen Kernwaffenver
surnen nach dem gegenwärtigen Stand 
der Technik nur mit einem so geringen 
Ausmaß an Wahrscheinlichkeit mit Sicher
heit kontrolliert werden können, daß es 
praktism nicht wirksam wöre. 
Die US-Sachverständigen räumen in ihrem 
Gutachten jedoch ein, daß die Methoden 
der Entdeckung unterirdischer Atomexplo
sionen wesentlich verbessert werden 
könnten, wenn in den nächsten Jahren 
eine intensive weltweite Forsdmng auf 
dem Gebiete seismologischer Vorgänge 
betrieben wird. Verbesserte und noch neu 
zu entwickelnde Instrumente könnten 
dann das erforderlime Ausmaß an Sicher
heit zur Kontrolle unterirdischer Atom
explosionen gewährleisten. 
Die Amerikaner schlagen daher ein vor
läufiges Abkommen über die teilweise 
Kontrolle von Nuklearversuchen in der 
Atmosphäre bis zu 50 km Höhe und für 
Unterwasserversuche vor. 

Kontrolle dom möglidt? 
Demgegenüber veröffentlichten sowjeti
sche Wissenschaftler im Februar dieses 
Jahres in der Moskauer Prawda einen 
Artikel, in dem sie feststellen, daß den 
amerikanischen Wissenschaftlern bei der 
Einschätzung der seismischen Kraft der 
Explosionen von Kernwaffen, der so
genannten Magnetuden, ein Fehler unter
laufen sein muß! Als Folge davon wurden 
stark reduzierte Magnetuden der Unter
tage-Kernexplosionen "Rainer", "Logan" 
und "Blanca", die in den USA durch
geführt worden waren, angegeben. Der 
Fehler. so geben die sowjetischen Wissen
smartier an, ist auf Nichtbeachtung und 
Nichtverwendung der auf der Genfer Kon
ferenz 1958 schon besdIriebenen und emp
fohlenen Apparatur zurückzuführen. 

UNTERBRINGUNG l 
IN BADEN-WÜRTTE~ 
Von Oberregierungsrat Barbrack, Stuttgart 

Es ist vorgesehen, in Baden-Württemberg 
in einem ersten AufstellungsabschnHt 6 
LS-Bergungsbereitschaften, 1 LS-Räunl
zug, 9 LS-ßrandschutzbereitschaften, 11 
LS-Sanitätsbereitsmaften, 1 LS-ABC-ße
reitschaft, 2 LS-Veterinärzüge und 6 LS
Fernmeldezüge zu bilden. Nachdem der 
Landesaufstellungsstab in Stuttgart und 
drei reg ionale Aufstellungsstäbe mit Sitz 
in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg Ende 
des Jahres 1959 ihre Tätigkeit mit Teil
kräften aufgenommen haben, sind die Vor
bereitungen hierzu in vollem Gange. Be
reits im Januar 1960 konnten alle sems 
BergungsbereitschaIten in den vorgesehe
nen Stationierungsräumen formiert wer
den. Die Bildung der beiden ersten Sani
tätsbereitsmaften erfolgt in diesen Tagen. 
Bis zum Frühsommer, so kann man hof
fen, wird die erste Aufstellungsphase im 
Lande im wesentlichen abgeschlossen sein. 
Die Erfahrung lehrt, daß das Tempo bei 
der Aufstellung des Luftschutzhilfsdien
stes erheblich beschleunigt werden kann, 
wenn die vorgesehene Ausrüstung für die 
Einheiten sofort an Ort und Stelle zur 
Verfügung steht. Die Helfer, die sich für 
eine freiwillige Mitarbeit melden, inter
essieren shit ganz zu Recht vor allen 
Dingen dafür, was ihnen an Dienst-, Ar
beits- und Sdtutzkleidung, an persönlimer 
Ausrüstung und endlidt an Kraftfahrzeu
gen und technischem Gerät geboten wird. 
Dank der umfassenden Vorsorge des 
Bundes konnte auch im südwestdeutsmen 
Bundesland bereits eine Fülle von Mate
rial für den Luftschutzhil fsdienst bereit
gestellt werden. Zur Zeit lagert die Be
kleidung und die persönlime Ausrüstung 
der Helfer von 5 Brandschutzbereitschaf
ten, 5 FeuerlösdIsdmelltrupps, 6 Ber· 
gungsbereitschaften, 1 Bergungsschnell
lrupp und 11 SanitätsbereitsdIaften in 
einigen zentralen Depots im Lande oder 
es ist die Auslieferung in Kürze zu er
warten. Hinzu kommt die Teilausrüstung 
von Einheiten des Veterinärdienstes. des 
ABC-Dienstes und des Betreuungsdien
stes. 
Die Einheiten des Bergungsdienstes und 
des Sanitätsdienstes können hiernach so
fort vollständig, die Einheiten des Brand
schutzdienstes etwa zur Hälfte mit Wä
sche (Unterhemden, Unterhosen, Woll
socken). Dienst-, Arbeits- und Schutz~.'ei
dung (Mütze, Schaftstiefel, Arbeitsanzuge. 
Schutzmasken u. a.) und persönlidter Aus
rüstung (Leibriemen, Brotbeutel, Eßbe
steck Kodtgesmirr, Feldflasche, Verbands
päck<hen) versorgt werden, ein Umstand. 
der, wie erwähnt, die Aufstellungsmaß
nahmen beträchtlich erleichtert und be
schleunigt. 
Besonders erfreulich ist. daß aum schon 
ein Teil der Kraftfahrzeuge und des Nach
richtengeräts an das Land ausgeHe.fert 
wurde. Die Fahrzeuge des Bergungsdien
stes konnten in die Obhut des Landes-
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beauftragten der Bundesanstalt Techni
sches Hilfswerk übergeben werden. der 
zur Zeit für die Betreuung und Wartung 
des wertvollen Geräts sorgt. Die Landes
feuerwehrsmule nahm interimistisdl die 
Tanklösm- und Lösdlgruppenfahrzeuge 
des Brandschutzdienstes auf, während die 
Krankenkraftwagen vorerst im Unter
kunftshereich der Bereitschaftspolizei ab
gestellt wurden. 
Ebenso wie die Bekleidung und die per
sönlime Ausrüstung warten auen die 
Kraftfahrzeuge und das tedmisme Gerät 
auf den Moment, wo sie den in Aufstel
lung befindlidtcn Einheiten zugeteilt wer
den sollen. Ihre endgültige, weitgehend 

•• . IN HESSEN 

dezentralisierte Unterbringung in den 
Stationierungsräumcn ist eine vordring
liche planerisdle Aufgabe, die allerdings 
nimt ganz ohne finanzielle Mittel gelöst 
werden kann. Denn Neu-, Um- oder An
bauten für Unterstell räume s ind unerläß
lieh, wenn die aus luftschutztak1ismen 
ebenso wie aus übungs- und einsatzteeh
nischen Gründen notwendige Streuung 
der Ausrüstung im Lande gewährleistet 
werden soll . 

Die zentralen Depots werden freilich 
auch nach der Verteilung des dort lagern
den Materials nicht überflüssig werden, 
vielmehr künftig als Auffanglager für den 
Materialnachschub dienen. 

Gesidltspunkte und darüber hinaus das 
Angebot geeigneter Mietobjekte berüd<
sichtigt werden. Um den übungs· und 
Ausbildungsdienst im Einzugsbereim der 
Abteilungen zu erleichtern, ist vorgesehen, 
die Fahrzeuge und sonstige Ausrüstung 
zeitweise in den Gemeinden zu stationie
ren, in denen eine Gruppe oder ein Zug 
einer Bereitsmaft personell aufgestellt 
wird und die Voraussetzungen für die 
ordnungsgemäße Unterbringung der Aus
rüstung geschaffen werden können. 
Es ist also zu untersrneiden zwischen dem 
Stationierungsort einer Abteilung als dem 
Ort der Inspektion, Wartung und Instand
setzung der Ausrustung und dem Statio
nierungsraum, in dessen Bereich die Aus
rüstung für die Ausbildung der Helfer den 
Basisorganisationen in verschiedenen Ge
meinden zur Verfügung steht. 

Von Regierungsrat Hermann Haas, Wiesbaden 

Während für die Unterbringung der Aus
rüstung einer Abteilung größere massive 
Werkhallen mit ausreimend dimensio
nierten Ein- und Ausfahrten für die 
Kraftfahrzeuge in Verbindung mit einer 
Anzahl kleinerer Räume für die Lagerung 
der persönlidlen Ausrüstung der Helfer. 
des Sdllaummaterials der Feuerwehren 
und der sonstigen Ausrüstungsgegen
stände gefunden werden mußten, konn
ten insbesondere mit Unterstützung der 
Bürgermeister und örtlichen Feuerwehren 
in den Gemeinden des Stationierungs
raumes geeignete Unterstellmöglichkei. 

Die nach der 1. Aufstellungsweisung 
des Bundesamtes für zivilen Bevölke
rungsschutz vom 22. 1. 1959 aufzustellen
den Einheiten der verschiedenen Fach
dienste des überörllichen Luftschutzhilfs
dienstes werden in Hessen in fünf Abtei
lungen zusammengefaßt, die führungs
und verwaltungsmäßig je eine Einheit 
bilden. 
Der Stationierungsraum einer Abteilung 
besteht aus mehreren Landkreisen, die in 
der weiteren Umgebung des Stationie
rungsortes liegen, und ist als das Ein
zugsgebiet für die Erfassung des erfor
derlichen Personals der Bereitschaften 
anzusehen. Bei der Auswahl der Stand
orte für diese Abteilungen waren die be
sonderen Gegebenheiten des Rhein-Main
Gebietes zu berücksichtigen. Aus takti
smen Gründen mußten etwa zwei Drittel 
aller Einheiten in der weiteren Umgebung 
dieses Gebietes stationiert werden, wäh
rend die restlichen Einheiten für den 
nördlichen Teil des Landes, insbesondere 
für den Raum Kassel, vorgesehen sind. 
Im Zuge der Aufstellung der 1. Stufe des 
überörtlichen LSHD ergaben sich. zwangs
läufig eine Reihe von überlegungen, in 
welcher Weise die Stationierung der Be
reitschaften und die Unterbringung und 
Verwendung der Ausrüstung am zweck
mäßigsten geregelt werden könnte. Es 
kam darauf an, die Ausrüstung für die 
Ausbildung der Helfer und Unterführer 
in der Nähe ihrer Wohnorte zur Verfü
gung zu halten und gleichzeitig die jeder
zeitige Einsatzbereitschaft der Einheiten 
zu garantieren. Darüber hinaus sollte eine 
Organisationsform gefunden werden, die 
bei geringem Verwa1tungsaufwand den 

Einsatz qualifizierter hauptamtlicher Fam
leute für die Inspektion und Wartung der 
Fahrzeuge und sonstigen Ausrüstung er
möglicht. 
Bei der Auswahl der Stationierungsorte 
mußten in erster Linie luftsdlUlztaktisrne 

Es ist nicht immer einfach, für die wertvolle Ausrüstung des Luftschutzhilfsdienstes geeignete 
Räume zu finden . Diese Feue rlösch-Schläuche konnten in fast idealer Weise gelagert werden. 



Ein Tragesatz fü r den lS-Bergungsdienst. Es handelt sich um das persönliche Einsatt.gerät, das 
jeder Bergungshelfer im Rucksack mit sich führt. - Die Bedeutung, die in einem möglichen 
Ernstfalle dem lS-Bergungsdienst zukäme, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

bildung der HeHer vorübergehend nicht 
benötigt werden. Gleimzeitig kann ein 
Teil der für Betriebsstoffe der Fahrzeuge 
zur Verfügung stehenden Mittel für den 
Fahrunterricht verwendet werden. 
Die Besetzung der Abteilungen mit haupt
amtlim en Kröften richtet sich nach der 
personellen Stärke und der Zahl der 
Fahrzeuge der einzelnen Abteilungen, 
die aus geographischen und taktismen 
Gründen zwischen 11 und 22 Einheiten 
des Luftsmutzhilfsdicnstes umfassen. Es 
wird notwendig scin, für jede Abteilung 
einen Abteilungsstab zu bilden, der im 
Durmsmnilt mit etwa 8 hauptamtlichen 
Kräften zu besetzen ist. 
Diesem Stab wäre die Verwaltung. In
spektion, Pflege und Wartung sowie die 
Instandsetzung der gesamten Ausrüstung 
verantwortlim zu übertragen. 
Zur Durmführung dieser Aufgaben müs
sen den Leitern der Abteilungsstäbe 
Kraftfahrzeugmeister, Farn- und Hilfs
arbeiter sowie Verwaltungskräfte zur 
Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es 
erford erlim, für die Inspektion und War
tung der fernmeldetemnismen Ausrü
stung aller Abteilungen zwei Farnkräfte 
(einen Hodlfrequenzlechniker und einen 
Fernmeldememaniker mit Pkw) von einer 

zentral gelegenen Abteilung aus einzu
setzen. 
Mit Hilfe der vors tehend genannten Kräfte 
ist es möglidl, die den Basisorganisatio
nen leihweise überlassene Ausrüstung 
regelmäßig vierteljährlidt im Lager der 
Abteilung zu überprüfen, zu warten und 
zu pflegen und damit ihre Einsatzbereit
sdtaft zu gewährleisten. Daneben kann 
die Pflege der zahlreidten Akkumulato
ren an Hand der Ladekartei ordnungsge
mäß wahrgenommen werden. 
Die Ausrüstungslager der Abteilungen 
müssen mit den erforderlidten Prüfein
ridttungen für Schlauchmaterial und 
Atcmsdmtzgeräte ausgestattet sein und 
über Hebebühnen für Kraftfahrzeuge. 
hydraulisrne Absdlmiergeräte und di e 
für die Instandsetzung erforderliche 
Werkzeugausstattung verfügen. Es wären 
darüber hinaus audt überlegungen an
zustellen, ob zur Pflege und Erhaltung 
des wertvollen Sdtlaurnmaterials für jede 
Abteilung eine Schlaumwasdl- und Trok
kenanlage erridt tet werden müßte. 
Die Treibstoffversorgung der Einheiten 
soll in übereinstimmung mit der Planung 
des Bundes in der Weise geregelt werden. 
daß jede Abteilung über eine aus
reichende Tankanlage verfügt. 

Besonderes Gewicht wird auf die möglichst schnelle Einsatt.bereitschaft der Gerätekraft
wagen des lSHO gelegt. Die Ausrüstung dieser Fahneuge wurde mit gr06er Sorgfalt geplont. 
Auf unserem Foto ist ein Gerätekraftwagen mit einem Tei l seiner vielen Geräte zu sehen. 



Die in Hessen vorgesehene Unterbringung 
der Ausrüstung der Einheiten der ver
schiedenen Fadldienste an einem Ort im 
Stationierungsraum der Abteilung und 
ihre überwachung durm Inspektionsstäbe 
geben der verwaltenden Körpersmaft die 
Möglimkeit, die Einsatzbereitsmaft der 
Ausrüstung laufend zu kontrollieren. 

Gleichzeitig haben die Basisorganisatio
nen durm die vorgesehene Regelung die 
für die Ausbildung erforderliche Aus
rüstung in der Nähe des Wohnsitzes der 
Helfer im einsatzfähigen Zustand zu ih
rer Verfügung und sind nicht mit der Ver
antwortung für die Wartung, Pflege und 
Instandsetzung belastet. 

.•• UND IN HAMBURG 
Von Wolfgang Schult 

Es wäre ideal, könnte man erreichen, die 
Ausrüstung des Luftsmutzhilfsdienstes 
gestaffelt im Hinterland der Luftschutz
absd::milte zu lagern. Auf diese Weise 
würden die Standorte der Lagerung mit 
denen der Bereitstellung im Verteidi
gungsfalle übereinstimmen. Diese Ideal
lösung konnte für Hamburg leider nicht 
gefunden werden. 
Als Hamburg das Thema der Lagerung 
von Ausrüstungen für den Luftschutzhilfs
dienst in Angriff nahm, schrieben wir das 
Jahr 1954. Hamhurg entwarf sich in An
lehnung an die eigenen srnmerzlirnen Er
fahrungen und die Kenntnisse über die 
Wirkung moderner Waffen frühzeitig eine 
vorläufige Konzeption für seine gesamte 
Luftschutzplanung. Dazu gehörte auch die 
überlegung, wo die Ausrüstung des Luft
srnutzhilfsdienstes untergebracht und wie 
sie verwendet werden sollte. 
Da es mindestens damals wegen der en
gen Landesgrenzen nirnt möglich war, die 
Ausrüstung außerhalb Hamburgs zu la
gern, wurde im Hoheitsgebiet Hamburgs 
an der Landesgrenze, im Hinterland eines 
Luftschutzabschnittes, Hallenraum ge
sucht und gefunden. 
Die Hallen waren ausgeplündert worden, 
die Hallentore und Fenster zerstört, die 
Versorgungsleitungen in den Hallen mehr 
oder weniger demontiert. Dom die Bau
substanz aus Stahlbeton und das Klein
pflaster des riesigen Hofplatzes w aren 
erhalten geblieben. Gerade zu dem Zeit
punkt, als plötzlich eine ganze Reihe von 
Bewerbern die GE'bäude begehrte, ge
lang es der Luftschutzabteilung im Jahre 

1955, sich diese Gebäude zuteilen zu las
sen, die sich im Eigentum Hamburgs be
fanden. Die Zuteilung erfolgte, obgleich 
das Luflsdlutzgesetz noch nicht verkündet 
worden war. 
Der Gebäudekomplex umfaßt drei Kraft
fahrzeughallen in den Ausmaßen von je 
190 m Länge und 15 m Tiefe sowie ein 
dazwischen liegendes Werkstattgebäude 
von 90 mal 20 m. Die Nutzfläche der vier 
Gebäude beträgt 10850 qm. 
Vorerst wurde eine der Hallen mit Bun
desmitteln instand gesetzt und mit Hei
zung versehen. Die Heizung erwies sich 
inzwischen für die emfindlicheren Güter 
als sehr nützlich. So kann man Leder
waren, wie Stiefel, nur in leidlich trocke
nen Räumen verwahren, um das Ver
spaken zu verhüten. Das ist bei allen 
Textilien ähnlim. Auf jeden Fall hebt 
schon die mäßige Temperierung der 
Räume die Lebensdauer der gelagerten 
Güter. Das trifft auch für Fahrzeuge und 
die in ihnen verstauten Gegenstände zu. 
Es ist geplant, noch eine ganze Reihe sol
cher Läger, nach Möglichkeit für jeden 
Luftschutzabschnitt eines, einzurimten, 
wobei man sich in erster Linie vorhande
ner Gebäude zu bedienen versumt. So 
konnte aum im Westen Hamburgs ein 
ähnlidler Gebäudekomplex gefunden 
werden, der ebenfalls weit abgesetzt von 
der City an der Landesgrenze liegt. Schon 
jetzt so ll den Mietern in diesen Hallen 
gekündigt werden, obgleich der Bedarf 
für diese Räume erst später auftreten 
wird. Wie dringlich. allein diese Vorbe
reitung ist, zeigt sich an einem Beispiel 

Auf einer Pressekonferenz des Hamburger Senats im LSHD~Lager Heidberg in Hamburg-Lan
gen horn stellte Bürgermeister Brauer den Luftschutzhilfsdienst vor. Während einer kurzen 
Ubung wurden ReHungsarbeiten vorgeführt, unter anderem das Bergen von Verlettlen. 



Zur BefehlsübermiHlung zwischen den Füh
rungsstellen der lS-Fachdienste dienen diese 
geländegängigen Fahrzeuge, die mit UKW
Funksprechgeräten (FuG 7) ausgerüstet sind. 

Nach § 9 Abs. 1 des Ersten Gesetzes über 
Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevöl
kerung vom 9. Oktober 1957 hat der Luft
schutzhilfsdienst die Aufgabe. den im 
Falle von Luftangriffen eintretenden Not
ständen, insbesondere Personen- und 
Sachsmäden. \'orzubeugen oder abzuhel
fen. Die verheerenden Auswirkungen 
neuzeitlicher Waffen erfordern eine ziel
bewußte Bekämpfung von Schäden aus 
Luftangriffen. Es muß also Zweck der 
Ausbildung sein, den Angehörigen des 
Luftschutzhilfsdienstes durch planmäßige 
Smulung das Wissen und Können zu ver
mitteln, das sie befähigt, die ihnen bei 
Luftangriffen obliegenden schwierigen 
und vielseitigen Aufgaben zu erfüllen. 
I-Herbei richten sich Umfang und Inhalt 
der Ausbildung nach der Stellung als Hel-

Erste Voroussetzung für die Einsatzbereit
schoft des LSHD ist die ständige Wartung und 
Instandhaltung des Materia ls. Hierzu erhal
ten die Helfer eine besondere Ausbildung. 
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DIE AUSBILDUNG DES 

fer. Unterführer und Führer im Luft
schutzhilfsdienst, entsprechend den ver
schieden hohen Anforderungen, die an 
diese Dienstgrade gestellt werden müs
sen, sowie nach den für die einzelnen 
LS-Dienste erforderlichen verschiedenen 
Fachkenntnissen. 
Die Ausbildung des Luftschu tzhilfsdien
stes besteht in einer allgemeinen Aus
bildung, welcher die Angehörigen aller 
Zweige des Luftschutzhilfsdienstes unter
liegen, sowie in einer speziellen Fam
ausbildung für die einzelnen LS-Fadl
dienste. 
Für bestimmte Diensttätigkeiten. die für 
den Einsatz des Luftschutzhilfsdienstes 
von besonderer Bedeutung sind (Kraft
fahrer, Maschinisten u. a.). ist eine Son
derausbildung vorgesehen. 
Ferner erhalten Unterführer und Führer 
noch eine taktisdle Ausbildung. 
Der Bundesminister des Innern hat im 
Mai 1959 die bis dahin in seinem Hause 
wahrgenommenen Aufgaben auf dem Ge
biet der Ausbildung des Luftschutzhilfs
dienstes dem Bundesamt für zivilen Be
völkerungsschutz (BzB) übertragen. Das 
BzB hat in einem Rundschreiben an die 
Innenminister (Senatoren) der Länder im 
Juni 1959 zunämst die wichtigsten Maß
nahmen zur Vorbereitung und Durchfüh
rung der Ausbildung eingeleitet. Hierbei 
handelt es sidl u. a. um die Einrichtung 
von Ausbildungsstätten, die J leranzie
hung von Ausbildungsstätten des Bun
desluftsmutzverbandes und der Hilfs
organisationen für die Ausbildung des 
Luftschutzhilfsdienstes, die Regelung der 
Zuständigkeit für die DurdIführung der 
Ausbildung und die Erstellung von Aus
bildungsplänen. Ferner wurden vom BzB 
.. Vorläufige Richtlinien für die Anlage 
von übungsplätzen für den Luftschutz
hilfsdienst" herausgegeben. Außerdem 
wurden durch den Ausbau eines Hör· 
saales bei der TI-lW-Schule in MarienthaI 
und die Einrichtung eines Lehrraumes 
beim BloB in Bad Godesberg die ersten 
räumlichen Voraussetzungen für die be
sonders vordringliche Ausbildung von 
Bereitschaftsführern und Führern selb
ständiger Einheiten des überörtlichen 
Luftschutzhilfsdienstes geschaffen. Die 
Ausbildung der Bereitsmaftsführer des 
LS-Bergungsdienstes ist im Februar d. J. 
bereits an der THW-Schule Marienthai 
angelaufen. Die Bereitschaftsführer wer· 
den auf Vorschlag des THW von den Län
dern ausgewählt und zu Lehrgängen. die 
jeweils 10 Tage dauern, nach Marienthai 
einberufen. 
Die Lehrgänge für die Bereitschaftsführer 
des überörtlichen LS-Sanitätsdiens tes 
werden z. Z. in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Roten Kreuz vorbereitet und 
werden voraussichtlidl im Sommer d. J. 
anlaufen können. 

Die Ausbildung der Bereitscbaftsführer 
des LS·Brandsdmtzdienstes soU. sobald 
er aufgestellt sein wird. an einigen Feuer
wehrschulen der Länder durchgeführt 
werden. Das ßzB hat mit den Ländern 
zur Auswahl der für diesen Zweck ge
eigneten Schulen Verbindung aufgenom
men. 

Im Endzustand ist die Ausbildung aller 
Bereitschaftsführer des Luftschutzhilfs
dienstes und ihrer Stellvertreter - mit 
Ausnahme des LS-BrandsdlUtzdienstes 
und des LS·Sanitätsdienstes - an einer 
Bundesschule für zivilen Bevölkerungs
smutz, für die das BzB bereits eine Pla
nung vorbereitet hat. vorgesehen. 

Nach dem Entwurf der Allgemeinen Ver· 
waltungsvorsduift über Gliederung, Stär· 
ke, Ausrüstung und Ausbildung des Luft · 
smutzhilfsdienstes (AVV-Org-LSHD) ob
liegt die Ausbildung der Führungskräfte 
und Helfer des Luftsmutzhilfsdienstes 
den Ländern und Gemeinden. Sie wird 
von den Hilfsorganisationen des Luft
schutzhilfsdienstes durchgeführt, soweit 
bei diesen die Ausbildung gewährleistet 
ist. 

Für die LS-Dienste. für die Hilfsorgani
sa tionen nicht vorhanden sind. haben 
Länder und Gemeinden die Ausbildung 
selbst durrnzuführen. Sofern für diesen 
Zweck Ausbildungsstätten von Hilfsorga
nisationen nicht zur Verrügung steben. 
können die Länder mit Genehmigung des 
BzB eigene Ausbildungsstätten errichten. 

Bei der Ausbildung wird auf die persön
lichen Verhältnisse der Helfer Rücksicht 
genommen. Oie Gesamtdauer der Ausbil
dung soll 100 Stunden. bei geschlossenen 
Lehrgängen 14 Tage im Jahr nicht über· 
steigen. Darüber hinaus können die Hel
fer nur zu kurzfristigen übungen heran
gezogen werden. In der allgemeinen Aus
bildung werden den Helfern die wirntig
sten grundlegenden Kenntnisse über eine 
neuloeitlidte Luftkriegsführung, die ver
schiedenen Angriffswaffen. Schutzmög· 
lichkeiten, die Organisation des zivilen 
Bevölkerungsschutzes - insbesondere des 
LuItschutzhilfsdienstes - sowie über die 
einschlägigen internationalen und gesetlo
lichen Bestimmungen vennittelt. Ferner 
werden sie in Erster Hilfe und im Ge
brauch der persönlichen Ausrüstung, z. B. 
der Sdtutzmaske. sowie in der Formulie
rung und Durmgabe von Meldungen 
unterwiesen. 

Im einzelnen ist für die allgemeine Aus
bildung der Helfer aller LS-Dienste fol
gender Lehrstoff vorges.ehen: 

Ausbildung in Erster Hilfe. 

überblick über moderne Luftkriegsfüb
rung: 

Konventionelle Waffen: 



Einsatz, Wirkung und Schutzmöglidl
keiten. 

Nukleare und thermonukleare Waffen: 

Einsatz, Wirkung und Schutzmäglic:h
keiten. 

Augenbliddiche Gefahr: Hitzeblitz. 
Druck, radioaktive Strahlung. 

Nachangriffsgefahr: Radioaktive Rest
strahlung, radioaktive Stäube. indu
zierte Radioaktivität. 

Persönlidte Schutzmaßnahmen vor und 
nach Kernwaffenangriffen: 

Schutz gegen Hitzewirkung und Druck
welle. Schulz vor radioakliver Initial
strahlung, einfachste SdlUtzmaßnahmen, 

Grundsötzlidtes über SdlUtzmaßnah
men gegen radioaktive Reststrahlung, 
radioaktive Stäube und Aerosole, Vor
sichtsmaßnahmen bei Speisen und Ge
tränken. 

Vorführung von Strahlennad1\v~is- uno 
Meßgeräten. 

Biologische Kampfmittel. 

Chemische Kampfstoffe. 

Allgemeines Verhalten bei Luftangriffen. 

Aufgaben und Organisation des zivilen 
Luftschutzes. 

Aufgaben und Organisation der örtlichen 
Luftsch utzführung. 

Fernmeldewesen: 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Fernmeldeverbindungen (Draht-, Funk-. 
Funksprechverbindungen) des Luft
sch u tzhi I fsdiens tes. 

Melderausbildung. 

Rechte und Pflichten des Helfers: 

Völkerrechtliche Bestimmungen (Gen
fer Rotkreuz-Abkommen). Erstes Ge
setz über Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung [Heranziehung, Ver
pflichtung. arbeitsrechtlicher Schutz). 

Allgemeine Verwaltungsvorsmriften. 

Richtlinien, Verordnungen u. a. wich
tige gesetzliche Bestimmungen (StGH, 
BGB. StVO u. a.), Haftung, Verpflich
tung des Staatsbürgers zur Hilfelei
stung usw. 

Die Unterführer sind die Gehilfen der 
Zug- und Bereitschaftsführer in der Aus
bildung und Führung des Luftschutzhilfs
dienstes. Die Art des Einsatzes des Luft
schutzhilfsdienstes an SchadensteIlen 
bringt es mit sich, daß gerade die Unter
führer vielseitige Aufträge erhalten. Ihrer 
sorgsamen Auswahl, Aus- und Weiter
bildung kommt daher hohe Bedeutung zu. 
Die Unterführer müssen nicht nur selbst 

Nach allgemeinen, fachlichen und taktischen 
Gesichtspunkten 

gut ausgebildet sein, sondern sie sollen 
darüber hinaus die Helfer ausbilden kön
nen. Sie erhalten daher eine erweiterte 
allgemeine Ausbildung nach folgendem 
Lehrstoffplan: 

Festigung und Vertiefung des Unter
richtsstoffes für die Ausbildung der 
Helfer. 

Pflichten eines Unterführers im inneren 
Dienst. 

Abfassen von Meldungen und Einsatz
berichten. 

Allgemeine Grundsätze für die Unter
richtscrteilung. 

übungen in der Unterrichtserteilung 
auf dem Gebiet der Dienstobliegenhei
ten eines Gruppenführers. 

Befehlssprache bei der Führung der 
Gruppe. 

Von besondererWimtigkeit ist die gründ
liche und zweckmäßige Ausbildung der 
Führer des Luftsmutzhilfsdienstes (Be
reitsmaftsführer und ihre Vertreter, Füh
rer selbständiger Einheiten und Zugfüh
rer). Wegen des hohen Maßes an Verant
wortung, das diesen Führern, die in er
ster Linie die Träger der Ausbildung in 
den LSHD-Einheiten und ihre verant
wortlichen Führer im Einsatz sind, auf
erlegt wird, werden die Bereitschafts
führer. ihre Vertreter und die Führer 
selbständiger Einheiten in besonderen 
Lehrgängen an einer Ausbildungsstätte 
des Bundes, die Zugführer an Ausbil
dungsstätten der Länder oder der Hilfs
organisationen für ihre Aufgaben ausge
bildet. Die Ausbildung erfolgt nach den 
Weisungen des Bundesamtes für zivilen 
Bevölkerungsschutz. Für die Mitwirkung 
bei der Durchführung der Lehrgänge wer
den die für die einzelnen Fachdienste des 
LS-Dienstes in Betracht kommenden 
Hilfsorganisationen des Luftschutzhilfs
dienstes herangezogen, soweit die Aus
bildung nidtt von ihnen selbst durchge
führt wird. 

Für die Führer des Luftschutzhilfsdienstes 
ist eine wesentlich umfassendere Ausbil
dung vorgesehen. Der Lehrstoffplan für 
ihre allgemejne Ausbildung enthält u. a. 
folgende Themen: 

Die neu esten Erkenntnisse der Luft
kriegführung. 

AngriffswafTen und Schutzmöglichkei
ten unter besonderer Behandlung der 
ABC-Waffen. 

Die Luftschutzführung (Oberste. über
örtliche und Örtliche Luftschutzführung). 

Grundsätzliche Aufgaben der örtlichen 
Luftschutzleitung unter besonderer Be
handlung der Aufgaben des Leiters des 
LS-Fachdienstes im Stab der örtlichen 

Von Verwallungsoberral Roberl Filzek 

LuftsdlUtzleitung und des Fachführers 
des LS-Dienstes im LS-Abschnittsstab. 
dem der auszubildende Führer ange
hört. 

Die überörtlichen Einheiten des Luft
schutzhilfsdienstes unter besonderer 
Behandlung des überörtlichen Farn
dienstes, dem der auszubildende Füh
rer angehört. 

Grundsätze für die Unterrichtserteilung 
(Aufbau eines Vortrages, Vorbereitung 
des Unterridtts, Vorbereitung von prak
tismen übungen). 
Lehrunterrimt über die Unterrichts
stoffe für die Ausbildung der Helfer 
und Unterführer. 

Aufgaben des Einheitsführers bei der 
Planung und Handhabung der Ausbil
dung. 

Handhabung des inneren Dienstbetrie
bes (Menschenführung. Beschwerden, 
Auszeichnungen und Beförderungen, 
Bekleidung. Gerät, Material. Unter
kunftsordnung. Alarmordnung). 

Smriftverkehr (Meldungen. Berichte). 

Der Schwerpunkt der Ausbildung des 
LSHD liegt bei der Famausbildung. Diese 
wird erheblich erleichtert. wenn die zum 
Luftschutzhilfsdienst Herangezogenen für 
die einzelnen Fachdienste entspremend 
ihrer Vorbildung und Berufe eingeteilt 
werden. 
Die Fachausbildung umfaßt für alle Fam
dienste gemeinsam theoretische Unter
weisungen und praktische übungen. ins
besondere auch bei Dunkelheit, zur siche
ren Handhabung aller Geräte, Werk
zeuge, Masdtinen und des Materials. das 
zur Ausrüstung des betreffenden LS
Dienstes gehört, sowie Einsatzübungen 
unter ernstfallmäßigen Voraussetzungen. 

Die Helfer des LS-Brandschutzdienstes 
werden in der Fachausbildung. aus
gehend vom Wesen des Feuers. seiner 
Entstehung (Brandabwurfmittel) und Aus
breitung sowie von den verschiedenen 
Brandarten, in die Grundsätze der Feuer
löschtechnik eingeführt und in ihrer An
wendung praklisch geschult. Beginnend 
mit der Durchführung einfacher Lösch~ 
angrifTe wird die Ausbildung stufenweise 
bis zur Bekämpfung umfangreidler Brände 
unter schwierigsten Verhältnissen gestei
gert. Bei der Ausbildung wird auf die Er
ziehung zum selbständigen Handeln bei 
veränderter Lage besonderer Wert ge
legt. Es muß erreicht werden, daß der 
Helfer. im Angriff auf sich selbst gestellt, 
in eigenem Entschluß einen neu entstan
denen Gefahrenpunkt angreift und besei
tigt, statt in engster Auslegung eines ein
mal erteilten Befehls eine BrandsteIle 
weiter abzulöschen, die keine Gefahr 
mehr darstellt. Dabei müssen die tech-
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Nach einer allgemeinen Ausbildung, die bei 
ollen Fochdiensten gle ich ist, e rholt. n die 
Helfer eine Spexialausbildung. Unser Bild 
:r.eigt: Alarmübung dos lS-Bergungsdienstes. 

nischen Handgriffe bei der Bedienung der 
Löschgeräte und die Anwendung der ver
schiedenen Schaumgeräte eine Selbstver
ständlichkeit sein. 
Die Fachausbildung der Helfer des LS
Bergungsdienstes wird aufgebaut auf 
tec:hnisc:hen Grundfertigkeiten, Kenntnis
sen in der Werkzeug-, Geräte-, Material
und BaustoITkunde, auf einer sicheren 
Handhabung der Geräte und Werkzeuge 
sowie auf einwandfreier Bedienung der 
Arbeitsmasc:hinen. Im Vordergrund der 
gesamten Ausbildung des LS-Bergungs
dienstes steht die Aufgabe der Bergung 
von verschütteten Menschen unter den ver
sc:hiedensten Arten der Lage der Trümmer 
und aus Höhen. Aum die Beseitigung von 
Einsturzgefahren, das Fahrbarmamen von 
Straßen und andere einschlägige Auf
gaben werden geübt. Ferner werden die 
Helfer im Sprengdienst - sowohl zum 
Umlegen einsturzgefährdeter Bauten als 
auch zum Eindömmen eines Großfeuers 
durch Sprengung von Brandgassen oder 
Anwendung des Löschsprengverfahrens -
sowie im Erkennen und selbständigen Be
seitigen brandstiftender Abwurfmittel 
ausgebildet. 
Die Helfer und Ilclferinnen des LS-Sanl
tätsdienstes müssen die versmiedenen 
Arten von Verletzungen und bei Auftre
ten lebensbedrohender Zustände die Ur
sachen hierfür kennen und in der prakti
schen Anwendung geeigneter Gegenmaß
nahmen unterwiesen werden. Die Aus
bildung erstreckt sich ferner auf Trage
übungen mit der Krankentrage, das Ein
und Ausladen beim Krankentransport, die 
Ausnutzung behelfsmäßiger Transport
möglimkeiten, die Einridltung von LS
Rettungsstellen und LS-Zeltrettungsstel
len. Den männlichen und weiblichen Hel
fern der LS-Rettungsstellcn werden auch 
neben der Ausbildung in allen Zweigen 
des LS-Sanitätsdienstes Kenntnisse der 
Hilfeleistung im Pflegedienst sowie über 
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die Lagerung und Pflege des LS-Sanitäts
geräts vermittelt. Neben der theoretischen 
Sdmlung werden hauptsächlich praktische 
Einsatzübungen unter ernstfallmäßigen 
Voraussetzungen durdlgeführt. 
Die Fachausbildung der Helfer des LS
Veterinärdienstes erstredc:t sich u. 8. ins
besondere auf die Unterweisung über die 
Einwirkung der Luftangriffsmittel auf 
Tiere, erste Hilfeleistung bei Tieren (Auf
nahme von Körperwärme, Puls und At
mung, Wundversorgung, Verbandlehre), 
Sdmlung in der Teil~ und Ganzentgiftung 
von Tieren, Unterbringung, Fütterung und 
Pflege gesunder und kranker Haustiere 
sowie in der Wiederbrauchbarmachung 
verunreinigter oder kampfstofIvergifteter 
Lebens- und Futtermittel einschließHm 
Tränkwasser. Ferner erfolgen praktisme 
Unterweisungen über das Bergen von 
Tieren aus Stallungen und Verladen von 
Tieren auch unter ersdlwerten Umstän
den (z. B. im Dunkeln und unter der 
Schutzmaske). 
Die Famausbildung der Helfer des L5-
ABC-Dienstes umfaßt eine über die all
gemeine Ausbildung der anderen LS
Dienste hinausgehende intensivere Aus
bildung auf den Gebieten der Strahlen
wirkung und des Strahlenschutzes, der 
biologismen Kampfmittel und chemischen 
Kampfstoffe. Ferner werden insbesondere 
praktisme Einsatzübungen unter ernst
fallmäßigen Voraussetzungen in der An
wendung der Strahlennamweis- und Meß
geräte sowie der Spürgeräte und Nach
weismittel für chemische Kampfstoffe 
durchgeführt und die Beseiligung oder 
Minderung der durch ABC-Kampfmlttel 
eingetretenen Schäden geübt. 
Die Fachausbildung der Helfer und Hel
ferinnen des LS-Betreuungsdienstes ist 
vorerst auf folgenden Gebieten beabshn
tigt: Der Mensch in extremen Notsitua
tianen, Hilfe bei Unterbringungs- und 
Verpflegungsmaßnahmen, Versorgung der 
Betroffenen mit Bekleidung und Gegen
ständen des dringendsten Bedarfs, Be
treuung bei Transporten. 
Die Fachausbildung der Helfer und Hel
fe rinnen des LS-Lenkungs- und Sozial
dienstes erstreckt sich auf die Ausbildung 
für die Aufgaben der Lenkung und Not
versorgung von Flüchtlingsströmen, die 
von den zuständigen staatlimen und kom
munalen Einrimlungen und vom örtlichen 
LS-Betreuungsdienst nicht oder nimt aus
reimend versorgt werden können. Die 
Ausbildung umfaßt außer den Ausbil
dungsgebieten des örtlichen LS-Betreu
ungsdienstes insbesondere die Ausbil
dung für die Mitwirkung bei der Durch
führung der Evakuierung und Umquartie
rung sowie bei der Lenkung, Erstversor
gung und sozialen Betreuung von Flücht
lingen. 
Für die Helfer des LS-Fernmeldedienstes 
erstreckt sidJ die Famausbildung auf die 
Gerätelehre, Inbetriebnahme und Bedie
nung der Geräte sowie auf die Ausbil
dung im Betriebsdienst, im Feldkabelbau 
und auf Betriebsübungen. 
Die FadJausbildung für Fernspremcr, 
Fernschreiber lind Funker (Spremfunk) 
soll nach Möglimkeit getrennt erfolgen. 
Es wird angestrebt, besonders geeignete 
Helfer in der Bedienung und im Betrieb 
möglichst aller beim Luftschutzhilfsdienst 
vorhandenen Fernmeldemittel auszubil
den. 

Eine Sonderausbildung erfahren die als 
Kraftfahrer, Maschinisten, FernmeIde
mechaniker, Geräteverwalter, Luftschutz
lotsen, Beobachter, Strahlenmeßhelfer, 
Kampfstoffspürer und Köche eingeteilten 
Angehörigen des Luftschutzhilfsdienstes. 
Das Ziel der Ausbildung dieser Kräfte 
ist. ihr fadJliches Können durch Unter
riebt und praktisme Einsatzübungen 
unter schwersten Bedingungen so weit zu 
fördern, daß sie ihre Aufgaben auch in 
den schwierigsten Lagen wahrnehmen 
können. 
Die Fachausbildung der Unterführer aller 
LS-Dienste wird durch eine taktisme Aus
bildung ergänzt. 
Ihre Fachausbildung umfaßt neben der 
FesUgung und Vertiefung des Ausbil
dungsstoffes der Famausbildung der Hel
fer der entsprechenden LS-Dienste eine 
gründliche Förderung ihres fachlidten 
Wissens unter besonderer Berücksich
tigung ihrer Au fgaben als Ausbilder und 
Führergehilfe. 
Die taktische Ausbildung der Unterführer 
erstreckt sich u. a. auf Unterweisungen 
über die wichtigsten Führungsgrundsätze 
und Führungsgrundlagen (Karten- und 
Geländekunde, Auftrag. Beurteilung der 
Lage, Entschluß, Befehl, Erkundung. 
Marsch, Führungszeichen, taktisme Zei
chen, Meldedienst). 
Die Führer des Luftschutzhilfsdienstes 
(Bereitschafts- und Zugführer) bedürfen 
als Träger der Ausbildung ihrer Einheit 
außer einer umfassenden allgemeinen 
Ausbildung auch einer gründlidJen Fach
und taktismen Ausbildung. 
Sie müssen die Geräte ihrer Einheit ken
nen und ihre Bedienung beherrsmen. Nur 
dann können sie ihren rimtigen Einsatz 
befehlen und bei der Ausbildung ihrer 
Helfer und Unterführer die notwendige 
Anleitung für den Gebrauch., die Behand
lung und Pflege des Geräts geben. Ferner 
müssen sie den gesamten Lehrstoff für 
die Fachausbildung der Helfer und Unter
führer beherrschen und befähigt sein, 
darüber zu unterrichten. 
Die Führer des LuftsdlUtzhilfsdienstes 
müssen, um ihre Einheit taktisch richtig 
rühren zu können, die Führungsgrund
lagen und die Fübrungsgrundsätze gründ-
1im beherrsmen. Auch die Aufgaben und 
Organisation der übrigen Gliederungen 
des zivilen Luftschutzes, mit denen sie 
beim Einsatz zusammenarbeiten, müssen 
ihnen geläufig sein. 
Der Auftrag und das Ergebnis der Erkun
dung bilden die Grundlage für dje Beur
teilung der Lage und den daraurfolgen
den Entsmluß. Jeder Führer muß in der 
Lage sein, den Entschluß in klare Befehle 
umzusetzen. Bestimmte und zweifelsfreie 
Berehlserteilung ist die Voraussetzung 
dafür, daß die Unterführer in seinem 
Sinne handeln. 
Für die Leiter der Einrichtungen des Luft
schutzhilfsdienstes wie LS-Rettungs- und 
LS-Zeltrettungsstellen, LS-Medizinal-
un tersum ungsstell en, LS-Tierrettungs-
und LS-Veter inäruntersuchungsstellen, 
LS-chemisch-physikaJisrne- und LS~bio
logism-bakteriologische Untersuchungs
ste llen sind fachliche Vorbildung und 
persönlime Eignung Vorbedingung für 
ihre erfolgreiche Tätigkeit. Sie erhalten 
eine zusätzliche Luftschulzausbildung, die 
sinngemäß der Ausbildung der Führer 
des LuftsdlUtzhilfsdienstes entspridlt . 



Der Nol'diensl' 

Zu ... En.wwurl eines Gese.zes 

von Oberregierungsrat Dr . Hey, Bundesministerium des Innern 

n. Teil 

Auswirkungen auf bes tehende Dienst· 
oder Arbeitsverhältnisse 

Soweit der Notdienst nicht in dem bis
herigen Dienst- oder Arbeitsverhältnis ge
leistet wird, oder als kurzfristiger Not
dienst neben der beruflidten Arbeit ver
ridltet werden kann, sichert das Gesetz 
den Fortbestand des bisherigen Besmäf
tigungsverhältnisses in Anlehnung an die 
Regelung des ArebitsplatzsdlUtzgesetzes 
für die zum Wehrdienst einberufenen 
Wehrpflichtigen. Die Verpflichtungen aus 
dem Besdläftigungsverhältnis ruhen im 
wesentlichen bis zur Beendigung des Not
dienstverhältnisses. Kündigung oder Ent
lassung durch den Dienstherrn oder Ar
beitgeber aus Anlaß der Heranziehung ist 
nicht zulässig. 

Unterhaltssicherung für den 
Herangezogenen und seine Angehörigen 

Da die Leistungen im langfristigen Not
dienst vergütet werden und der Not
dienstpflichtige nach Möglichkeit zu einer 
Dienstleistung herangezogen wird, die 
seiner Ausbildung und seinen Fähigkei
ten entspridlt, wird süit in der Regel das 
Einkommen des Herangezogenen nicht 
mindern, auch wenn er in ein neues Be
schäftigungsverhältnis eintritt. Soweit 
Herangezogene dennoch durch den lang
fristigen Notdienst eine Minderung ihres 
Einkommens erfahren, wird ihre wirt
schaftliche Sicherung unter Anlehnung an 
die Grundsätze des Unterhaltssicherungs
gesetzes und der dazu vorbereiteten No
velle geregelt. Dies gilt für Arbeitnehmer 
wie für beruflich Selbständige. Dabei 
wird angestrebt, den Herangezogenen 
Einkommensminderungen bis zur Höhe 
von 1.500,- Deutsme Mark monatlich 
unter Anrechnung der Bezüge aus dem 
Notdienstverhältnis zu erstatten. Die 
Durchführung der Unterhaltsimerung 
wird den nam dem Unterhaltssidterungs
gesetz für die Unterhaltssidterung der 
einberufenen Wehrpflichtigen zuständi
gen Landesbehörden als Bundesauftrags
angelegenheit zugewiesen. 

Sozialversimerung und 
Besmädigtenversorgung 

In einem besonderen Abschnitt des Ent
wurfs sind die sozialversicherungsrech.t-

Iidlen Verhältnisse der Herangezogenen 
im Hinblick auf ihr bisheriges Besdläfti
gungsverhältnis und auf das Notdienst
verhältnis eingehend geregelt. Allen Vor
smriften liegt der Gedanke zugrunde, 
den sozialversicherungsremtlimen Be
sitzstand des Herangezogenen aufremt
zuerhalten und überschneidungen zu 
vermeiden, die sich aus dem Fortbestand 
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
ergeben könnten. 

Während der kurzfristige Notdienst ein
schließlich der Ausbildung im Frieden 
und der langfristige Notdienst in einem 
bestehenden Dienst- oder Arbeitsverhält
nis die bestehenden versimerungsrecht
!imen Verhältnisse nimt berührt und 
eine neue Versimerungspflicht nicht be
gründet, gilt für den langfristigen Not
dienst, bei dem ein neues Beschäfti
gungsverhältnis in der Form eines Ar
beitsverhältnisses oder eines Beamten
verhältnisses auf Widerruf entsteht, zu
nächst der Grundsatz, daß die Sozial
versimerungspflicht sim nach den allge
meinen Vorsmriften für Beschäftigungs
verhältnisse der gesamten Art richtet. 
In näheren Bestimmungen werden Be
sonderheiten gegenüber den allgemeinen 
Grundsätzen hinsich.tlich. der Versiehe
rungsfreiheit, der für die Beiträge und 
Leistungen maßgebenden Bemessungs
grundlagen und anderes geregelt. Bei 
Notdienst in einem Hilfsdienstverhältnis 
wird eine neue Versimerungspflicht nich.t 
begründet, jedoch werden das Weiterlau
fen einer bestehenden gesetzlichen Kran
ken- und Rentenversidlerung gewährlei
stet, die hierfür geltenden Beitragsver
pOimtungen geregelt und für die Arbeits
losenversicherung die Gleichstellung von 
Notdienstzeiten mit Zeiten einer versiehe
rungspflidttigen Beschäftigung festgesetzt. 
Da im kurzfristigen Notdienst und beim 
Notdienst in einem Hilfsdienstverhältnis 
im Gegensatz zu den anderen Notdienst
arten keines der üblich.en Besmäftigungs
verhältnisse begründet wird, in denen 
Unfallversorgung nach. den Grundsätzen 
des Beamtenremts oder der gesetzlichen 
Unfallversicherung gewährt wird, erhal
ten die Herangezogenen und ihre Hinter
bliebenen in diesen Fällen Besmädigten
versorgung nam dem. Bundes versorgungs
gesetz. 

Kosten aus der Durmführung 
des Gesetzes 

Die Kosten, die aus dem Vollzug des Not
dienst gesetzes unmittelbar entstehen, wer
den von verhältnismäßig untergeordneter 
Bedeutung sein. Da das Gesetz für den 
Verteidigungsfall bestimmt ist, findet es 
im Frieden ohnehin nur in ganz beschränk
tem Maße Anwendung. 

Vornehmlim Verwaltungskosten ergeben 
sim aus dem Heranziehungsverfahren. 
Sie sind namentlich im Frieden gering
fügig, weil dann nur die Heranziehung 
zu einem gegenständlim und zeitlich sehr 
eng umgrenzten Kreis von Ausbildungs
veranstaltungen und der Erlaß von Bereit
haltungsbesdteiden für Schlüsselkräfte 
und Ausbildungsteilnehmer in Betracht 
kommt. Der Aufruf ganzer Jahrgänge mit 
einer entspremend umfangreichen Ver
waltungsarbeit, wie etwa bei der Durch
führung der Wehrpflicht, wird im allge
meinen nidlt zu erwarten sein, Kosten
träger ist der Bund, soweit die Arbeits
ämter als allgemeine Heranziehungs
behörde oder andere Bundesbehörden 
tätig werden. Die Länder einsch.ließlidl 
der Gemeinden und Gemeindeverbände 
tragen die Kosten aus der Heranziehung 
ihres eigenen Personals innerhalb beste
hender Dienst- oder Arbeitsverhältnisse. 
Als Zwed<:ausgaben fallen die Kosten für 
die Vergütung und Entschädigung der 
Herangezogenen an; solme Kosten kön
nen im Frieden nur aus der Heranziehung 
zu den kurzfristigen Ausbildungsveran
staltungen erwachsen. Die genannten Ko
sten sind aber in keinem Fall als eigent
lime Folgekosten des Gesetzes anzuspre
men, da dieses nur einen Weg für die 
Deckung des ohnehin vorhandenen Kräfte
bedarfs angibt. Es darf aum davon aus
gegangen werden, daß diese Kosten im 
allgemeinen den Ausgaben entsprechen 
werden, die für frei angeworbene Kräfte 
aufzuwenden wären. Die Kostenpflimt 
im Verhältnis zum Notdienstpflichtigen 
trifft grundsätzlich den Notdienstberech
ligten als Empfänger der Dienstleistun
gen; diese können öffentliche oder pri
vate Arbeitgeber sein. Eine zusätzliche. 
wenngleich wohl nimt sehr erheblime Be
lastung trifft die öffentliche Hand aus den 
Bestimmungen über die wirtsdtaftlime 
Sicherung der Herangezogenen bei einer 
Minderung ihres bisherigen Einkommens 
infolge des Notdienstes. 

Als Spltzi"'firm" 
liefern wir alles für den Feuer-, 
Luft.. und Gasschutz und dos 
SanlUitswesen 
Antrogen werden zuverl6ssig und 
schnell beantwortet 

DR. RICHARD WEISS NACHF. 
Berlin.Tempelhof - gegründet 1924 - Bielefeld 
Ruf 751805/06 Ruf 60419 
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JAHRE: DER NIEDERLÄNDISCHE 
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 1955 - 1960 
Von Dr. F. R. M ijnlieff, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

im Innenministerium der Niederlande 

11. 

Die BB ist bei ihren Aktionen im Ernstfall 
auf die Unterstützung des Militärs ange
wiesen. Besonders bei: 

Auskünften über Bewegungen feind
licher Truppen und Flugzeuge. 

Einrichtung von Stellen für BB-Warn
dienstoffiziere in Navigationsstatio
nen und SOC (Sector Operation Cen
tre) im Hinblick auI die rechtzeitige 
Warnung bei Luftgefahr, 

Teilnahme am militärischen Naduidl
tcndienst über die Bewegung des 
Fall·out. 

Militärische Unterstützung dem BB gegen
über Ist wünschenswert, vielleimt sogar 
unbedingt erforderlidl für: 

1. Operative Hilfe im Hinblick auf leimte 
Rettungsarbeiten und Flugfeuerbe
kämpfung sowie 
lIiHe beim Sammeln und Abtransport 
einer größeren Zahl Verwundeter, 
Hilfe beim Räumen betroffener Ge· 
biete, 
Hilfe bei der Besetzung der Verkehrs· 
posten und dem Abtransport von Ob· 
dach losen und Evakuierten (z. B. Pa· 
niknüdltlingen). 

2. Operative IhUe spezieller Unterabtei· 
lungen der Wehrmacht im Hinblick 
auf: 
Transportmittel (Lebensmittel, Eva· 
kuierte, Verwundete, Trümmerabfuhr), 
Behelfsmäßige Instandsetzung von 
Brücken, 
Ilerstellung von Notverbindungen 
(Feldtelefone usw.), 
das Messen der Fall·out·Wolken über 
Land und See vermittels Flugzeugen, 
Feldkümen zur Unterstützung der 
fahrbaren Küchen der BB für die Mas· 
sen verpflegung von Evakuierten und 
Obdachlosen, 
Zeltplätze, 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen und 
Trinkwassertransport, 
beweglirne Reparaturwerkstätten Hir 
die Wiederinstandsetzung von Trans· 
portmitteln. 

Oie BB wiederum kann den militärischen 
Instanzen Hilfe leisten: 
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bei der Unterstützung des Selbstschut· 
zes in den militärischen Anlagen, 
beim Freilegen der Zugangswege zu 
militärismen Anlagen, 
beim Aufräumen gefährlich gelegener 
Bomben auf Militärgelände, 
bei der Organisation der Lotsendien
ste durch betroffene Städte. 

Außerdem kann die BB militärischen In· 
stitutionen behilflich sein bei: 

dem Warnen vor drohender Luft· 
gefahr, 

dem Warnen vor drohender Fall·out· 
Gefahr, 

der Bekanntgabe der Meßergehnisse 
betreffend Radioaktivität, 

der Durchgabe militfirisdler Mobil· 
madlUngstelegramme und anderer Be· 
richte an die örtlichen Behörden über 
die BB·Lcitungen. 

Diese Aufzählungen sind lediglich einige 
der Möglichkeiten. Bei einer gemeinsamen 
Erwägung in aUen Instanzen ist bereits 
bestimmt und wird auch weiterhin nüher 
bestimmt werden können, wo eine Hilfe 
möglich ist und wie sie verwirklicht wer· 
den kann. So wird auch festgestellt wer· 
den können, wie die Zusammenarbeit bei 
einem Ernstfall richtig vor sich gehen 
kann und inwieweit auf beiden Seiten 
Verbindungsoffiziere erforderlich sind. 
Wenn beidseitig, sowohl auf örtlicber, 
provinzieller und nationaler Ebene, die 
Zusammenarbeit gewünscht wird, ist 
diese zu verwirklidlen. 

Wie muß dio beidseitige Hilfeleistung ge· 
plant merden, damit im Falle eines Krie· 
ges zielsidlor gearbeitot morden kann? 

An erster Stelle ist es erforderlich, daß 
jeder vom anderen weiß, was jeder in sei· 
ner eigenen, primären Aufgabe zu tun hat 
und zu tun imstande ist. 

BB und .. Evakuierung der Bevölkerung" 
(Verplaatsing Bevolking) müssen Einsicht· 
nahme in die Aufgabe und bestimmte 
Aspekte der militärischen Verteidigung 
haben. Auf der anderen Seite muß die 
militürische Verteidigung wissen. was bei 
der BB und .. Evakuierung der Bevölke· 
rung" los ist. 

Ferner ist es unerläßlich, daß das Kom· 
mando der militärischen Verteidigung 
und der OB weitestgehend gleicberweise 
territorial eingeteilt sind. Diese Voraus· 
setzung, um in einem Notfalle eindeutige 
Verhältnisse zu haben und einander in 
Friedenszeiten richtig kennenzulernen 
und aufeinander einzuspielen, ist In den 
Niederlanden bereits gegeben. Hand in 
Hand gehen erfordert Vertrauen und An· 
erkennung, erfordert auch Verständnis 
für die gegenseitigen Schwierigkeiten so· 
wie für jene Fälle, die es nicht erlauben, 
eine Hilfeleistung zu geben. 

Ebenso ist eine gemeinsame Planung, 
Vorbereitung und ein gemeinsames Oben 

unerläßlich. Es war einmal die Rede dJ
von, daß die Leitung der BB viel zu sehr 
in den Händen von ehemaligen Soldaten 
liegt. Der Leiter der BB in einer Ge
meinde oder einem Kreis muß äußerst 
vielseitig sein. Er muß verstehen zu pla
nen, zu organisieren, zu propagieren, er 
muß mit Personal und Publikum um· 
zugehen wissen, im Notfalle muß er 
außerdem die Befehlstechnik vollkommen 
beherrschen und ein wirklidler Führer 
sein. Daher ist es nicht verwunderlich. 
daß in vielen Fällen ehemalige Offiziere 
der Wehrmacht mit der tedmischen Lei
tung der BB beauftragt sind. Jetzt, da e~ 
sich herausstellt, daß eine Zusammenar
beit mit der militiirismen Verteidigung 
notwendig ist, ist dies bestimmt von Vor· 
teil. Oft kennt man sich von früher und 
spricht die gleiche Sprache. Durch die mi
litärische Erziehung ist man es gewöhnt, 
sich auch aus unerwarteten Schwierig· 
keilen herauszufinden. All dies erleidl· 
tert das Finden der "Grundlage" für die 
gemeinsame Aufgabe, für eine aufeinan· 
der abgestimmte Bcfehlsführung, für gc· 
meinsame Lehrübungen, vielleicht später 
sogar übungen in der Praxis. Mit Vor· 
bedacht schreibe ich .. Grundlage", denn ps 
wäre nun völlig falsch, wenn man, gerade 
da man sim so gut kennt, davon ausgeht, 
daß die geforderte Zusammenarbeit wohl 
"von sich aus" kommen wird. Nidlt genn· 
gend kann au r die absolute Notwendigkeit 
des übens und nommaligen übe os hinge· 
wiesen werden. Die Umstände, die sich in 
einem Ernstfall ergeben können, sind der· 
art, daß eine Hilfeleistung nicht nur "so 
am Rande" gewährt werden kann. Bei 
einem schweren AngrifI auf eine unserer 
größten Städte erfolgt ei n Einsatz der BB 
in einer Stärke, die ungefähr der von zwei 
Divisionen vergleichbar ist. Stellt sich da· 
bei heraus, daß die BB es nimt ohne mili· 
tärisdte Unterstützung schafft, stehen in 
der bfllroffenen Stadt zivile und militiiri
sche Führung vor Problemen, die nur dann 
mit der notwendigen SmneUigkeit und 
Richtigkeit gelöst werden können, wenn 
sich durch fortlaufende übungen eine gr· 
meinsame Befehlstedlnik sowie die beg· 
sere übersicht über das, was bei derarti
gem Zusammengehen alles passieren kann, 
entwickelt hat. 

Im vorhergehenden habe ich mich auf die 
BB beschränkt und bezog der Einfachheit 
halber auch die "Evakuierung der Be
völkerung" mit ein. Unlogisch ist dies 
nicht, da ja BB und .. Evakuierung der Be· 
völkerung" operativ gesehen beim akti· 
ven Gesdlehen ganz eng nebeneinander 
stehen. Der umfassende Komplex der zi· 
vilen Verteidigung (die BB ist eine Un· 
terabteilung davon), hat teilweise keine 



unmittelbar operative Aufgabe. Daneben 
jedoch bestehen Unterabteilungen der zi
vilen Verteidigung, die, ebenso wiedieBB, 
operativ unmittelbar in das akute Gesche
hen einbezogen werden können (z. B. das 
Transportwesen, bei Deichbrum die Was
serwarte, der Gesundheitsdienst bei der 
Unterbringung von Verletzten, die Po
lizei bei der Aufrechterhaltung der öffent
lichen Sicherheit usw.) Alle Dienste und 
Verbände, die in einem Ernstfall sofort 
in Aktion treten werden, müssen bei ge
meinsamen übungen zwed<s Vorberei
tung, überprüfung und Verbesserung der 
erforderlichen Koordination und der er
forderlichen Zusammenarbeit zwischen 
militärischer und ziviler Verteidigung in 
Friedenszeit eingeschaltet werden. 
Ein derartiges Zusammenarbeiten er
folgte bei der NATO-übung Side-step im 
September 1959. Erfreulicherweise er
bradtte diese übung bei militärismen und 
zivilen KommandosteIlen Einsimt in die 
Aufgaben, die im Falle eines Krieges an 
die militärische und zivile Verteidigung 
herantreten können, die sim beide in der 
nationalen, totalen Verteidigung in einem 
totalen Kriege ergänzen müssen. 

Die Aufklärung 

Bei der BB und der gesamten Zivilvertei
digung spielt die Aufklärung eine beson
ders große und wichtige Rolle. BB und 
Zivilverteidigung sind nicht lediglich ein 
Komplex von technisdten Maßnahmen, 
sie müssen sich vielmehr auf das Ver
ständnis und die Mitarbeit der ganzen 
Bevölkerung stützen können. Die Bevöl
kerung muß wissen, was ihr in einem 
Kriegsfalle gesmehen kann und wie sie 
sich in diesem Falle zu verhalten hat. Sie 
muß verstehen, daß die Zivilverteidigung 
eine Notwendigkeit ist. Sie muß das Ver
trauen besitzen, daß diese auch möglich 
ist. Sie muß sich lösen von dem Gedan
ken, daß sie im Falle eines Krieges mit 
nuklearen Angriffsmitteln zum Untergang 
verurteilt ist, sie muß überzeugt sein. daß 
auch in diesem Falle ein Schutz möglich 
ist, falls man einen klaren Kopf behält 
und sich nicht in eine Panik hineinzerren 
läßt. 

ATOM·ABC 

Herausgegeben von H. D. Mü ller, 320 Se i
te n, Leineneinband. DM 12.80, e rsdiienen 
im Econ-Verl ng, DüsseldorC. 

Im Vorwort zu diesem Bum stellt sein 
Iierausgeber W. D. Müller, Hauptschrift
leiter der Zeitschrift "Die Atomwirt
schaft", fest: "Die Nutzung der Atom
energie hat eine Fülle neuer Famaus
drücke, Namen, Abkürzungen und Benen
nungen gebracht. Mit ihnen muß man sich 
heute an vielen Stellen beruflich befas· 
sen, sei es in Wissenschaft und Technik 

Der Gegner wird versuchen, Angst zu säen 
und das Vertrauen in die Smutzmöglidt
keilen zu unterminieren. Lediglim eine 
gute Aufklärung ist imstande, diese Ge
fahr zu beseitigen. 
Die große Schwierigkeit hierbei ist. daß 
die Neigung vorwiegt, die Augen vor al
lem. was mit Krieg in Zusammenhang 
steht, zu versmließen. Man schreckt da
vor zurück, sim mit dem Kriegselend aus
einanderzusetzen, namdem man das Ge· 
fühl hat, daß diese Gefahr etwas in den 
Hintergrund geraten ist. Man liest nimt, 
man hordlt nicht, man hört nimt, man 
will nicht hören. Bis die harte Wirklidt
keit da ist und man unvorbereitet und 
unaufgeklärt gezwungen wird, seine Hal
tung zu bestimmen. 
Die Frage bleibt offen, ob es augenblick
lid1 möglich ist, mit Erfolg eine Aufklä
rungsaktivität zu entfalten. Auf jeden 
Fall aber halte ich eine detaillierte Vor
bereitung der Aufklärung für die Stunde 
der Gefahr für dringend erforderlim. Auf
klärung über die großen Werte, die es zu 
verteidigen gilt und die nicht einem rück
sichtslosen Gegner ausgeliefert werden 
dürfen. 
Aufklärung über die Möglimkeiten der 
militärischen Verteidigung, über die Or· 
ganisation der zivilen Verteidigung. über 
die Selbstschutzmaßnahmen im eigenen 
Lebensbereich, über die alles überragende 
Gefahr des radioaktiven Niedersmlages. 
über die Notwendigkeit, die erlassenen 
Vorschriften zu befolgen und sim nidtt 
einem wilden, panismen Fluchtdrang zu 
überlassen. 
Diese Aufklärung hat aum einen interna
tiomllen GeSichtspunkt. Massierte Flücht
lingssträme, die die Grenzen der NATO
Bundesgenossen überschreiten, würden 
nimt nur die Verteidigung sehr erschwe
ren, sie würden ebenso bei einer radio
aktiven Verstrahlung verloren sein. Nicht 
umsonst fordert die NATO, eine stay-put
policy (eine Politik des Am-Orte-Verwei
lens) integral innerhalb des eigenen Lan
des durchzuführen. In den vergangenen 
Jahren wurde viel zuviel darüber gespro
dlen, was zu tun wäre, wenn massierte 
Flüchtlingsströme trotz allem über die 

Bücher 
oder in Wirtschaft, Verwaltung, Politik u. 
a. m. Man muß viele dieser Ausdrücke 
bereits kennen, wenn man aus persön
lichem Interesse an der Entwicklung die
ses Feldes teilnehmen oder auch nur dem 
Tagesgeschehen folgen will." 
Um sowohl dem Fachmann wie dem wei
ten Kreis der mittelbar an der Atomtech
nik und der Atomwirtschaft Interessier
ten in möglidlst knapper, nicht zu fach
lich gehaltener Formulierung die "Fach
sprache des Atomzeitalters" zu erläutern, 
wurde dieses ABC geschaffen. Es be
schränkt sich nicht auf Kernphysik oder 

Grenzen kämen. Zuviel deshalb, weil die
ses Problem bei wirklich großen Massen 
nidtt lösbar ist. Zuviel aum deshalb, weil 
man sich nicht in Diskussionen über Even
tualitäten, die nimt passieren müssen und 
nimt zu passieren brauchen, verlieren 
sollte. Denkbar ist, daß. wenn eine Flücht
lingsbewegung in größerem Umfang als 
angenommen in Grenznähe entstehen 
würde, sim vorübergehend einige Smwie
rigkeiten ergeben würden, dann das 
Nachbarland jedom eingreifen müßte, um 
diese Fluchtbewegung aufzuhalten und die 
Flüchtlinge wieder über die Grenze zu 
bringen. Denkbar ist es ebenfalls, daß mi· 
litärische Bewegungen in Grenzgebieten 
zu einer Räumung über die Grenze hin
weg führen müssen. Dies sind jedoch 
Ausnahmefälle in begrenztem Umfang 
und nur von kurzer Dauer, und zwischen 
den Nachbarländern kann dann verhan· 
delt werden, ob und wenn ja, in welchem 
Umfange derartige Grenzübersmreitun
gen möglich sind. Ausgangspunkt jedom 
muß sein und bleiben, daß das slay-put
policy integral im eigenen Lande durch
geführt wird und eine weitergehende Be
handlung des Flüchtlingsproblems. als 
oben gesdtildert, zu nichts Gutem führen 
kann. Ein Fluchtdrang bei der Bevölkerung 
bei einer angenommenen atomaren Bedro
hung ist verständlich, vielleimt unab
wendbar. Vielleicht wäre eine solche Flumt 
sogar durchführbar, falls sie sich auf den 
Versuch, einer wunittelbaren Gefahr zu 
entgehen, beschränkt und nimt ausartet 
in dem Bestreben, Simerheit in übersee 
oder hinter den Pyrenäen zu suchen. Ein 
derartiges Bestreben würde zu Völker
wanderungen, furchtbar in ihrer Konse
quenz für die Betreffenden, vor allem 
durch die Fall-out-Gefahr, und verhäng
nisvoll für die militärische Verteidigung, 
führen. 

Von größter Bedeutung ist es, daß die 
NATO-Bundesgenossen des europäismen 
Kontinentes, die sich mit den gleichen 
Problemen auseinandersetzen müssen, 
gemeinschaftlich vorgehen, um der Be
völkerung in diesen Ländern eine gleich 
ausgerichtete Aufklärung zu geben, die 
eine integrale Anwendung der stay-put
policy ermöglich t. 

Reaktortedtnik, sondern behandelt aus 
praktischer Erfahrung heraus eine Fülle 
von Begriffen, die dem weiten Gebiet der 
Atomenergienutzung entstammen. Sein 
Bereich erstreckt sim bis zu den Begriffen 
des Rechts und der Verwaltung und er
faßt die Energiewirtschaft ebenso wie die 
Medizin. 
Es ist ein lexikalisch geordnetes Nach
schlagewerk, das dem Leser vor allem 
eine rasche und präzise Unterrichtung ge
stattet und insbesondere den neuesten 
Entwicklungen Rechnung trägt. Dabei 
legte der Herausgeber Wert darauf, einen 
möglichst umfassenden überblid< über die 
in letzter Zeit auf dem Atomgebiet neu 
gebildeten Kurzbezeichnungen zu geben 
und ihren Ursprung sowie ihre Bedeutung 
zu erklären. was ihm in ausgezeichneter 
Weise gelungen ist. 

Fortse tzung Seite 31 
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Landess'Iellen 
berich'len 

NORDRHEIN·WESTFALEN 

60 000 km in Samen Selbstschutz 

Seit Januar 1956 ist der grnue l-Tonner .. Opel
Blitz" mit der Kennummcr RE - P 109 faat 
pousenJos unterwegs, Auf scinen vielen Fahr
ten kreuz und quer durch. das Land hat er 
bereits über 60 000 km zurückgelegt. 
Als ~Fahrbarc Sd1Ulc" der BLSV-Landesstellc 
NRW ist dieses Fahrzeug und seine Besat
zung vor allen Dingen in den ländlichen Be
rehnen unseres Landes seit vielen Iahren be
kannt und nun schon zu einem festen Bcgrlff 
geworden. Diese motorisierte Schule hat mlt
Rebollen. das Anliegen des BLSV bis in die 
entferntesten Winkel unseres Landes zu tra
gen. Gleich. ob der Einsatz in der Eifet stall
fflnd oder in den Dörfern des Llpper Landes. 
überall Canden aim Menschen, die bereit 
waren, den Gedanken des Selbstschutzes zu 
ihrer eigenen Sache zu machen. Sie und viele 
andere wurden durch die Arbeit der FS erst· 
malig mit dem "Luftschutz im Atomzeitalter" 
bekannt gemacht. So hat die FS in einer gro· 
ßcn Anzahl von VerAnstaltungen vor Ver· 
('inen und Organisationen aller Art filr die 
aktive Mitarbeit im BLSV geworben. Ein wel· 
teres Betätigungsfeld waren die Sdtüler· 
Oberklassen aller Schularten. Von besonde· 
rer Bedeutung aber waren schließlich. auch die 
vielen Fachvortrlige. die vor Kommunal· und 
Gemeindevertretern gehalten wurden. Hinzu 
kommt ei ne erhebliche ZAhl von Ausbildungs· 
veranstaltungen mit Helfern des DLSV. die 
so ihre erste fachliche Unterrichtung erhielten. 
Gewiß. gemessen an den Kilometerrekorden 
der Fernfahrer. sind die 60 000 km der FS 
keine überragende Leistung; aber Zah· 
lenspielereicn sind gefIihrIich. Sie ergeben 
nur ein echtes LeistungsbIld. wenn man in 
der Lage ist. sie Ins rechte Licht zu rücken. 
Ein kurzer überblick In Zahlen soll daher 
zunächst Auskunft geben. welche Arbeit von 
d('r FS auf ihrer 6O.000·km·Fahrt geleistet 
wurde: 

Informations· und FadlVorträge: 
195«1 165 Veranltaltungen mit 19142 ZuM~rern 
1957 169 Veranltaltungen mit 13 423 Zuhörern 
1958 222 Veranltaltungen mit 16817 Zuhörern 
1959 138 Veranstaltungen mit 8410 Zuhörern 

Ausbildungsveranllialtungen 
1950 ao Veranstaltungen mit 598 Teilnehmern 
1057 5& Veranltoltunacn mit 646 Teilnehmern 
1058 42 Vernnltaltunaen mit 621 Teilnehmern 
1959 76 Voran.tellun8en mit 764 Teilnehmern 

Fast 900 Einsätze sind also bisher durchge
führt worden. bei denen über 60 000 Personen 
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mit den wesentlichen Fragen des Selbstschut
zes bekannt gemadlt oder aber als Helrer des 
BLSV ausgebildet wurden. 
Einige Punkte über die Sdnvierigkeiten des 
Einsatzes mögen den vorstehenden Zahlen· 
spiegel ergänzen: 

1. Fast alle Veranstaltungen wurden aus· 
schließlich von der Besatzung der FS. die 
aus zwei Personen besteht. bestritten. 

2. Neben den zahlrehJien Großveranstaltun
gen mit oftmals mehreren hundert Zuhö
rern wurden ebenso viele Veranstaltungen 
auch mit nur 15- 30 Hörern durch.geführt. 

3. Ober zweihundertmal wurde die FS für eine 
ordentliche Hellerausbildung bis zu 24 Stun· 
den In Anspruch genommen. 

4. Die nicht selten weit abseits liegenden Ein· 
satzorte mußten auch bel schwieriger Wet· 
terlage (,Eis und Schnee) angefahren wer
den. 

Schon die Aufzählung dieser wenigen Fak
toren reicht für die Feststellung aus. daß die 
PS der Landesstelle NRW die ihr bisher ge
stellten Aufgaben gelöst hat. 

RHEINLAND·PFALZ 

Erfolgsbilanz und Sorgen einer KreissteUe 

Die im nördlidten Rheinland·Pfalz schon 
sprichwörtlhhe Aktivität der Kreisstelle 
Mayen fand in der Bilanz der Winterarbeit 
1959/60 ihre volle Bestlitigung. Die Aufklärung 
der Bevölkerung über die Gefahren der mo
dernen KriegsmIttel und vornehmlich der 
atomaren Waffen war Hauptaufgabe der Ar· 
bell. In 33 Abendveronstnltungcn wurden 
rund 1400 Besucher gezählt. In einer Lutt· 
schutzausstellung anläß1ich des großen Herbst· 
marktes In Mayen auf dem Ausstellungs
gelände wurden weitere 2000 Personen an
Aesprochen. Wenn man betücksidttigt. daß 
die Besucher meistens das Gehörte und Ge· 
sehene in die Familien und Freundeskreise 
weitertragen, kann man behaupten. über 
10000 Menschen mit den Angelegenheiten des 
zivilen Bevölkerungsschutzes bekannt gemadtt 
zu haben. Das Interesse war vor allem auf 
dem Lande über Erwarten groß. In kleinen 
Dörfern der Eifel waren bis 30 Prozent der 
Bevölkerung in den Veranstaltungen an· 
wesend. 
Daneben lief die praktische Ausbildung der 
Helfer an. Leider konnten wegen Mangel an 
Personal und Mitleln noch nicht alle Helfer 
erfaßt werden. In 14 Schulungsabenden und 
Arbeitstagungen wurden zusammen 368 Mit· 
arbeiter gezählt. Die Kreisstelle hat bereits 
rund 1200 HeIrer. das Isl das Doppelte der 
derzeitigen Durchsch.nlttsplanung auf Bundes
ebene und das Dreifache des tatsädtlichen 
durchschnittlichen Helrerstandes im Bundes· 
Rebiet. 
Und die Sorgen der Kreisstelle1 Dazu sagt 
Kreisstellenleiter Weiner: "Wir haben Mangel 
an ausgebildeten Helfern für die Bestreitung 
weiterer Aufklärungs- und Ausbildungspro· 
gramme. Unsere Tätigkeit war nicht durch 
das Maß des Interesses begrenzt. sondern 
allei n durch personelle Schwierigkeiten. Viele 
Wünsche der Bevölkerung konnten nicht er· 
füllt werden." Wie denkt man sich die Lö
sung1 "Wir wollen die Helfer, die unter der 
großen Gesamtzahl für diese leitende Mit· 
arbeit geeignet sind. selbst möglich.st weit· 
Rehend heran- und fortbilden. Viele sind zur 
aktiven Mitarbeit bereit. können aber sdtwer 
Lehrgänge bei der Landesluflschutzschule be· 
suchen. Die MitarbeIterbIldung muß daher 
hi('r im Kreis verstärkt werden. Lehrgänge 
in Dingen oder bei der Bundesluftschutzschule 
Waldbröl sollen dann der Ergänzung und Ab
rundunR dienen." Wie ist es mit der Arbeit 
in den Städten? Dazu sagt Krcisstellenlelter 
Weiler als Sadtbearb('iter VI: "Wir finden In 
den Städten weitgehend Lethargie. Der Städ· 
ter Ist gewöhnt. daß die StAdt für alle Dinge 
des Lebens. die die Gemeinschaft betreffen, 
automatisch sorgt." 

BADEN·WORTTEMBERG 

Ausbildungstrupp Heidelberg beridltet 

Wohl dem, der ein Hobby bat , denn für Ihn 
Ist Freizeitgestaltung mit besonderer Freude 
erfüllt. UnendHdl sind hier die Möglidtkelten. 
und wir vom Ausbildungstrupp haben uns 
zusammengefunden, um unser Scherflein zur 
Rroßen karitativen Hilfeverpflichtung jedes 
Menschen im Rahmen des zivilen Bevölke
rungsschutzes beizutragen. Wir sind jetzt Im
mer 8-10 junge Menschen zwischen 16 und 
20 Jahren. die sieb allwöchentlich in den 
Diensträumen zusammenfinden, und hier glll 
unser Interesse vor allem allen praktischen 
Fragen. Wir ruhen nidtt eher, als bis wir 
herausgefunden haben, ob das in der Prax.ls 
stimmt. was unsere älteren Kameraden bel· 
spielswelse über die tragbare Motorspritze 
In Ihren theoretischen Vorträgen behaupten. 
Filme ansehen: Schönl Aber weit interessan
ter für unseren Wissensdurst ist das teth.
nische Funktionieren des Vorführapparates. 
Gern stillt man unsere Wissensbegierde. und 
wir dringen Schritt für Scbritt In die Geheim· 
nisse des surrenden Kastens ein. Wie groß 
Ist die Freude. wenn die erste Vorführung 
reibungslos Klapp t, (Siehe auch die Bilder 
Seite :n unten rechts.) 
Und wenn uns das alles in Fleisch und Blut 
übergegangen ist. sind wir sehr stolz. und mit 
Leichtigkeit absolvieren wir dann den Lehr
gang auf der Landesschule, der uns den Vor· 
führungsschein für unserGerät besdteren soll. 
Dann könneD wir dem Lehrer sm Schulungs
abend eine gute Hilfe sein. Auf sein Zel· 
chen läuft der Film, und wir tragen stolz die 
Verantwortung für unseren nicht leidtten Bei· 
trag zum Gelingen des SdlUlungsabends. 
So arbeiten wir in nll den vielen Sparten, 
die zum zivilen Devölkerungsschulz gehören 
und nutzen unser Wissen und Können im 
Einsatz für den BLSV. 

SAARLAND 

Aufklärungsredner auf der Schulbank 

010 Erfahrungen der Landesstelle bei der 
Durchführung ihrer vorjährigen weItgespann
ten Aufklärungstütlgkelt haben gezeigt. daß 
die Aufklärungsveranstaltung mit ihrem 
direkten Kontakt zum Hörer immer noch das 
beste Mittel ist. um die Zivilbevölkerung von 
der Notwendigkeit der aktiven Mitarbeit im 
Selbstschutz zu überzeugen, 200 Aufklärungs· 
veranstaltungen mit rund 14000 Besuchern 
unter Einsatz von einem knappen Dutzend 
Aufklärungsrednem haben Im Jahre 1959 da
zu beigetragen. daß die Bevölkerung im Saar· 
land die Notwendigkeit des Aufbaues eines 
starken Selbstsdtutzes erkannte und bejaht. 
Um 1960 die Zahl der Aufklärungsveronstal. 
tungen wesentlich erhöhen zu können, h ot 
es sich aus der Praxis heraus erwi esen, daß 
auf mindestens 4000 Einwohner ein Auf
klärungsredner kommen muß. um eine Ober· 
lastung der in der Aufklärung tätige n Helfer 
zu vermelden. Zur weiteren Heranbildung 
von Helfern zu Aufklärungsrednern hat des· 
halb die Landesstelle Im März 1960 an der 
Landessdtule Saarland ihren zweiten Sonder
lehrgang für Aufklärungsredner durchgeführt. 
der von 17 Helfern besucht war, Im Rahmen 
dieses Lehrganges erhielten die für einen 
Einsatz in der Aufklärung vorgesehenen Hel
fer eine eingehende theoretische und vor 
allem praktische Unterweisung in Rhetorik 
durch Professor W. H. Red:.:tenwald, den be· 
kannlesten saarländischen Experten für Rhe
torik. Von der Deutsch·Amerikanischen Bü· 
merel in Saarbrücken waren für diesen Lehr· 
gang außerdem Spezial filme aber Diskus
sionstedtnik und die Bildung der öffentlichen 
Meinung zur Verfügung gestellt worden. so 
daß Wort und übung im Unterricht noch 
durch optische Eindrücke vervollständ igt wer· 
den konnten. Ein zweites grundlegendes Re· 
ferat. von einem Redakteur eine r großen saar
ländischen Tageszeitung in seiner Eigensmart 
als Sachbearbeiter VI Im BLSV gehalten. 
führte die Teilnehmer In die Möglichkeiten 



der öffentlidlCn Meinungsbildung zugunsten 
des BLSV in der Tagespresse ein und ver· 
mittelte wertvolle Hinweise, wie der Vor. 
trag des Aufklärungsredners publizistisch 
ausgewertet und über die Mauern des Vor
tragssaales hinaus zum breiten Nachklang in 
der öffentlichkeit gebracht werden kann. 
Neben den Redeübungen und den Grundsa tz
referaten wurde unter dem Thema .. Die Frau 
im Zivilschutz" ein Streitgespräch durchge
führt, das der Diskussionsschulung der Red
ner diente. Die Durchführung einer "Auf
klärungsveranstaltung" am letzten Tag des 
Lehrgangs bot dabei auch Gelegenheit zur 
Besprechung wirksamer Werbemittel und von 

Neue Bücher 
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Da hilft nur beten 

von Adalbert Bärwolf, erschienen im Verlag 
Dr. l . Muth, Düsseldorf, 232 Seiten, leinen. 

Als kürzlich der Sensationsbericht des schwe· 
discDen Agenten Nils Larson über eine atom· 
getriebene sowjetische Langstreckenrakete 
durch die Presse ging, wurde das Augenmerk 
der Welt erneut auf die Entwicklung atoma
rer Waffen hinter dem Eisernen Vorhang gc
lenkt. Schon 1956 hatte der norwegische Atom
forsdter Dr. Arne Lundby nach einer mehr
wöchigen Rußlandreise darauf hingewiesen, 
daß die Sowjetunion ohne Zweifel mit an 
erster Stelle in der Erforschung und Nutzung 
der Atomenergie stehe. 
Wie es möglich wurde, daß die Sowjetunion 
in so kurzer Zeit zu einer führenden Atom
macht aufsteigen konnte, erklärt der Autor 
mit der Zusammenstellung bisher unbekann
terTatsachen und Zusammenhänge. Das Werk 
fußt in der Hauptsache auf Aussogen und 
Niederschriften der rund 6000 deutschen For
scher, Techniker und Ingenieure, die nach 
dem 22. Oktober 1946 sedts Jahre in den rus
sischen Entwicklungszentren gearbeitet haben, 
und besdtreibt in ausgezeichneter Weise die 
Waffen skala der roten Bedrohung von den 
interkonti nentalen Raketen bis zu den küns t
lich konstruierten Seudtenerregern. 

Krleg$wende 
von Sir Arthur Bryant, erschienen im Droste 
Verlag, Düsseldorf, 716 Seiten mit 27 Ab· 
bildungen, leinen. 

In dem vorliegenden Werk hat der englische 
Historiker Sir Arthur Bryant die Aufzeich
nungen und Tagebücher des ehemaligen Chefs 
des britischen Generalstabs, Feldmarsdtall 
Lord Alanbrooks, zu einer Kriegsgeschichte 
zusammenge(aßt, die ein gänzlidt neu es über
raschendes Bild vom Ablauf der Ereignisse 
auf der gegnerischen Seite zeichnen. 

Neben den persönlichen Erinnerungen briti
sdter und amerikanischer Heerführer ist in 
diesem Buch auch das orfizlelle amerikanische 
Kriegsgeschimtswerk in die Betradttung mit
einbezogen und vermittelt damit Ober den 
Rahmen reiner Memoiren hinaus eine umfas
sende übersicht über die strategismen Kon· 
zeptionen, Fehlschläge und Erfolge der alli
ierten Kriegführung im zweiten Weltkriege. 

Filmen, die sich besonders zur Auffüh rung 
Im Rahmen reiner Aufklärungsveransta!tun
gen eignen. 

Das Bundesamt für zivilen Bevölkerungs
schutz führt im JunlIJuli 1960 fo lgende Lehr
gänge für örtliche Luftschutzleiter und deren 
Vertreter durch: 

vom 21. Juni bis 24. Juni 1960 

vom 28. Juni bis 1. Juli 1960 

vom 5. Juli bis 8. Juli 1960 

KernwaHen und Auswärtige Politik 

von Professo r Henry A. Kissinge r, erschienen 
im R. Oldenbourg Verlag , München, 420 Seiten 
mit zwei Karten, l eineneinband. 

Dieses Buch von Professor Kissinger ist eine 
Zusammenfassung der dreijährigen Arbeit 
einer amerikanischen Studiengruppe, des 
Council on Foreign Relations in New York, 
des bedeutendsten Instituts für internationale 
Beziehungen. Militärische und politische Sam
kenner, Waffenexperten, Industrielle und 
WIssenscDaftier haben dem Ausschuß ange· 
hört, der unter dem Vorsitz von Gordon Dean 
tagte, und gaben de m Verfasser, der von Be
ginn an den Arbeiten des Ausschusses ange
hört hatte, ein Fundament, wie es wohl bis
her keinem Autor auf einem derartig kom· 
plexen Gebiet geboten wurde. Kissinger, des
sen Werk wesentlich dazu beigetragen hat. 
den Wandel der amerikanischen Kriegsdok
trin allgemein bewußt zu machen , analysiert 
die brennende Frage, wie angesichts der welt
politischen Spannungen die totale Katastro
phe - der thermonukleare . Weltkrieg - ver· 
hindert werden kann. Er gibt dabei keines
wegs die Doktrin der Abschreckung in 
Form der Drohung mit totaler Vergeltung 
durch nukleare Waffen auf. Voraussetzung 
aber dabei ist - solange eine allgemein kon
trollierte Abrüstung noch nicht Platz gegrif
fen hat - ein ausgewogenes Verhältnis von 
ziviler Verteidigung und militärischer Rüstung. 
Welchen Wert der zivilen Verteidigung in der 

Unersättlich ist der 
Wissensdurst der 
jugendlichen Aus
bildungstrupps des 

Bundesluftschuh:
verbandes_ Sie fin
den den Unterricht 
über das technische 
Funktionieren des 
Vorführapparates 

ebenso intera.ssant, 
wie die damit vor
geführten Filme .. . 

totalen Auseinandersetzung beizumessen ist, 
deutet der Verfasser in dem Kapitel. Technik 
und Strategie" an. Er sdlreibt dabei u. a ... Die 
zivile Verteidigung hat den Vorteil, daß sie 
immun gegen technische fortsmritte der Of· 
fensive ist ... Tiefbunker würden selbst dann 
ein gewisses Maß an Schutz gewähren, wenn 
ballistische Geschosse an Stelle der bemann
ten Bomber getreten sind'" 

Das Ende aller Kriege 

von Professor Dr. Bernhard Endrudc:s, erschie
nen in der Hanns Georg Müller Verlag 
GmbH., Kroilling bei München, 152 Seiten, 
leineneinbond. 

Ausgehend von der augenblicklichen Welt
situation, in der durch den Entwicklungsstand 
der nuklearen Massenvernichtungsmittel die 
Sicherung des Friedens selbst durch den Ver· 
zicht auf atomare Waffen oder den Beschluß 
der Abrüstung in Frage gestellt bleibt, kommt 
der Autor zu dem Schluß, daß ein dauer
hafter Friede nur durch eine Entspannung 
der Gegensätze gesichert werden kann. 

Diese Entspannung aber kann nur - nach An
sicht des Verfassers - durch eine Neuordnung 
der Beziehungen zwismen den Völkern er
reicht werden. 

Einen gangbaren Weg dazu möchte Endrucks 
mit seiner in dem Buch niedergelegten Theo
rie der sogenannten Erdraumplanung skiz
zieren. 

Englands geheimer Krieg 

von Gerald Pawle, erschienen im Verlag 
Bernhard und Graefe, Frankfurt, 262 Seiten, 
l einen mit vielen Bildern. 

~Kampf der Hexenmeister" hatte Churchill 
das Ringen der Wissenschaftler beider Seiten 
um irgendeinen winzigen Vorsprung in der 
Kriegstechni'k genannt. Gegen jede Angriffs
waffe waren neue Verte idigungsmethoden, 
gegen jede neue Smutzmaßnahme woren neue 
Angriffswaffen zu entwickeln. Diesen heim
lichen Kampf unter Auschluß der öffentlich
keit. allein zwischen den Wissenschaftlern in 
ihren Laboratorien, schildert der sachkundige 
Autor Gerald Pawle in ausgezeichneter Weise, 
wobei auch technisch schwierige Zusammen
hänge leicht faßlich dargestellt werden. Die
ses Buch ist nicht nur für den Historiker oder 
Kriegsteilnehmer interessant, sondern bietet 
auch dem an Technik und Erfindungsgeist in
teressierten Leser eine fesselnde Lektüre. 
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Auslandsnac:hric:h.en 

England 

Rc port on Defcnce 1960 

Entgegen manchen Erwartungen bringt das 
neue britische Verteidigungs-Weißbuch "Re
port on Dcfcnce 1960" keine Oberrasdmngen. 
Die in den letzten Monaten in der CHIent
lidtkeit geäußerte Vermutung, der neue eng
li sme Verteidigungsminister Watldnson würde 
die Politik der Abschreckung .. mit der großen 
Bombe" revidieren, hat sim nicht bestätigt. 
England hält nach dem Verteidigungsberichi 
an seinem 1957 eingeleiteten Fünfjahresplan 
für die atomare Umrüstung fest. In ihm blei
ben auch die Planungen für die zivile Ver
teidigung im wesentlichen unverändert. 

Das dirnt bevölkerte und stark industriali
sierte Inselreich ist durch die Stationierung 
orts fest eingebauter Fernraketenbasen - die 
vorerst noch mit der amerikanismen .. Thorw 

ausgcstattet sind , a llmählich aber durch die 
englische "Blue Streak" ersetzt werden sol
len - atomar stark gefährdet. Das heißt , 
nuklearc feindlidte Bomben- und Raketen
nngriffe müßten sich im Kriegsfalle auch 
gegenüber der Zivilbevölkerung verh eerend 
auswirken, zuma l moderne Luflschutzbauten 
weitgehend fehlen und die Evakuierungs
möglichKeiten im Lande nur gering sind. Es 
ist daher verständlich, daß die britische Re
gierung nach dem Weißbuch neuerdings mo
bile Abschußeinrichtungen für eigene Fern
lenkwaffen in U-Booten und Flugzeugen vor
bereitet und in Zusammenarbeit mit den USA 
an ei nem Antiraketen-Warnsystem arbeitet. 
Die ersten Boden- zur Luft-Raketenbatterien 
vom Typ .. Bloodhound w wurden 1959 bei der 
Royal Air Force in Dienst gestellt. 

Für die zivile Verteidigung kündigt der Be
richt ihren weiteren Ausbau in der nächsten 
Zeit an. Wesentliche Fortsmritte sind im letz
ten Jahr in der Forsmung, der Ausrüstung. 
in den Fernmeldeverbindungen und in der 
Entwicklung des Warnsystems gemacht wor
den. Seit 1957 wurden 142000 Freiwillige für 
das Ci vii Defence Corps geworben, etwa 
132000 sind andererseits in dieser Zeit wie
der ausgesdtieden. Sie wurden in den Listen 
vornehmlidt deshalb gestridten, weil sie .. in
aktiv waren oder sich der Ausbildung ent
zogen". 

Zur Zeit beträgt die Stärke des britischen 
Zivilverteidigungskorps etwa 350000, davon 
sind 55 Prozent Frauen. Ober zusammen 
150000 Freiwillige verfügen die Hilfsfeuer
wehr. die Krankenpflegerreserve und die Luft
schutzsonderpolizei, im Industrieschutz sind 
etwa 200 000 Menschen freiwillig tätig, In 
allen Zivilverteidigungsdiensten des Vereinig
ten Königreidls sind damit heute rund 700 000 
Freiwillige registriert. Das Mindestalter für 
den Dienst in der Ci vii Defence ist 1959 auf 
18 lahre herabgesetzt worden. Darüber hin
aus hat der Verband der britischen Zivilver
teidigungsoffiziere zur Sdtaffung e ines Füh
rernadnvuchses die Dildung eines Civil De
fence Cadet Corps gefordert. in das Jugend
liche beiderlei Gesdlledtts von 16--18 Jahren 
aufgenommen werden sollen. 

Die enge Zusammenarbeit zwischen Militär 
und Zivil in der Heimatverteidigung ist nach 
dem Weißbuch im verga ngenenJahre auf allen 
Ebenen weiter gefestigt worden. Nach Auf
lösunj;l der militärisdten Luftsmutztruppen, 
der MDC-Bataillons (siehe ZB Nr, 8/59, hin
tere UmsdltagseiteJ, wurde bis Ende 1959 

die Hälfte der Einheilen der Territorialarmee 
in den verschiedenen Spezialdiensten der 
zivilen Verteidigung geschult. Dabei erhalten 
die tnfanterie- und Artillerieregimenter im 
besonderen eine intensive Ausbi ldung im 
Bergungs- und Räumdienst an der neuen 
Zivi lvcrlcidigungssdlUle der Armee. (1-1, Z.) 

Schweiz 

Das Smutzprogrnmm einer Stadt 

SI. Gallen gehört mit seinen zirka 75000 Ein
wohnern zu den Städten, welche einen vor
bildlimen Zivilschutz vorbereiten. Eine stän
dige ZivilschutzsteIle ist eingerichtet. Für die 
einzelnen Dienstzweige konnte bisher wenig
stens das Kader auf dem Wege der Werbung 
durch freiwilliR sich zur Verfügung stellende 
Männer und Frauen gewonnen werden. Für 
die Erfassung der Hilfskräfte ist man aller
dings noch (Juf die spätere Verpflichtung zah l
reimer militärism nidtt beanspruchter Per
sonen angewiesen. 

Der gesamte Personalbedarl sollte 21 000 Men
sche p (260f0 der Bevölkerung) umfassen. Zu
nädtst wird die Gewinnung von 16000 Män
nern und Frauen (21". der Bevölkerung) an
ges trebt. Diese verteilen sidt zur HauptsadlC 
(nämlich ' /1) auf die Hauswehren; die üb
rigen sind [ür den Betriebsschutz. die Orts
leitung, den Alarmdienst. die Kriegsfeuer
wehr, den Tedlniscben Dienst, die Obdadt~ 
losenhilfe und den Kriegssanitätsdienst be
stimmt. Für den Vollausbau des städtischen 
Zivilschutzes wird mit Aufwendungen von 
zirka 23 Mio Fr. gerechnet ( = zirka 300 Fr. 
pro Kopf), Davon entfällt der lIauplnnteii 
mit zirka 15.5 Mio Fr. auf den Bau von Schutz
räumen. Der Malerialbedarf Ist mit zirka 
3.5 Mio Fr. errechnet worden. Für die Er
stellung von mindestens 8 Sanitätshilfsstel
sen sind 2.5 Mio Fr. erforderlich. Die wichtige 
Sidterstellung der Löschwasserversorgung 
durdt besondere Becken und Pumpanlagen ist 
aur zirka 1.5 Mio Fr. berechnet. 

Für 1960 sind zunächst Aufwendungen von 
zirka 300 000 Fr. budgetiert, was einen Durch
sdtnitt von fast 4 Fr. pro Kopr der Bevöl
kerung ausmacht. SI. Galle n gehört damit 
bereits zur Spitzengruppe der schweizeri
schen Städte, Dazu wird nun ein weiterer 
Kredit von 240000 Fr. vorgesdtlagen, als erste 
Quote für Malerialanschaffungen. Die städti 
sche Exekutivbehörde verweist darauf, doß 
gewisse Materialien in einigen Jahren trotz 
Bundessubventionen mindestens zu gleich 
hoben Ansätzen angeschafft werden müßten, 
wie sie heute oh ne Subventionen erhtiltlich 
sind, Diese Feststellung ist sehr bemerkens
wert. Denn sie zeigt die klare überlegung. 
daß das Warten auf noch unbestimmte Sub
ventionsbeilräge vor ollem zwei Risiken in 
sich bergen würde: nämlidt. daß die daraus 
erzielbaren Einsparungen durch inzwischen 
zu befürchtende Preissteigerungen ausgegli
chen würden und daß bei plötzlidt einsetzen
der Massennachfrage die Gefahr bestünde. 
das nötige Material nicht rechtzeitig zu er
halten, So besehen, kommt also die jetzige 
Anschaffung nicht teurer zu si ehen. und bie
tet s ich überdies der Vorteil, daß die Berelt
schah frühzeitiger ers tellt werden kann. Diese 
kluge Einstellung einer ihrer Verantwortung 
bewußten Stadtbehörde darf zweifellos als 
beispielgebend bezeichnet werden. ESA. 
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IN GEMEINSAMER VERANTWORTUNG 
Das Zusammenwirken von Selbstschutz, Bundesluftschutzverband, 
örtlicher Luftschutzleitung und Luftschutzhilfsdienst 

Von Regierungsassessor Dr. S. von Köckrill 

Dos Erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung 
bestimmt in § 1, daß die Selbsthilfe der Bevölkerung durch behördliche 
Maßnahmen ergänzt wird . Damit trifft dos Gesetz nicht nur die Unter4 
scheidung zwischen der Selbsthilfe der Bevölkerung und den behörd4 
lichen Moßnahmen des zivilen luftschutzes, sondern legt auch dos Ver
höltnis bei der Aufgaben fest . Die Selbsthilfe der Bevölkerung ist dos 
Fundament des zivilen luftschutzes. Wenn die Bevölkerung nicht be· 
reit ist, sich selbst zu helfen, werden auch die ergänzenden behördM 
lichen Maßnahmen ohne rechte Wirkung sein. Warum dos heute in 
noch stärkerem Maße als früher der Fall ist, liegt auf der Hand. Bei 
den kurzen Warn zeiten und der großen Oberflächenwirkung atomarer 
Angriffsmittel mit der Gefahr radioaktiver Verseuchung ist jeder zu
nächst auf sich und seine Nachbarn angewiesen. Bis zum Eingreifen 
des örtlichen und überörtlichen luftschutzhilfsdienstes können Stun
den, möglicherweise Tage vergehen. Oie Bevölkerung wird sich also 
zunächst und vor allem einmal selbst helfen müssen. 
Nun steht die Bevölkerung bei der Vorbereitung ihrer SelbsthilfemaßM 
nahmen keineswegs allein. Dos Erste Gesetz über Maßnahme,,! zum 
Schutz der Zivilbevölkerung hot dem Bundesluftschutzverband in § 31 
die Aufgabe zugewiesen, auf freiwilliger Grundlage eine Selbstschutz
Organisation aufzubauen. Der BLSV, dessen Dienststellen dem Ver
waltungsaufbau in Bund und Ländern angepaßt sind und der mit 
seinen Ortsstellen bis in die Gemeinden reicht, ist mit dieser Selbst
schutz-Organisation jedoch nicht identisch. Er hört praktisch dort auf, 
wo die Selbstschutz-Organisation der Bevölkerung beginnt: Oie Orts
stelle des BlSV ist die unterste Dienststelle des BLSV und zUQleich die 
oberste Spitze im Aufbau der gemeindlichen SelbstschutzMOrganisa. 
tion . Dos gilt jedoch nur für die organisatorische Gliederung des 
Selbstschutzes. Oie leitung des Selbstschutzes liegt im Ernstfall nicht 
beim BlSV, sondern beim örtlichen luftschutzleiter, der sich dabei 
allerdings grundsätzlich des Ortsstellenleiters des BlSV bedienen 
wird. Der BlSV als solcher hat im Selbstschutz keine leitungs- oder 
Führungsfunktionen. Auch hieran wird deutlich, daß zwischen dem 
BlSV und der Selbstschutz-Organisation klar unterschieden werden 
muß. 
Wenden wir uns nun im einzelnen der Gliederung der Selbstschutz
Organisation in der Gemeinde zu, so ist selbstverständlich, daß der 
Schwerpunkt der Selbsthilfe im Haus und in der Nachbarschaft liegen 
muß. 00 aber möglicherweise die Selbsthilfe der Hausbewohner nicht 
ausreicht und andererseits in der weiteren Umgebung Kräfte ent
behrlich sein können, hot man übergeordnete Gliederungen mit Ein
satzkräften geschaffen, um diese in einem überschaubaren Bereich 
schnell und planmäßig einsetzen zu können. Weitere Gliederungen 
dienen dann nur noch der organisatorischen Zusammenfassung des 
Selbstschutzes. Auf diese Weise ist man noch dem gegenwärtigen 
Stand der Planung zu folgender Einteilung gekommen : 
1. Selbstschutz-Hausgemeinschaft oder Nachbarschaft (bis zu 125 Be

wohnern) mit Haus-Selbstschutzkräften 
2. SelbstschutzMBlock (500 bis 1000 Bewohner) mit Einsatzkräften 
3. Selbstschutz-Gemeinschaft (bis zu 5000 Bewohnern) mit Einsatz-

kräften 
4. Selbsfschutz-Teilabschnitt (bis zu 20000 Bewohnern) 
5. SelbstschutzMAbschnitt (bis zu 100000 Bewohnern) 
6. Ortsstelle des BLSV als oberste organisatorische Spitze der Selbst-

schutzgliederung in der Gemeinde. 
Für eine Koordinierung des Selbstschutzes und der behördlichen luft
schutzmaßnahmen sorgt der örtliche luftschutzleiter. 
Noch der im Bundesministerium des Innern in Vorbereitung befindlichen 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die leitung des zivilen luft
schutzes im Luftschutzort (AVV-LS-Ort) ist der örtliche Luftschutzleiter in 
allen luftschutzangelegenheiten der Gemeinde weisungsberechtigt und 
für die Vorbereitung und Durchführung der luftschutzmaßnahmen ver
antwortlich, soweit die Aufgaben nicht einer anderen Stelle über
tragen worden sind. Ihm obliegt die leitung der Luftschutzverwaltung 
und des Selbstschutzes sowie die Koordinierung und Beaufsichtigung 

des Industrie-Luftschutzes. Ferner untersteht ihm der örtliche Alarm
dienst und in den Orten, in denen vordringlich öffentliche luftschutz
maßnahmen durchzuführen sind, auch der örtliche luftschutzhilfs
dienst. Außerdem hat er die Verbindung zu den Dienststellen des 
Post- und Fernmeldewesens, des Verkehrswesens, der Versorgungs
wirtschaft, des Standor.kommandanten der Bundeswehr, der Polizei 
und anderer für den zivilen Luftschutz wichtiger Einrichtungen sicher
zustellen und für ein möglichst enges Zusammenarbeiten oller am 
luftschutz Beteiligten zu sorgen. 
Um der örtlichen Luftschutzleitung ihre Aufgabe zu erleichtern und 
eine wirksome taktische Führung zu ermöglichen, sieht die AVV-lS-Ort 
vor, daß in Gemeinden mit mehr als 150000 Einwohnern luftschutz
Abschnitte und in Gemeinden mit mehr als 30000 Einwohnern luft
schutz-Teilobschnitte gebildet werden. Dabei soll der luftschutz-Ab
schnitt, genau wie bei der Einteilung des Selbstschutzes, bis zu 100000 
Einwohner und der luftschutz-Teilabschnitt bis zu 20000 Einwohner 
umfassen. Es decken sich also die Abschnitte und Teilabschnitte des 
Selbstschutzes mit den behördlichen luftschutz-Abschnitten und T eil
abschnitten. Während diese Gliederungen im Selbstschutz jedoch 
nur noch organisatorische Zusammenfassungen sind und das Schwer
gewicht bei den Untergliederungen liegt, ist umgekehrt der Schwer
punkt des taktischen Einsatzes des luftschutzhilfsdienstes der luft
schutz-Abschnitt. Abgesehen vom luftschutz-Teilabschnitf, dem für 
das Meldewesen noch Bedeutung zukommt, hat man daher auf we i
tere behördliche Unterteilungen verzichten können. Diese beiden 
Gliederungen, die sich im Abschnitt und im Teilabschnitt berühren, 
machen die unterschiedliche AufgabensteIlung des Selbstschutzes 
und des behördlichen luftschutzes in der Gemeinde deutlich, zeigen 
aber auch die engen Berührungspunkte, die sich insbesondere bei 
der leitung des Selbstschutzes ergeben. Wie schon erwähnt, liegt die 
leitung des Selbstschutzes beim örtlichen luftschutzleiter, der sich 
hierbei jedoch nach dem Entwurf der AVV-lS-Ort grundsä tzlich des 
Ortsstellenleiters des BlSV bedient, der auch zum Stabe des örtlichen 
luftschutzleiters gehören wird. Der OrtsteIlenleiter des BlSV ver
einigt in sich, wenn man es genau nimmt, also drei Funktionen: Einmal 
leitet er die Ortsstelle als unterste Verwaltungsdienststelle des BlSV, 
zum zweiten repräsentiert er organisatorisch die oberste Spitze des 
Selbstschutzes, dessen Aufbau in der Gemeinde zu se inen Aufgaben 
gehört, und zum dritten ist er im Rahmen des behördlichen Luftschutzes 
im Ernstfall Führungsgehilfe des örtlichen luftschutz leiters. 

Beim Abschnitt und beim Teilabschnitt liegen die Dinge ähnlich. Auch 
hier bedienen sich der l uftsch utz-Abschnittsleiter und der T eilabschnitts
leiter der entsprechenden Selbstschutzführer bei der leitung des Selbst
schutzes. In Gemeinden, die einen örtlichen luftschutzhilfsdienst ein
zurichten haben, ist somit die leitun~ des Selbstschutzes und des luft
schutzhilfsdienstes beim örtlichen luftschutzleiter und beim Abschnitts
leiter führungsmäßig zusammengefaßt. 
Auch die unteren Gliederungen des Selbstschutzes können für den Ein
satz des luftschutzhilfsdienstes eine gewisse Bedeutung erlangen. Bei 
den Hausgemeinschaften bzw. Nachbarschaften nimmt der Meldeweg 
des Selbstschutzes seinen Anfang und läuft über den Selbstschutz
Block oder die Selbstschutz-Gemeinschaft beim Selbstschutz-Teil
abschnitt zusammen. Da sich auf der gleichen Ebene auch der MeIde
kopf des luftschutz-Teilabschnittes befindet, wird dadurch dem leiter 
des luftschutz-Teilabschnitts der Uberblick über die lage erleichtert. 
Alle diese Dinge zeigen, wie sehr die Selbsthilfe der Bevölkerung und 
die behördlichen luftschutzmaßnahmen aufeinander abgestimmt sein 
müssen. Den örtlichen luftschutzleiter erwartet eine Fülle von Auf
gaben. Nur einer energischen Persönlichkeit und einer wohivorberei
teten Verwaltung wird es gelingen, ihrer Herr zu werden. Wenn es bei 
einer Vielzahl von Gemeinden noch an der notwendigen Aufgeschlos
senheit fehlt, so mag das u. a . daran liegen, daß praktisches Arbeits
material noch zu wenig zur Verfügung steht. Hier sollte sich der örtliche 
luftschutzleiter des Bundesluftschutzverbandes und seiner OrtssteIlen
leiter bedienen, auf die er im Ernstfall angewiesen ist. Das wäre ein 
guter Anfang für den Aufbau des Selbstschutzes in jeder Gemeinde. 
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